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Soziale Kontakte 
als Sicherheitsbereich? 

"Die Abteilung Sicherheit hat das 
Sprechzentrum übernommen!" - Diese 
Meldung ging unter den Tegeler 
Gefangenen per Mundpropaganda 
herum wie ein Lauffeuer, doch das 
ist eine Falschmeldung. Die Abtei
lung Sicherheit gibt es ja in ihrer 
bisherigen Form dank des rot-grünen 
Senats nicht mehr (siehe Presse
spiegel). 

Man hat nur die ehemaligen 
Beamten dieser bei Gefangenen mehr 
als ungeliebten Abteilung im Sprech
zentrum eingesetzt. Gerüchte, wel
ches ihr neues Einsatzgebiet werden 
sollte, gab es sehr viele. Sie reicl-}
ten von "Turmdienst zur Entlastung 
der Stationsbeamten" bis zu "Ver
setzung nach Moabit" . Daß sie 
jedoch im Sprechzentrum zum Ein
satz kommen, damit hat niemand ge
rechnet. 

Wohl auch nicht die ehemaligen 
Beamten des Sprechzentrums, die 
über die Verdrängung aus ihrem ein
gespielten Arbeitsbereich auch nicht 
sehr erbaut zu sein scheinen. Schon 
jetzt v,rerden sie von Gefangenen und 
Besuchern wegen ihrer freundlichen 
und meist unbürokratischen Art ver
mißt. 

Wenn Tegeler Gefangene in Moabit 
einen Gerichtstermin wahrnehmen 
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müssen, werden sie in aller Frühe im 
Sprechzentrum zum Abtransport ge
sammelt. Die Sprechstundenbeamten 
dort sind dann erst mal für die 
Kontrolle der zu transportierenden 
Terminer zuständig. Da sind die 
ehemaligen Sicherheitsbeamten wieder 
voll in ihrem Element. So wurden 
kürzlich einem Lichtblick-Kollegen 
sieben Lichtblick-Exemplare von 
einem Beamten - ohne Nennung von 
Gründen in barschem Ton abge
nommen, die er seinem Anwalt auf 
dessen Wunsch hin mitbringen sollte. 

Ganz die alte Arbeitsweise der 
Sicherheitsabteilung. Wenn sich das 
auf die sozialen Kontakte im Sprech
zentrum auswirken sollte, werden 
wohl noch mehr Beziehungen als 
bisher in die Brüche gehen ... 
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was eigentlich die Regel sein sollte, ist bei uns als 
Ausnahme anzusehen. Seit langer Zeit ist es uns end
lich wieder einmal gelungen, eine Ausgabe zum ange
kündigten Zeitpunkt herauszubringen. Auch wenn es 
diesmal keine nennenswerten Probleme mit der Druck
maschine zu verzeichnen gab, ändert es nichts daran. 
daß wir immer noch nach einem brauchbaren Ersatz für 
sie Ausschau halten. Das Titelblatt zieren zwei Ori
ginalgrafiken von Klaus Staeck, erschienen in der 
Edition Staeck in Heidelberg . Auf der Seite 39 haben 
wir noch einmal auf das Preisausschreiben der Deut
schen AIDS-Hilfe hingewiesen . Der Einsendeschluß 
wurde bis zum 10. Dezember 1989 verlängert . 

Die Ereignisse in der DDR und an der innerdeutschen 
Grenze, insbesondere in Berlin, sind auch an der JVA 
Tegel nicht achtlos vorbeigegangen. Mit zum Teil 
großem Interesse und starker Anteilnahme wurde die 
Berichterstattung in Presse, Funk und Fernsehen ver
folgt. Angesichts der schon historisch zu nennenden 
Ereignisse haben es ein paar Insassenvertreter in 
Tegel für angebracht gehalten, an den Bundespräsiden
ten zu schreiben und um eine Amnestie zu bitten 
(siehe Seite 28) . Auf eine Antwort darf man gespannt 
sein. Was den, Polen recht ist, sollte auch in der Bun
desrepublik Deutschland möglich sein.In der "taz" vom 
18.11.1989 konnte man lesen, daß das polnische Par
lament ein Amnestiegesetz gerade verabschiedet hat: 
"Alle Gefangenen sollen entlassen werden, die eine 
Maximalstrafe von drei Jahren verbüßen müßten. Ande
ren Häftlingen wird ein Drittel bis die Hälfte ihrer 
Strafe erlassen." 

In der Senatsverwaltung für Justiz scheint man ent
scheidungsfreudiger geworden zu sein. In Berlin 
sollen ausländische Strafgefangene künftig bei Voll
zugslockerungen ebenso behandelt werden wie die deut
schen Insassen. Die Senatorin für Justiz hat Anfang 
November eine entsprechende A'nderung der bundesein
heitlichen Verwaltungsvorschriften für Berlin ver
fügt. Außerdem ist die bisher praktizierte Sicher
heitsüberprüfung der freiwilligen Mitarbeiter in den 
Berliner Vollzugsanstalten abgeschafft worden. Auch 
in bezug auf die umstrittene Sicherheitsgruppe in der 
JVA Tegel hat sich die Justizverwaltung nun für deren 
Auflösung entschieden. 

Durch die Misere mit unserer Druckmaschine in diesem 
Jahr wird es uns leider nicht mehr möglich sein, mit 
unserer Weihnachtsausgabe rechtzeitig vor dem Fest zu 
erscheinen. Darum wünschen wir schon jetzt allen 
Lesern ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches 1990. Den inhaftierten Lesern wün
schen wir viel Glück und eine baldige Entlassung. Die 
nächste Ausgabe wird voraussichtlich am 8 . Januar 
1990 erscheinen . 
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edizinische 

Die medizinische Versorgung im 
Strafvollzug ist ein altes Thema. Die 
Gefangenen fühlen sich im Durch
schnitt mehr krank als die Normal
bevölkerung , sei es durch das Ein
gesperrt sein oder die Konzent ration 
auf den eigenen Körper . Bis zu 50 % 
der Gefangenen klagen ständig über 
Kopfschmerzen. Die einzelnen An
staltsärzte berichten, daß die 
Sprechstunden in den Justizvollzugs
anstalten ste ts gut besucht sind . Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, daß die · 
Gefangenen im Strafvollzug weitaus 
öfter zum Arzt gehen als in Freiheit. 

Das Strafvollzugsgesetz regelt auch 
die ärztliche Versorgung im Straf
vollzug. Unter dem Titel Gesundheits
fürsorge heißt es im § 56, Allge
meine Regeln: 

(1) Für die körperliche und geistige 
Gesundheit des Ge fang enen is t zu 
sorgen. § 101 bleibt unberührt. 

(2) Der Gefangene hat die notwen
digen Maßnahmen zum Gesundheits
schut z und zur Hygiene zu unter-
stützen. · 

Das heißt , daß die Anstalt verpflich
tet ist, für das gesundheitliche \>Johl
ergehen des Gefangenen zu sorgen. 
Die gesundheitliche Versorgung ob
liegt in den Anstalten immer dem 
Anstaltsarzt. Dieser ist in der Regel 
beamtet oder durch Verträge als 
freie r Mitarbeiter an die Justiz 
gebunden. 

tn vielen Justizvollzugsanstalten be
sch>veren sich die Gefangenen, daß 
der Arzt nur einmal in der Woche 
zur Visite kommt. In anderen Voll
zugsanstalten ist es so, daß täglich 
ein Arzt zu bestimmten Zeiten zur 
Verfügung steht. Sehr oft besuchen 
die Patienten diesen Ar zt nicht, weil 
er \vie es im Gefangenenjargon 
heißt ein Leuteschinder oder 
Knochenflicker ist. Die Fachaufsicht 
über den Arzt übt das zuständige 
Ministerium aus, während unmittel
barer Vorgesetzter:- der:- Anstaltsleiter:
ist . Zu deutsch heißt das für den 
Betreuer, wenn er irgendwelche Pro
bleme hat, kann er sich immer an 
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im Straf 

den Anstaltsleiter wenden. Dieser ist 
im Rahmen der Dienstaufsicht ver
pflichtet, den Arzt zu beaufsichtigen. 
In der Regel erklärt dann der Arzt, 
daß er nach bestem Wissen und 
Ge\vissen die medizinische Versorgung 
des Gefangenen durchführt. Ihm 
nachzuweisen, daß das nicht der Fall 
ist, ist sehr schwer. 

Das Strafgesetzbuch klärt diesen 
Punkt ganz eindeutig. Nach dem 
Gesetz wird ein Arzt nur dafür be
straft, wenn er einem Patienten VOJ;'

sät zlich eine medizinische Behandlung 
verweigert. Das heißt, wenn der 
Gefangene dem Arzt sagt, er hätte 
eine Lungenentzündung und der Arzt 
sagt, das ist ein Schnupfen, würde 
aber durch ein Röntgenfoto den 
Beweis haben, daß es eine Lungen
entzündung ist, so wäre das eine 
vorsätzliche Körperverletzung, die 
bestraft werden würde. Wenn der 
Arzt jedoch kein Röntgenbild machen 
läßt und den Gefangenen als einen 
Simulanten bezeichnet, geschieht ihm 
nichts. Ihm nachzuweisen, daß er 
wußte, daß der Gefangene so krank 
ist, \vird in der Regel unmöglich sein. 

Schließlich besteht keine Möglichkeit, 
einen externen Arzt hinzuzuziehen. 

Der § 58 des Strafvollzugsgesetzes 
sagt in den Verwaltungsvorschriften 
(W) zum Strafvollzugsgesetz unter 
Ziffer 2: "Kann der Anstaltsarzt 
nicht erreicht werden. so \vird in 
dringenden Fällen ein anderer Arzt 
herbeigerufen." Das heißt aber, ob 
ein Arzt herbeigerufen wird oder 
nicht, entscheidet der Sanitätsbe
dienstete oder der Stockwerksbeamte. 
In den meisten Fällen wird jedoch 
von vornherein gesagt, der Mann ist 
ein Querulant, der simuliert, und es 
\vird kein Arzt geholt . 

Im selben Abschnitt heißt es unter 
Ziffer: 2 Absatz 2: "Hält es der An
staltsarzt nach Art und Sch••ere des 
Falles für erforderlich, zieht er 
einen anderen Arzt oder Facharzt 
hinzu." Eigentlich ist dies eindeutig. 
Der Arzt kann einen externen Fach
arzt hinzuziehen - er muß es aber 
nicht. Wenn er der Meinung ist, daß 
er den Gefangenen ausreichend medi
zinisch versorgen und betreuen kann , 
zieht er keinen externen Facharzt 



hinzu. Vor kurzer Zeit hat es in 
Hessen Fälle gegeben, ,.,o derartige 
Vorfälle Auslöser für den Tod des 
Gefangenen waren. Ich zitiere 
wörtlich aus dem Bericht der AIDS
Hilfe Darmstadt : 

"Bei T. waren schon seit langem 
diverse LAS- Symptome aufgetreten. 
Am 5. Juni 1989 klagte T. über 
starke Schmerzen in der Brust; er 
hatte merklich an Gewicht verloren 
und hatte einen etwa taubeneigroßen 
Knoten unter dem linken Ohr. Er
hatte bereits den Anstaltsarzt der 
]VA Dieburg aufgesucht, doch dieser 
hatte ihn mit den Worten, dies sei 
nicht so schlimm, er solle dies weiter
beobachten, in die Zelle zur-ückge
schickt. 

Bis zum 12.6.1989 häuften sich die 
Symptome. Hinzu kam eine erhöhte 
Blutsenkung sowie star-ker Husten. Am 
19.6.1989 schließlich wurde T. zum 
Röntgen überwiesen . Eine Lungenent
zündung konnte ausgeschlossen 
wer-den. Zwei Tage später fand eine 
Vorstellung in der Uni-Klinik Frank
furt/Main statt. Die Fachmediziner 

ung 

stellten die Diagnose Bronchitis und 
Nierenbeckenentzündung. für zehn 
Tage später war ein erneuter Termin 
in der Uni-Klinik vereinbart; bis 
dahin sollte er Antibiotika einnehmen. 
Der Anstaltsarzt erklärte, die Infek
tionen seien abgeklungen, eine 
Untersuchung sei nicht notwendig. T. 
versicherte, der Anstaltsarzt habe 
ihn während dieser Zeit überhaupt 
nicht gesehen. Als ihm die Antibio
tika abgesetzt wurden, traten die 
Symptome, die inzwischen etwas ab
geklungen waren, wieder auf. Die 
Blutsenkung erhöhte sich um das 
lOfache des Normalwertes; er hatte 
Anämie und hatte fast permanent 
hohes Fieber. 

Am 10.7.1989 stellte T. einen Antrag 
auf Ausführung in die Uni-Klinik an 
den Anstaltsleiter. Er beklagte sich 
in diesem Schreiben massiv über das 
fehlende Vertrauensverhältnis zum 
Anstaltsar-zt und lehnte jede weitere 
Behandlung dieses Arztes ab. Am 
l 9 . 7. 1989 \vurde er in das Vollzugs
krankenhaus Kassel verlegt . Da er
sich dort nicht aufgehoben fühlte, 
ließ er sich nach zehn Tagen nach 

Dieburg zurückverlegen. Er wollte in 
der Uni-Klinik behandelt werden. 

Anfang August hatte sich sein Ge
sundheitszustand weiter verschlech
tert. Er konnte kaum auftreten, da 
er- starke Schmerzen in den Fuß
sohlen hatte. Entzündungen und Pilze 
im Genitalbereich waren aufgetreten, 
und das Blutbild hatte sich weiter 
verschlechtert. Der Rechtsanwalt 
\VUrde eingeschaltet . 

Erst Ende August fand eine erneute 
Verlegung in ein Krankenhaus statt, 
wieder das Vollzugskrankenhaus in 
Kassel. Die Diagnose war PCP. Nach 
einer Woche wurde T. in die städti
sche Klinik Kassel verlegt, da er 
jede Behandlung verweigert hatte. Er 
war weder geh- noch stehfähig und 
laut Aussage des Anstaltsarztes in 
Kassel in höchstem Maße haftunfähig. 
Auch in der externen Klinik verwei
gerte er nahezu jede Behandlung. 

Alle Versuche, ihn in den Raum 
Frankfurt zu verlegen, kamen zu 
spät. Er war nicht mehr transport
fähig. Er starb am 23.9 .1989. Hätte 
man seinem Wunsch entsprochen und 
ihn in die Uni-Klinik Frankfurt über
vJi.esen, hätte er möglicherweise seine 
Verweigerungshaltung aufgeben 
können" (Ende des Berichts von der 
AIDS-Hilfe Darmstadt) . 

In letzter Zeit häufen sich Be 
schwerden über mangelnde ärztliche 
Versorgung im Strafvollzug. Es ist ein 
großes Problem für einen HlV- posi
tiven oder AIDS-kranken Gefangenen, 
inhaftiert zu sein und das Gefühl zu 
haben, von dem Anstaltsarzt nicht 
ausreichend mediziirisch versorgt zu 
werden. Viele Versuche von uns 
haben bisher nichts gebracht. In 
einzelnen Bundesländern arbeiten wir 
mit den zuständigen Medizinern im · 
Strafvollzug gut zusammen. In 
anderen Bundesländern wird eine Zu
sammenarbeit strikt abgelehnt. 

Ln den Verwaltungsvorschriften zum 
§ 58 des Strafvollzugsgesetzes heißt 
es unter Ziffer 3: "Der Anstaltsleite!" 
kann nach Anhören des Anstaltsarz
tes dem Gefangenen ausnahmsweise 
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gestatten, auf eigene Kosten einen 
beratenden Arzt hinzuzuziehen. Die 
Erlaubnis soll nur erteilt werden, 
,.,renn der Gefangene den in Aussicht 
genommenen Arzt und den Anstalts
arzt untereinander von der ärztli
chen Schweigepflicht entbindet. Bei 
der Wahl des Zeitpunktes und der 
Bestimmung der Häufigkeit ärztlicher 
Bemühungen, ist auf die besonderen 
räumlichen. personellen und organi
satorischen Verhältnisse in der 
Anstalt Rücksicht zu nehmen." 

Ich bin der Meinung. daß man mit 
dieser Kann-Vorschrift umer Umstän
den den Gefangenen helfen könnte. 
Wenn in den .. einzelnen regionalen 
AIDS-Hilfen Arzte bereit wären, 
Gefangene mit HIV/AIDS im Strafvoll
zug zu betreuen, so bestünde nach 
meinem Erachten die Möglichkeit, 
diese Gefangenen im Strafvollzug 
untersuchen zu lassen und ihnen das 
Gefühl zu vermitteln, es \oJird etwas 
für sie getan. Viele Anstaltsärzte 
sind mit dem Problem HlV und AIDS 
völlig überfordert. Sie haben teil
weise vor 30 Jahren ihre Ausbildung 
beendet und Raturgemäß von dieser 
speziellen neuen Krankheit wenig 
oder gar keine Ahnung. Allerdings 
\oJird auch hierbei zu berücksichtigen 
sein, daß in vielen Anstalten der 
Anstaltsleiter solche externen Arzt
besuche oder Besuch von Ärzten von 
außerhalb untersagen wird, da er 
eine Gefahr für die Sicherheit und 
Ordnung in der Anstalt befürchtet. 

Der § 158 des Strafvollzugsgesetzes 
regelt die ärztliche Versorgung. 
Unter ( l) heißt es: "Die ärztliche 
Versorgung ist durch hauptamtliche 
Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus 
besonderen Gründen nebenamtlich 
oder vertraglich verpflichteten 
Ärzten übertragen werden. 

(2) Die Pflege der Kranken soll von 
Personen ausgeübt werden, die eine 
Erlaubnis nach dem Krankenpflege
gesetz besitzen. Solange Personen im 
Sinne von Satz 1 nicht zur Verfü
gung stehen, können auch Bedien
stete des allgemeinen Vollzugsdien
stes eingesetzt \oJerden, die eine son
stige Ausbildung in der Kranken
pflege erfahren haben" . 

In der Regel wird der Sanitätsdienst 
von Beamten des allgemeinen Voll
zugsdienstes ausgeübt, die sich wäh
rend ihrer Dienstzeit durch Weiter
bildung zu Pflegern haben ausbilden 
lassen . Diese Justizvollzugsbeamten 
mit pflegerischer Ausbildung sind 
natürlich bei den Gefangenen nicht 
besonders beliebt, weil sie in der 
Regel die Leitung der Arztgeschäfts
stelle innehaben. Ich weiß aus allen 
Bundesländern, daß sich Gefangene 
beschweren, daß sie mit dem Arzt 
kein vertrauliches Arzt/Patienten
Gespräch führen können, weil die 
Sanitätsbeamten stets und ständig mit 
dabeisitzen. 
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Der Sanitätsbeamte entscheidet, ob 
der Gefangene einem Arzt vorgestellt 
wird oder nicht. Er kann den Vor
melder nach hinten legen bzw. den 
Gefangenen, wenn er sich per 
schriftlichem Antrag vorgemeldet hat, 
einfach nicht abholen lassen und be
haupten, der Vormelder ist bei ihm 
nicht eingegangen. Gerade in großen 
Justizvollzugsanstalten ist immer 
wieder zu bemerken, daß der Sani
tätsdienst eigentlich die medizinische 
Versorgung voll in der Hand hat. Das 
Problem steht konträr zum § 158 
Strafvollzugsgesetz, aber es ändert 
niemand etwas daran. 

Nach meinem Dafürhalten wäre es 
dringend geboten, daß der Sanitäts
dienst im Justizvollzug nicht mehr 
den Justizministerien bzw. Senatoren 
der Länder untersteht, sondern daß 
der Gesundheitsdienst den Ministerien 
für Gesundheit der einzelnen Bundes
länder direkt unterstellt wird. Nur so 
ist zu gewährleisten, daß die medi
zinische Versorgung einwandfrei und 
reibun~slos funktioniert. 
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Zur Darstellung der Verhältnisse, ein 
Fall aus Berlin. Der Arzt hatte ein
deutig Fehldiagnosen gestellt, Gefan
gene nicht richtig behandelt und 
große Fehler in seiner Arbeit began
gen. Daraufhin haben sich die Gefan
genen an die kassenärztliche Vereini
gung und gleichzeitig auch an die 
Arztekammer gewandt. Seide erklärten 
sich nicht für zuständig, denn der 
Arzt im Justizvollzugsdienst ist weder 
Mitglied der kassenärztlichen Vereini
gung noch Mitglied der Ärztekammer. 
Es sei denn, er praktiziert draußen, 
aber dann kann er auch nur für die 
Sachen, die er draußen in irgend
einer Form falsch gemacht hat. zur 
Verantwortung gezogen werden und 
eben nicht darauf angesprochen 
werden, was seine Arbeit im Vollzug 
an!Seht. 

Ein ga nz großes Problem ist na türlich 
auch, daß der Patient sich nicht 
direkt an den Arzt wenden kann. Er 
muß immer über den Mittler - also 
den Sanitätsbeamten - seinen Vormel
der weiterleiten lassen. Insofern hat 
dieser Sanitätsbeamte eine Stellung 
im Vollzug, die ihm gar nicht zu
steht. Andererseits kann der Arzt die 
Vormelder nicht selber alle über
prüfen oder die Gefangenen einzeln 
abrufen. Er würde diese Arbeit nicht 
bewältigen. 

Leider haben wir in letzter Zeit die 
Feststellung treffen müssen, daß die 
medizinische Versorgung von 
Menschen mit HlV und AlOS im Straf
vollzug sehr im argen liegt. Es gibt 
in einze1nen Justizvollzugskranken
häusern spezielle Abteilungen und 
spezielle Ärzte, die sich besonders 
mit diesem Problem befassen. Es gibt 
aber auch Krankenhäuser im Justiz
vollzug, wo ich den Namen Kranken
haus für verfehlt halte, sondern 
dieses besser als Sanitätsrevier be
zeichnen würde. 

Es gibt also auch Krankenhäuser, die 
gar keine Fachkenntnisse in diesem 
Bereich haben. Ich halte es für 
äußerst bedenklich, wenn dann die 
Justizministerien erklären, daß die 
Versorgung der Menschen mit HlV und 
AIDS im Strafvollzug ohne weiteres 
gewährleistet werden kann. Die Zahl 
der Menschen, die an AIDS im Straf
vollzug sterben, hat sich erhöht. All
gemein \oJird der Inhaftierte erst in 
den letzten Tagen vor dem Tod ent
lassen, um die Statistik zu schönen. 
Oftmals gelingt das nicht. ln Hessen 
gibt es in diesem Jahr bereits fünf 
oder sechs Menschen, die im Straf
vollzug an AIDS oder an den Folgen 
von AIDS verstorben sind. 

Aus Kostenersparnisgründen werden 
immer weniger erkrankte Gefangene 
in allgemeine Krankenhäuser verlegt. 
Die Justiz muß die medizinische Ver
sorgun~ der Gefangenen bezahlen und 
dafür geradestehen. Aus diesen 
Gründen werden dann Gefangene ein
fach nicht nach draußen verlegt, 
weil man sagt, daß man sie im 
Strafvollzugskrankenhaus genauso be
handeln kann wie draußen. Es ist 
immer wieder zu bemerken, daß die 
Gefangenen selbst bei schlechtem Ge
sundheitszustand nicht in ein Voll
zugskrankenhaus wollen. Zum einen 
sind die Besuchsregelungen dort viel 
schlechter als in normalen Anstalten, 
zum anderen haben die Angehörigen 
auch erheblich weitere Anfahrt\vege. 
Außerdem wird ein ganz strenges 
Rauchverbot in den meisten Kranken
häusern eingehalten. Darum weigern 
sich Gefangene, in ein Vollzugskran
kenhaus zu gehen. 

In Nordrhein-WesLfalen ist es üblich, 
daß Gefangene mit HtV und AlDS von 
Zeit zu Zeit im Vollzugskrankenhaus 
Fröndenberg dem Arzt vorgestellt 



werden. Dort werden Blutuntersu
chungen veranlaßt und eine Reihe 
von speziellen Untersuchungen durch
geführt. Ein großes Problem ist die 
ärztliche Schweigepflicht im Vollzug. 
Nach der Berufsordnung der Ärzte
kammer hat auch der Anstaltsarzt 
über das, was ihm in seiner Eigen
schaft anvertraut oder bekannt ge
worden ist, zu schweigen. Aber in 
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vielen Fällen wird durch Sanitäts
beamte doch bekannt, wenn ein 
Gefangener positiv ist oder an 
irgendwelchen anderen infektiösen 
Krankheiten leidet. Das ist bedenk
lich. 

Gerade in einer so geschlossenen Um
gebung, wie sie eine Justizvollzugs
anstalt darstellt, kann man nicht 
davon ausgehen, daß sich ei.ne be
sondere Solidarität zu infizierten 
oder erkrankten Gefangenen bildet. 
Leider ist es uns bisher nicht ge
glückt, einen Gefangenen zu find-en, 
der sich auf einen Rechtsstreit mit 
einem Anstaltsarzt einläßt, der die 
Schweigepflicht gebrochen hat. Wir 
wären an einem solchen Fall sehr 
interessiert. Wenn jemandem ein 
solcher Fall bekannt ist, wäre die 
Deutsche AiDS-Hilfe in Bedin für 
entsprechende lnfonnationen dankbar. 

So lange sich an der Stellung des 
Arztes im Vollzug nichts ändert, wird 

auch die medizinische Versorgung der 
Gefangenen hicht ausreichend sein. 
Ein Arzt, der dem Gesundheitsmini
sterium untersteht, hat andere Mög
lichkeiten als ein Arzt, der dem 
Justizministerium bzw. dem Senator 
für Justiz untersteht. In der Freiheit 
ist die vordringlichste Aufgabe eines 
Arztes, Kranken zu helfen und sie zu 
heilen. lm Gefängnis ist ein Arzt im 
Zwiespalt. Er muß die Interessen 
seines obersten Dienstherrn vertreten 
und außerdem die Dienst- und Voll
zugsordnung und das Strafvollzugs
gesetz beachten. ln einem Artikel, 
der 1986 im Lichtblick erschienen 
ist, habe ich behauptet, daß der 
Arzt im Vollzug Erfüllungsgehilfe für 
den Strafanspruch des Staates ist. Er 
bekämpft die Erkrankung nicht an 
der Wurzel. Er behandelt nur die 
Symptome, nicht aber die Ursache. 
Die Tatsache ist unbestreitbar: Knast 
macht krank. Und so lange von beam
teten Ärzten mit dem Dienstherrn 
Senator oder Minister für Justiz die 
medizinische Versorgung vorgenommen 
wird, kann sich auch nichts ändern. 

Das ist bis zum heutigen Tage so 
geblieben. Ein Arzt i.m J ustizvollzugs
dienst mit dem Dienstherrn Justiz
ministerium wird sicherlich auf 
Beschwerden anders reagieren, als 
ein Arzt mit dem Dienstherrn Gesund
heitsminister. Selbstverständlich kann 
man nicht alle Ärzte im Strafvollz\}g 
über einen Kamm scheren. Es hat 
sich schon verschiedenes durch den 
Einsatz von jüngeren interessierten 
Ärzten gebessert. In einigen An
stalten ist zu bemerken, daß die 
Gefangenen weitaus besser betreut 
werden. 

In anderen Anstalten - hier sei nur 
einmal Dieburg genannt - ist fest 
zustellen, daß der Arzt seinen Auf
gaben völlig unzureichend nach
kommt. Selbst der Anstaltsleiter der 
]VA Dieburg hat mehrfach versucht, 
etwas für Gefangene tun zu können -
er erreicht nichts. Der Arzt ist 
gleichzeitig Vorsitzender in der 
Arztekammer, und wenn er - wie er 
es ständig tut - behauptet, nach 
bestem \vissen und Ge\vissen und 
ärztlicher Kunst zu handeln, kann 
man ihm keinen Fehler anlasten. Es 
verläuft alles im Sande. Die hessi
schen A lDS-Hi.lfen, die im Strafvoll
zug tätig sind, haben sich jetzt ge
meinsam an das zuständige Ministe
rium gewandt. Wir hoffen alle. daß 
sich bald etwas ändet:t. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert/ daß 
die Menschen mit AIDS aus dem 
Strafvonzug entlassen werden. Wer 
erkrankt ist. hat im Strafvollzug 
nichts mehr zu suchen. Die Deutsche 
AlDS-Hi.lfe fordert auch. daß die 
Sanitätsdienste nicht mehr den 
Justizministerien unterstellt werden. 

- gäh-
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Im Frühjahr dieses Jahres hötte 
Ruth Turner die einmalige Gelegen
heit, 20 Tage im Frauenknast in 
Preungesheim abzusitzen. Sie hatte 
sich dafür entschieden. anstutt das 
Strafgeld von DM 800.- für eme 
f riedliehe Sitzblockade ("Nötigung") 
zu bezahlen. Eine Entscheidung. die 
seit 1985 mehr als einhundert 
Rlistungsgegner aus Protest gegen die 
fortschreitende Aufrüstung freiwillig 
getroffen haben . 

Es ... ·ar eine lehrretche Zeit, sagt 
Ruth Turner. Sie hat daraufhin ver
sucht. ihre Haupteindrucke vom 
Knastleben zu Papier zu bringen. lm 
September hat sie bei einer Veran
staltung über ihre Erfahrungen in 
einem Vortrag berichtet, aus dem wir 
nachstehend einen Auszug abgedruckt 
haben. Außerdem hat sie in ihrem 
Redebeitrag über Protest und zivilen 
Ungehorsam in den USA gesprochen; 
vor allem Uber den Bergarbeiterstreik 
im Bundesstaat Virginia - jetzt im 
sechsten Monat. Fast nichts wird in 
der bundesdeutschen Presse darilber 
geschneben. mit Ausnahme der ZEIT 
in ihrer Ausgabe Nr. LO. Die Gewerk
schaft (United ~tine Workers) hat zu 
zivilem Ungehorsam aufgerufen. Seit
dem sind Tausende von Bergarbeitern 
und Gewerkschaftsfunkttonären ins 
Gefängnis gewandert. Aus Platzgrün
den haben wir uns Jedoch auf ihren 
Bericht Uber Preungesheim beschrän
ken mUssen. 

Turner ist Amerikanerin. 
\~arum hat sie sich entschieden, an 
einer Blockade teilzunehmen? Warum 
hat sie sich entschieden, ins Gefäng
nis zu gehen? Als Begründung gibt 
sie an, daß es sich um amerikanische 
Raketen handelt. Als aktives Mitglied 
der Friedensbewegung sah sich Ruth 
Turner gewissermaßen verpflichtet -
aus Solidarität und aus Gewissens
gründen - wenigstens einmal zivilen 
Ungehorsam zu leisten. lns Gefängnis 
ist' ste gegangen. um diese Gesell
schaft aus allen möglichen ffiickwin
keln zu betrachten, um sich für eine 
effektivere Friedensarbeit einzu
setzen. Über ihre Erfahn.mgen in 
Preungesheim sagt sie u. a. in einem 
Flugblatt: "Ho ein Ei oder ein Stück 
Kuchen zum Luxus hochgradiert 
werden, werden auch Egoismus, Moge
lei. Zwietracht. Duckmäuserei und 
eine fatale Anpassung an die Gege
benheiten geflissentlich gefördert. 
Sind dies etgentlich die bevorzugten 
Eigenschaften dieser Gesellschaft? 
Was ist das Geflingms. wenn nicht die 
Widerspiegelung der Gesellschaft. wo 
die gleichen 'Spielregeln' vorherr
schen, nur in einem konzentrierteren 
Lebensruum?" Hier nun ihr Bericht: 
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Mittle~·eile wird Preungesheirn 
unter neuer Regie gefUhrt. Ich habe 
schon gehört, daß das Klima sich ge
bessert hätte. Die ehemalige Leiteri.'l 
(zu meiner Zeit) wurde in der Frank .. furter Rundschau als energisch, mit ~ ~ 
einem ri~Siden FUhrungsstil beschrie- :: , . ., ·· ' • ~ 
ben - alles sehr diplomatisch aus- ~ ". .. , 
gedrückt. Die neue Leiterin sollte ·""i' ~ ~· 
nicht nur das strapazierte Binnen- ",.,. _. 
klima (so die "FR") sanieren. sondern ~- .. ~! 
sie -..ird auch eine umfassende . ·~ 
Modernisierunj;( verwalten können. Den ji. ta 
alten Stil .,..Urde ich als ein blindes ...., .,-
Festhalten an Regelungen una Be- ·· ··· • ,. 
Stimmungen bezeichnen, wobei der K-~ ~~: 
Mensch nicht zählt - eine Veran- • " 
lagung, die - nach der Definition ": .. 
Erich Fromms - mit dem "autoritären . ~ -.. < 

Charakter" (vorsichtiq ausgedruckt) ~-. ., · , 
eng verwandt ist. ". • 

Gehorsam ist das höchste Gebot. 
So hat eine Gefangene. die sich be
sch.,.•eren wollte. zu hören bekommen: 
"Erst wenn Sie der Beamtin Gefolge 
geleistet haben. können Sie sich be
schweren''. Gleich beir- Zugang \.rird 
frau für dumm gehalten. Zum Bei
spiel: Man hat mir zwet unausgefüllte 
Fr.-.gebögen vorgele~t - ich sollte die 
beiden unterschretben und damit die 
Richugkeit der darin noch nicht ent
haltenen Angaben ge.,.·ährleisten. lch 
habe gefragt, -..·o die Angaben seien 
- ja. sie wrden später reingetippt. 
Dann. sagte ich. · .. ·erde ich auch 
später unterschreiben. Etwas. was ic.h 
bis heute nicht gemacht habe . Ein 
solcher Vorj;(ang verstö"t gegen jeden 
Rccht::.~rundsntz. - soweit ich mich 
auskenne. 



I!I.IC.;=: .... 1~---;:~· ·· r ~'il~i' • · ti V~~~ 
~ Am ersten t'a'j machte ich auch 

Am ersten Tag, bei der ersten ,J , metne Erfahrung mit den Schikanen. 
von vielen arztliehen Untersuchungen, denen die Frauen tagein, tagaus aus-
mußte ich eine BroschUre über AIDS gesetzt sind. Vorsätzlich oder nicht, 
entgegennehmen und deren Erha!L mit ~o·erden solche Vorfälle als Schikane 
einer Unterschrift bestätigen. Später a ufgenommen, z. B. ohne ausreichende 
habe ich erfahren. daß ich mich mit \1'amung wurden die Vorschriften für 
meiner Unterschrift von allen künf- das Zuschicken von Tee an die 

~~./;-J tl.gen Rechtswegen ausgeschlossen Inhaftierten geändert. Bis zu diesem 
h.1t:e. Falls es sich irgendwann her- Zeitpunkt durfte nur loser Tee zu-
ausstellen sollte, daß tch mir irgend- • .oC gAesfchi~kt 

1
werdrden, keine kTehrebeutel. 

wie AIDS geholt hätte, könnte man u emma \\"U e es umge e t, mit 
darauf verweisen, daß ich von An- (anscheinend) keiner Vorkehrung für 

:-. . :' fans an Uber die Gefahr informiert -·-V- ............. _ eine Uberbnickungszeit. 
: , ""::· worden bin. "' ·4-~'J ~:!,:;:..--;-: ~ 
~ ..,..,_,.., • v _ V , ~ So habe ich erlebt. daß eine Frau 

... ,.. '-"" ., •• - .... • ....... .;J: V. .. "" "'~ J/1 ) ., d R l . h ..... ..~ .... 
• . .,_1' . '"""- """"""., • ., v ,._~ ·:;4.- • ·411,~ ;, llt ......._ wegen er neuen ege ung mc t aus- --:- v 
~ "''::"' "'-, ~"' ,;; \. ·"~ -.• :· · ~- ~;· · · 'i Teebeutel bekam: .te wurden ihr abe' 

· ~ . •!'.---. ..,., ;,-:...-.:.:..:J. ,.",·-~ · ::-r. gehändigt und mußten zurückge-
... ...... .. ..... ,..... # ~ ·~ ..,."..." ..... .... -~ .• • • .,.. • v~ - ....... 1.···- · ... , . . ..,.;>< • . · ·: · ..• • · schickt werden - soweit ich ,.,eiß, ) ....___ c...... .~·: .... .., ., .. ,..",... :;# •· ......... ~~ 11&"'.0:·.· .... . •. 
~-.,..:.--.. :;,;."' ~ ..... ~ .. ::~-.: 1!!", 4- :· · . .. ~-~. ·"'."l'~ ··: .>. > • y: · . . ~uf ihre ~osten. Nebenbei b_~merkt : 

#:~·· ;; . .,a .,_ ""~ ~-~~~~.,; ... ~f·.~,:· ····· ·. ~ -. ;,, Iee tst e:n L~xus - Geld .. außerst 
-. ~· · " · ~ ·· •· -~1 knapp, well dte Frauen fur emen 
~....,·,: .:. Eine Unterschrift wird bei jedem r 'f ,, '··, Hungerlohn arbeiten müssen - und 
•• ·, '< Anlaß verlan~t. Das ist auch so eine ",- außerdem dürfen die Frauen solche 
· Sache mit dem Inventar. Wenn frau Hilfspakete nur 2- oder 3mal im Jahr 

in eine Zelle kommt. wird gleich bekommen. M .. m kann sich vorstellen, 
Inventur aufgenommen, wobei die ·..-as fUr ein GefUhl der Wut und des 
Inhalte und die ge5amte Ausstattung Schikaniertwordenseins nachher ent- ili, 
der Zelle aufgelistet werden stehen kann. Dieser Vorfall könnte Jllf 
gesamt schließt auch die Heizungs- als gutes Beispiel für das blinde , 
rohre, Matratze, sogar den Kübel Festhalten an Vorschriften dienen - ,. 
(wie in meiner ersten Zelle) bzw. das auch als Beispiel fUr das. was ich -
WC {je nachdem) ein. Als ich fragte, ZermUrbungskrieg nenne. Und es ging ~· 
warum der Kubel und die Heizungs- am laufenden Band so! Man hat mit 
rohre aufgenommen "rürden, wurde mir einer undurchsichtigen Bürokratie zu 
gesagt: "Ja, man wundere sich, was tun. Frau muß sich mühsam und 
alles so gekluut werde." So habe ich manchmal verzweifelt durchschlagen. 
eine Zeitlang gerätselt, wie frau sich Frau wird im Dunkel qehalten und 
mit Heizungsrohren oder ~latratzen gelassen - sie kriegt von den Beam-
davon.rnachen könnte. Noch wichtiger: tinnen freiwillig keinerlei lnforrr.a-
lch habe mir auch Gedanken ge- tion. Ständig wird auf die Hausore-
macht, was eigentlich in den Beam- nung verwiesen. 
tinnen selbst passiert, die gezwungen 
werden, solchen Blödsinn mitzumachen. .·-

Nun ist die Hausordnung veraltet 
- 60 Seiten Amtsdeutsch. Relevante 
Informationen stehen versteckt unter 
endlosen, fi.lr die Neuankömmlinge be
langlosen Dingen. Einiges steht Uber
haupt nicht drin: Tagesablauf, Stich
tage für Anträge, Einzelheiten über 
die versehterlenen Einkaufsmöglich
keiten. Frau erfährt ,.richtige Dinge 
durch eigene Fehler oder Dritte, was 
sich des öfteren als falsch heraus-

. . 

< • 

Andererseits ist so ein - zum Teil 
demUtl.gendes Vorgehen - eine Art 
disziplinäres Verfahren. jedes StUck 
Kleidung, jeder Gegenstand, alles mut? 
gezahlt werden - frau wird dadurch 
gletchgeschaltet, bei der Stange ge
halten. Ich mußte auch bei der In
ventur .unterschreiben, daß ich alles 
in bestem Zustand Ubernommen hätte 
- was mir aberwi.tzi~ vorkam, weil 
die Zellen in einem desolaten, ver-
1.\'ahrlosten Zustand sind. Fortan habe 
ich alles - e~al was - nur mit der 
zusätzlichen Bemerkung "mit Vor
behalt" unterschrieben. lm nachhinein 
hätte ich eigentlich in den meisten 
Fällen meine Unterschrirt total ver
weigern sollen - uus Selbstschutz. 

stellt. ~ 

Zum Beispiel: Es gibt Zugangsein- .-.. 
käufe, Sozialeinkäufe, Eigengeldein- ,_ 
käufc - laut Hausordnung. Bis frau ~ 
das alles tatsächlich selbst mitmacht ~~ 
und erlebt wie es läuft, sind solche ~~ 
Begriffe eben das: leere Begriffe. 
Was nicht drinsteht ist die ~!öglich-
keit. einen sogenannten Vorschußein-
kauf zu beantragen, von dem ich - ~~~ 
was öfters passierte - zu spät erfuhr. 
Wohlgemerkt, eini~e Beamtinnen 
wußten uuch nichts ddvon (Vorschuß • • 
bedeutet Vorschuß von Arbeitsent-
gelt) . 

.-.··~"·,v .. ~· • ,.. ' ... ~ 
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Als gutes Beispiel fur Vorenthal
tung von Informationen dürfte der 

• Zu12angseinkauf dienen. Fri.lher war 
·m lJgungseinkauf von DM 75.- (aus 
mtt~ebrachtem Geld) erlaubt . Das hat 
m:r Jede gesagt , und damit habe ich 
gerechnet. Dann. am Einkaufstag, 
bekam ich eine Genehmigung ftir 
einen Sozialeinkauf, der sich auf 
DM 10.- beläuft . Nllchdcm ich mich 
heftigst dagegen wehrte. bekam ich 
einen Zugangseinkauf von D:-1 !.5.30. 
Das erlaubte Geld flir einen Zugangs
einkauf war inz'Nischcn - st>it zwei 
:.tonalen - von DM 75.- nuf DM L5.
reduziert worden, ohne daß diese 
Information irgendwo bekanntgegeben 
oder ausgehändigt worden wäre. Der 
Zugangseinkauf wird wie folgend be
rechnet: Einkauf vom Eigengeld in 
den ersten sechs Monaten für den 
6fachen Satz der Eckve~ütung -
DM 7,55. Alles klar' ~ht so was muß 
frau zurechtkommen. Ich kann mich 
des Eindrucks nicht erwehren. daß 
eine Politik bewußter lrrefUhrung: 
verfolgt wird, wobei frau in einem 
fort~o.·äht"enden Zustand der Unsicher
heit. der Hilflosigkeit und det" Ver
wirrung leben soll. 

Schon am dritten Tag waren be
stinunte Richtlinien deutlich auszu
machen. als mir zum sechsten oder 
siebten Male gesagt wurde: "Sie 
hätten doch fragen können" - als ob 
frau inuner im voraus wüßte. was 
ft"au eigentlich fragen mUßte! 

Also. frau wird so lange \\rie mög
lich im Dunkeln gehalten, um dann 
hinterher als dumm hingestellt zu 
'"erden. Es steckt eine Methode da
hintet". Auch zu fragen "\\'arum", hat 
• ... ·enig Sinn. Frau fUhlt sich allmählich 
in einem Teufelskreis gefangen. 
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Kleine Vorfälle und Et"eignisse 
nehmen eine unvcrhtiltnismäßig große 
Bedeutung an. Frau verliert das Zeit
gefllhl. so daß zehn Minuten \•ldt"te
zeit w1e eine Ewigkeit vor'kor:m1en 
können und wie eLOe Ent~o.'Ürdigung -
frau Wlrd leicht empört. Eine Frau 
ungefähr meines Alters belehrte mich 
ganz philosophisch: "Hier versucht 
man Dich kapul!zumachen. Um zu 
Uberleben. mußt Du die kleinen Dinge 
einfach ube.rsenen - Ubersehen!" 

Dann gibt 
Rapponscheine, die alles be stimmen ,. 
und regeln. jeder Telefonanruf. Arzt
besuch. Einkauf, SonderwUnsche, alle 
Gespräche, egal mit wem, alles muß 
mittels eines Rapportscheines bean- .' 
tragt werden. Oft sind mehrere nötig, 
bis die Anträge, geprägt von einer 
eskalierenden Intensität, sich lang
sam tUrmen - \\'as auch zermUrbt und 
"''as genausogut als Hinhaltetaktik 
beschrieben werden kann. Nur eine 
Frau, die mit ungeheurer Ausdauer 
und AusharrungsvernKigen ausgestat
tet ist, ist am besten geeigne t , den 
Rappot"tscheinkrleg durchzufUhren. 
Auf Dauer, so glaube ich, hätte ich 
das nicht ausgehalten: auf jeden Fall 
hatte ich Gelegenheit , das a lles am 
eigenen Leib zu et"fahren. 

Laut det" allgemeinen Hinweise auf 
det" Haflantrlttsladung dürfen u. a . 
Bargeld, eine angemessene Zahl von 
BUchern und Schreibwaren und. falls 
erfordet"llch, orthopädische oder ähn
liche Hilfsmittel mit~ebracht werden. 
Nichts von all dem stimmt. Höchstens 
ein Buch darf reingebracht werden, 
was allerdings von der \\illkür der 
Jeweiligen Anstalt abhängt. 

~. ; 

~ .. 
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hauptsachlich um 
dtc orthopadischcn Hilfs::mttel. die 
tch wegen meine~ Genickproblems und 
der daraus entstehenden Kopfschmer
zen immer .... rteder brauche und des
halb mitgebracht hatte. Die durften 
nicht ausgehändigt werden, wegen 
"der Unkontrolherbarkeit". Bei den 
Arztinnen habe ich ständig auf das 
Problem hingewiesen - ohne Erfolg; 
habe auch - ich weiß nicht mehr wie 
v1ele - Rapportscheine eingereicht -
ohne Erfolg. Endlich, als ich als 
letzten t\usweg mit juristischen 
Schritten wegen Unterlassung ärzt
licher Hilfe drohte, wurden meine Be
schwerden emstgenommen. lch wurde 
zur Arzttn beordert. Sie stellte sich 
dumm. Das Gespräch mit ihr lief so: 

Sie: \o.'as haben Sie mit Ihrem Genick' 

Ich: Ich habe Probleme mit der \'iir-
belsäule. Ich kriege manctunal 
wahnsinnige Kopf schmerzen. 

Sie: Warum haben Sie keme 
bekommen? 

Ich: Ich weiß mcht. 

Sie: Haben Sie keinen 
ausgefUllt? 

Ich: Nattlrhch habe ich. 

Sie: \vanun haben Sie keine Antwort 
bekommen? 

Ich: Ich weiß nicht. Vielleicht wissen 
Sie wnrum. 

Ich? Wie sollte ich das wissen? 
Vielleicht machen Sie alles zu 
schwierig? 

Ich glaube, weiterer Kommentar er
Ubrlgt Steh. Ein Verhaltensmuster wird 
hier gleich erkennbar. Erstens: Die 
Jeweilige Inhaftierte 1st an allem 
selber schuld. Zweitens: Niemand 
"''ctß trgendwtc Bescheid. Drittens: 
Kleine un.,.,'lchtige \•lUnsche werden 
innerh,Jlb emes Tages erfullt. Für 
großcre Sachen muß frau warten. 

Mein emztg('r Gedanke bei diesem 
Vorkommnis wnr, wie ecniedrirsend und 
dcmutigcnd so eine Purodie auf einen 
nomlillen Menschen. der bereit ist, so 

• was mltzusp!elen, wirken muß. Da 
keine Spur von Verlegenheit ihrer
seits wahrnehmbar war. muß ich 
schlußfolgernd das \'l'ort "nonna1" L"l 
Frage stellen - zumindest was ich 
unter normal verstehe. 

'"· ~'!'·~ - ""' -· 

Ich rnuß etwas uber die Drogen
rnzzien sagen, die 3- oder 4mal 
wlihrcnd meines Aufenthalts durch
gefUhrt wurden. Man kann ohne wei
teres von Psychoterror sprechen. Die 
Durchsuchungen nach Drogen werden 
immer in Abwesenheit der Betroffenen 
durchgeführt. Die Zellen werden 
grUndlieh auseinanden.~enommen. frau 
kommt zurtick und findet alles, was 
sie im Laufe der Zeit unter erheb
lichen Schlo'ierigkeiten und mi.t viel 
MUhe, Sorgfalt und Liebe zusammen
gestellt hatte. total zers~ört vor. 
Ich habe gesehen. daß ~achen mut
willig kaputtgemacht wurden - ich 
sage mutwillig. weil ich keine andere 
Erklärung dafUr finden konnte. \~'as 
einnach kommt. kann man sich vor
stellen. 

' . .. ~ 

~·, . ... ... 
-~~ :-_. 
:~- ;: 

. ~ .. 

Der Frust, cl!"r Haß, die Hilflosig
keit und die llllfgestaute Wut ent
laden sich demnachst als Aggression 
gegenüber den Mitgefangenen. Das 
Mißtrauen ge~em.lber den anderen ist 
sowieso groß. Und man spricht von 

'- Resozialisierung? Eine Beamte ver-
traute mir an. manchmal. wenn sie 

' etmgcs mttansehe, drehe sich ihr der 
Magen um; sie bleibe aber. weil sie 
gern rmt Menschen arbette und hoffe 
dabct, daß sie durch ihr Mit.,.,'irken 
den Frauen et~ooas helfen könne ... 

Ruth rumer 
Voelcker Straße 3 
6000 Frc~nkfurt/M. I 

'•" ... 

. ~·· · ... 

,_ 
~· 

'der lichtblick' 11 



Geht die ·G laserei 
• 1n 

Aufgeregt berichteten Gefangene 
aus der Glaserei. daß "ihr" Betrieb 
in Gefahr ist, geschlossen zu werden. 
Diese Nachricht interessierte. denn 
in Haftanstalten, in denen Glasbruch 
nicht selten entsteht, sind Glase
reien gerctdezu - wie "Hausversor
gungsbetriebe" - unentbehrlich. So 
auch in der JVA Tegel. 

Um es vorweg zu sagen, es ist 
nicht daran gedacht. die Glaserei zu ' 
schließen. Die dort Arbeitenden 
haben jedoch durchaus Anlaß zur 
Beunruhigung. \'las ist eigentlich los 
in der Glaserei? Zum Anstaltsbetrieb 
Gaaserei gehört auch der Neben
betrieb "Tüfany" . Tiffany wurde 
1983 mit Genehmigung der Anstalts
leitung ins Leben gerufen. Der Auf
bau dieses Betriebszweiges geht auf 
die Initiative und engagierte Lei
stung des Betriebsleiters, der Glaser
meister ist. zurück. Er hat eine Aus
bildung als Gewerbelehrer absolviert 
und diesen kunsthandwerkliehen Zweig 
zu Ansehen. auch außerhalb der 
Anstalt . gefUhrt. So bescheinigte der 
G1asereVfiffanv ein Unternehmer. 
dessen Firma· seit 1956 Tiffany
Arbeiten in alle Welt liefert, "gute 
und einwandfreie Qualität" . Auch 
über di.e Gestaltung äußerte er sich 
sehr beeindruckt. 

'.•las wird in der GlasereVfiffany 
produziert. das solch fachliches Lob 
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Scherben? 

und Beachtung erzeugt? Tiffany ist 
der Begriff für Glas. das lebt. 
Farbiges Spezialglas wird mosaikähn
lich in Blei gefaßt und so zu 
schönen, wirkungsvollen Farbbildern 
gestaltet. Tiffany-Arbeiten werden in 
der Tegeler Glaserei nuch auf Bestel
lung gefertigt, die allerdings gele
gentlich abgelehnt werden muß, denn 
dann wd für einen Basar außerhalb 
der Anstalt produziert. 

Tiffany: . . . Glas, das lebt . 

Von der Glaserei ensteht ins
gesamt der Eindruck, als würde man 
gerne dort arbeiten. Sicherlich liegt 
dies nicht zuletzt an den offensicht
lich pädagogischen Fähigkeiten und 
an dem Arbeitsinteresse des Beamten, 
sondern an der Arbeit selbst. So wird 
von den dort tätigen Gefangenen be
stätigt: "Die Arbeit ist kreativ und 
erfordert selbständiges, verantwort
liches Arbeiten." Das ist es, was den 
meisten Gefangenenarbeiren fehlt: 
kreatives und verantwortliches Arbei
ten. Das erzeugt "Erfolg~erlebnis" 
und Spaß und Freude an der Arbeit. 
Selbst Gefangene. die sonst vom "be
treuten Verwahrvollzug" enttäuscht 
sind und Aggressivität in den Häu
sern und Betrieben auslebten, haben 
sich bemüht, bei Tiffany gute, quali
tative und vor allem beständige 
Arbeit zu leisten. 

Doch kein Licht ohne Schatten, 
und dieser kommt von den Vor
gesetzten der Glaserei - aus dem 
Verwaltungsbereich. Seit Jahren muß 
dort das Problem schon bekannt sein. 
Wenn der Betriebsleiter Urlaub hat 
oder krank ist, leidet die Beleg
schaft mit, denn das zuständige Ver
waltungsorgan sieht sich nicht in der 



Lage, einen Vertreter zur Aufsicht 
der Gefangenen abzustellen. Und das. 
obwohl sich zumindest ein Vollzll_gs
beamter freiwillig darum beworben 
hat. Daniberhmaus ist er auch noch 
von Beruf Glaser und steht zur Aus
bilder-prüfung an. 

Die Folgen sind Ausfall des so
wieso unzureichenden Arbeitsverdien
stes der Strafgefangenen, verbunden 
mit weiteren, oft negativen Folgen. 
\veitere Folge ist, daß sich lähmende 
Unlust und Resignation beim Glaser
meister einzustellen beginnt, die -
wenn dem nicht durch eine sofortige 
(nach vielen Jahren!) Personalent
scheidung begegnet \,ird - durchaus 
dazu führen kann, daß der Betriebs
zweig Tiffany sanft entschläft. Schon 
jetzt haben die dort arbeitenden 
Gefangenen arbeitsbezogene Existenz
angst. Darum haben sie sich mit 
einer Beschwerde - die sich mehr wie 
eine Bitte um Hilfe liest - an die 
Senatorin für Justiz gewandt: " 
n:agen Sie Sorge dafür. daß wir 
einen Vertreter für Herrn A. be
konunen ... ", schrieben sie. 

Das in diesem Schreiben zu 
lesende Bekenntnis der Gefangenen 
" .. . es bereitet Freude, dort zu ar
beiten, ... wir si.nd ei.n produktiver 
Betrieb, es macht jeden stolz, der 
dort arbeiten kann", ist so selten im 
Arbeitsleben der justizvollzugsanstal
ten, daß sich selll>st die Senatsver
waltung beeindruckt zeigt. ln ihrem 
Antwortbrief hat sie "erfreulicher
weise festgestellt", daß die Arbeit 
von den Beschwerdeschreibern als 
"hochwertig und befriedigend ein
geschätzt wird". 

Daß es bei der erfreulichen Fest
stellung der Senatsverwaltung nicht 
bleibt, können die Arbeiter der Gla
serei/fiffany unterdessen nur hoffen. 
In ihrem Schreiben antwortet die 
Senatsverwaltung im Auftrag der 
Senatorin lediglich in der üblichen 
"Politikerunverbindlichkeit" mit einer 
Absichtsunterstellung eines Dritten, 
nämlich des Leiters der ]VA Tegel: 
" ... Sollte sich zukünftig die Mög
lichkeit einer fachgerechten Vertre
tung in der Glaserei bieten, wird der 
Leiter der JVA Tegel diese natürlich 
im Interesse der Beschäftigung der 
Gefangenen nutzen." 

Seit etwa drei Jahren wird angeb
lich nach einer Vertretung gesucht, 
und wenn bis jetzt noch keine ge
funden werden konnte, klingt dies 
mehr als nur unglaubvrurdig. Aber 
vielleicht findet sich ein Zuständi
ger, der auch entscheidungsbereit ist 
und somit endlich in der Glaserei 
wieder ohne Sor~en um den Arbeits
platz kreativ, qualitativ und mH 
Freude an der Arbeit weiter produ
ziert werden kann . 

-aha-

I Am Rande bemerl<t I 
Unrecht 

Berlin? 
Bald ein 

vveniger in 
Die Durchführung des Strafvollzuges 
in der Bundesrepublik Deutschland ist 
durch ein Gesetz geregelt. Nach die
sem Gesetz, dem Stra fvollzu!;,;ge"• tz, 
gibt es nur den Gefangenen schlecht
hin. Vor dem Gesetz sind alle gleich! 

Auch Ausländer sind dem deut:..:hen 
Straf- und Haftrecht sowie dessen 
Folgen verpflichtet. Aber nur den 
Folgen, welche sie belasten? lm 
Gesetzestext - nein. Und in der Praxis 
in den Strafvollzugsanstalten? "Aus
länder sind im Strafvollzug diskrimi
niert!", stellte Frau Limbach in einem 
Interview des SFB li Anfang dieses 
Monates fest. Damit ist es amtlich; 
denn \-.rer dies sagte, ist nicht irgend
wer, sondern die Senatetin für Justiz 
im Bundesland Berlin. Die Chefin 
eines Amtes, das dem eines Ministe
riums gleichgestellt ist. 

Sicherlich - das soll hier mal unter
stellt werden - hat die Senatorin die 
besten Absichten, wenn sie so mutig 
Diskriminierung bekennt und erkennt. 
Damit nun endlich mehr Gerechtigkeit 
entsteht, sollen ab sofort ausländi
sche Strafgefangene mehr Chancen 
für Ur1aub und Freigängertätigkeiten 
haben (siehe Pressespiegel). Aber 
selbstverständlich nur jene Ausländer, 
die nicht in Abschiebe- oder Auslie
ferungshaft sind oder kommen. Doch 
was nützen die besten Absichten, 
wenn wieder mal der "Amtsschimmel" 
von hinten aufgezäumt wird. Der All
tag · für unsere ausländischen Mitge
fangenen sieht für die meisten noch 
immer so aus, daß sie in den Gruppen, 
in denen Behandlungsvollzug betrieben 
werden soll, unterrepräsentiert sind. 

Regel ist es, daß sie zu Hauf in den 
Häusern ll und lll der JVA Tegel un
tergebracht wurden. Dies kann nur 
dahingehend für gut gehalten werden. 
damit sie sich so weni~stens gegen
seitig etwas helfen können. Die deut
sche Sprache kaum sprechend, erst 
recht nicht schreibend, sind sie weit
gehend auf diese Selbsthilfe ange
wiesen. Psychologisch, betreuerisch 
und rechtlich vernachlässigt, wenden 
sich die ausländischen Gefangenen 
oft auch an deutsche Mitgefangene 
um Schreibhilfe. wenn schriftliche 
Anliegen oder Anträge eingereicht 
werden müssen. Doch auch das ist in 
der Anstalt nicht gerne gesehen. 
Manch deutscher Gefangener. der 
half, hatte und hat mit Problemen zu 
kämpfen, weil er nicht nur schreiben, 
sondern auch "formulieren" half. 

Sicher, es gibt Sozialarbeiter, Aus
landerbeauftragte, Konsulate - Perso
nen und Institutionen, deren "Ge
schäft" es eiRentlich wäre zu helfen. 
Doch ist deren Arbeit, abgesehen von 
seltenen Einzelfällen, weniger als 
effizient zu nennen. Der- groß~e 
Eifer erlahmt. wenn Helfer. sofern 
überhaupt vorhanden, gegen Wind
mühlenflügel anrennen müssen. Manch 
einer hat das Handtuch geschmissen. 
Und wer durchhält, ist oft sachlich 
und fachlich, aber auch vom Arbeits
aufwand her überfordert oder vom 
Bemühen, verkrustete Strukturen auf
zubrechen, zermürbt. 

Was bleibt, ist nicht nur reihum Fru
station. sondern auch das Geftihl der 
abstrakten Fremdenfeindlichkeit. "Ich 
habe ja nichts gegen Ausländer, aber 

" 

Anläufe zu einer sinnvollen Auslän
derbetreuung und Wiedereingliederung 
durch Schaffung der Grundvoraus
setzungen wurden schon oft unter
nommen: "Die Senatsverwaltung für 
Justiz hat die Schulung einer großen 
Zahl von Vollzugsbeamten in Fremd
sprachenkursen in die Wege geleitet, 
doch wird die Durchführun~ dieser 
Lehrgange verständlicherweise einige 
Zeit in Anspruch nehmen (Lichtblick 
9nB>" . Was ist aus dieser sinnvollen 
Maßnahme geworden? Elf Jahre sind 
seitdem vergangen; wo sind sie, die 
sprachkundigen Vollzugsbeamten, die 
man heute Betreuer nennt? 

Es 1st nicht genug, sollte man denken, 
nur mutig Ungerechtigkeiten zu 
nennen. die im eigenen Ressort statt
finden. Es muß auch die Macht in 
Anspruch genommen werden, die das 
Amt verleiht, damit sich etwas än
dert. Und ob sich etwas ändert, wird 
sich sehr bald herausstellen. Bisher 
hat die neue Verordnung "hier 
unten im Vollzug" nichts bewirkt. 
Sicherlich ist es noch zu früh, denn 
was ist schon ein Monat seit der 
Verkündigung. 

Schon vor elf Jahren hat ein ande
rer Justizsenator von Strafgefange
nen - auch ausländischen - öffent
lich gesagt: "'Wir sind es ihnen 
schuldig, nachdem wir sie über Jahre 
ve["\<.•ahrt haben, ihnen die Möglich
keit zu einem neuen Start zu geben". 
ln den meisten F3llen, so denke ich . 
besonders aber auch gegenüber den 
ausländischen Gefangenen, besteht 
diese Schuld noch immer. 

-aha-
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Grenzen der Mauern 
Gefangene nehmen ihre Interessen wahr 

Die Gruppe Öffent lichkeitsarbeit berichtet: 

Auf der 1. Tiergartener Gesundheitskonferenz (im Oktober), auf der unter verschiedenen Schwer
punkten die gesundheitliche Lebens- und Arbeitssituation mit der realen und angestrebten 
Gesundheitsversorgung zum Thema gemacht wurde, konnten Gefangene derJVAMoabitfolgenden 
Bericht veröffentlichen. Diesen Anlaß wollen wir als Ausgangspunkt und Möglichkeit für weitere 
Aktivitäten nutzen, um die schlechte Gesundheitsversorgung im Knast zum Positiven zu verändern. 
Geplant sind Treffen im Nachbarschaftsladen e. V., Ruttenstraße 36,1000 Berlin 21, für verschie
dene Knastgruppen und lnsassenvertreter, um den Erfahrungsaustausch zwischen drinnen und 
draußen zu verbessern. 

Wir sind eine Gruppe von Gefangenen in der]VA 
Moabit, die sich darum bemüht, Öffentlichkeits
arbeit zu machen. unsere Situation verstehbar zu 
machen und für Außenstehende als Teil der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit darzustellen: 

Gesundheit und Strafvollzug 

Nach dem staatlichen Auftrag (Strafvollzugs
gesetz) sollen wir Gefangene befähigt werden, 
künftig ein Leben ohne Straftaten in sozialer Ver
antwortung zu führen.lst vielleicht unsere Situa
tion, in der wir gezwungenermaßen oft Jahre 
leben und arbeiten müssen selbst gesundheits
gefährdend? Vielleicht auch ein besonderes Bei
spiel für staatliche Fürsorglichkeit? Und jetzt 
auch von offizieller Seite als mies eingestanden 
und daher zu verändern: 

Laut Koalitionsvereinbarung geht es um die 
Neuorganisation der medizinischen Versorgung, 
so die Allgliederung an städtische Einrichtungen. 
Unser Gesundheitsbefinden wird gravierend 
durch die Haftsituation bestimmt und die Gren
zen des eigenen Lebens können schmerzhaft er
lebt werden oder auch gänzlich verschwimmen. 
Die Frage. was wir selbst für uns tun können, ist 
unter diesen Bedingungen praktisch kaum anzu
gehen. Denn oft werden wir so behandelt wie das 
kleine Kind, das kein Gesundheitsbewußtsein 
kennt. 

1. Die medizinische Versorgung kann die anste
henden Probleme kaum bewältigen. Obwohl 
man im zahnärztlichen Bereich mit dem Zahn
arzt selbst zufrieden ist. stößt es aber auf große 
Kritik, daß die Behandlungszeiträume so weit 
auseinander liegen und dadurch oft Zahnschä
den durch verspätete Behandlungen auftreten, 
die nicht mehr reparabel sind. 

Ferner ist anzumerken, daß die Behandlung teil
weise so hinausgezögert wird, daß einige Gefan
gene benachteiligt sind, weil sie dadurch nicht 
rechtzeitig in den offenen Vollzug usw. gehen 
können. 

Im allgemeinen medizinischen Bereich hat man 
keine Möglichkeit, sich einen Arzt des Ver
trauens zu suchen, und somit ist schon eine ganz 
natürliche Hemmschwelle vorhanden - und wir 
sind gerade auch hinsichtHeb der Anstaltspsy
chologen in dieser Misere; denn wer öffnet sich 
schon gerne unter Zwang? Ferner ist hier anzu
merken, daß man über die verschiedenen Ärzte 
anfangs überhaupt nicht informiert ist. Wenn 
man hier in der Anstalt arbeitet und zum Arzt 
möchte oder abersogar muß, erhält man für diese 
Zeit keine Lohnfortzahlung, vielmehr verliert 
man eventuell durch längere Wege in den Sani
tätsbereich oft mehr Zeit als man eigentlich in der 
Sprechstunde verbringt. Wir glauben, daß hier 
schon ein großer Mangel an der Entwicklung im 
Gesundheitsbereich herrscht. 

2. Kontrollorgane im Krankenhaus: Hier ist 
Herr Dr. Dr. K. in der JVA der verantwortliche 
Mediziner und somit auch der Fachvorgesetzte. 
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Somit gehen Beschwerden und Anregungen alle 
über seinen Schreibtisch. Es gibt darüber hil1aus 
aber auch einen Konlrollausschuß, der diese An
stalt diesbezüglich überwacht und Beschwerden 
entgegennimmt und dazu Stellung nimmt, der so
genannte Kartellausschuß. Uns hat es jedoch 
sehr verwundert, daß dieser Vorsitzende, dieses 
Gremiums niemand anders ist, als eben der o. g. 
Dr. Dr. K. Wir glauben nach bürgerlichem Rechts
verständnis, daß dieses ein unzumutbarer 
Rechtsverstoß ist, und wir sind überzeugt. daß, 
wenn schon nicht mit moralischen Gründen, so 
doch mit allen Rechtsmitteln hiergegen Ein
spruch und Beschwerde eingelegt werden soLlte. 
Doch die Frage ist wohin? An Herrn Dr. Dr. 
K.? 

3. Anstallskleidung: Hier muß man leider fest
stellen. daß diese Bekleidung oftmals in sehr 
schmutzigem Zustand ausgegeben wird, obwohl 
diese in der Wäscherei war. 

Wir wollen keineswegs die Beamten diesbezüg
lich belasten, doch ist es eine Zumutung von der 
Wäscherei der JVA Plötzensee, diese Wäsche 
wieder in Umlauf zu bringen, und der Zustand 
hat oftmals mit Hygiene nichts mehr gemein, viel
mehr ist es schon gesundheitsschädlich. 

4. Ernährung: Zuerst ist einmal der recht karge 
Speiseplan zu nennen, d. h. daß die angebotenen 
Gerichte sich in aller Regelmäßigkeit wieder
holen. Als Beispiel ist einmal anzuführen, daß es 
fast ausnahmslos Kartoffeln als Beilagen gibt. 

Ferner ist die Zusammenstellung oft so, daß sich 
der Speiseplan in Abständen wiederholt und nur 
um Nuancen abgeändertworden ist. Wir glauben, 
daß hier einfach keine Ernährungsplanung nach 
den modernen Gesichtspunkten betrieben wird, 
vielmehr aus Bequemlichkeit die bereits errech
neten Werte der Kost einfach untereinander aus
getauscht werden. 

Ferner ist anzuführen, daß hierbei kaum neue 
Erkenntnisse der Ernährungswissenschaften an
gewandt werden. Eine Überprüfung der Speise
pläne wird unsere Beschwerde diesbezüglich 
nachhaltig untermauern. 

Ein weiterer Punkt ist die Quantität. Hier ist an
zuführen, daß z. B. das Frühstück aus ein paar 
Scheiben Brot, sogenannter Margarine und Mar
melade. die einmal wöchentlich in Form eines 
225 g Bechers ausgegeben wird, besteht. Dieses 
Frühstück ist für alle Insassen gleich, d. h. Unter
suchungsgefangene und andere Inhaftierte, die 
den ganzen Tag auf der Zelle sind, erhalten das 
gleiche Frühstück. wie die Gefangenen, die voll 
arbeiten. Hier ist z. B. der Keller anzuführen, wo 
die Leute teilweise sehr schwer körperlich arbei
ten. oder auch die Handwerker. z. B. Maurer. 
Eine Extraration wäre hier angebracht und vom 
gesundheitlichen Standpunkt sicher auch not
wendig. Zur Essenszubereitung ist zu sagen, daß 
die Planung ja von der Wirtschaftsverwaltung 
gemacht wird, und wir glauben, daß es doch sinn
voller wäre, wenn hier ein Gremium, wie es in 
westdeutschen Anstalten üblich ist, z. B. Wirt-

schaftsleitung, Küche. VDLs und Insassenvertre
tung diesbezüglich mitreden können. So würden 
hier die Beamten schon gerne einiges anders 
kochen und zubereiten. doch fehlen ihnen dazu 
eben auch die erforderlichen Mittel, da diese 
eben von der Verwaltung festgelegt werden. 

Dann ist es sehr zu bemängeln wie das Essen aus
gegeben wird, d . h. den Gefangenen offeriert 
wird . Das Essen wird in Thermobehältern in der 
Küche angerichtet, und dort steht es oft mehr als 
drei bis vier Stunden. Durch das Schöpfen von 
den Kesseln in die Behälter und später von den 
Behältern in Schüsseln ist die Speise oft so un
appetitlich, daß einem schon beim Anblick der 
Hunger vergeht. Auch die Temperatur ist völlig 
unzureichend und von Hygiene kann man hier 
sicher nicht reden, z. B. bei den warmen Geträn
ken, die offen, oft ohne passende Deckel, über 
den Hof gefahren werden. 

Hier wäre insgesamt eine baldige Überprüfung 
und Änderung notwendig. Wir fordern dringend 
Möglichkeiten ,am Abend sowieam Wochenende 
selbst etwas kochen zu können und gemein
schaftlich zu essen, um dadurch unseren eintöni
gen Alltag zu beleben. 

Ebenso mißlich ist es, daß man nur einmal in der 
Woche im begrenzten Maße Lebensmittel über
teuert einkaufen kann; deren Haltbarkeit auch 
immer in Gefahr ist. Auch wohl durch unsere 
Gruppenaktivitäten konnten wir erreichen, daß 
der neue Senat uns zu mindestens Kühlschränke 
zugesagt hat. Die Bestückung der Automaten, bei 
denen alle 14 Tage mit -dem Geld unserer Be
sucher- so wir Besuch erbalten - einkaufen, ist 
ebenfalls sehr reduziert und überteuert. Auch 
hier wäre eine Änderung wünschenswert, z. B. 
unter Einbeziehung der Verbraucherzentrale. 

5. Gesundheit in der arbeitsfreien Zeit: ln die
sem Bereich sind die Möglichkeiten, etwas für 
sich zu tun, sehr begrenzt. So können wir oft 
lange Zeit nicht weit sehen, aber möglicherweise 
fernsehen. Das Fernsehprogramm auf den Sta
tionen wird fast regelmäßig mit dem Dienst
wechsel vor 22 Uhr abgestellt, was wir ändern 
wollen. Weiterhin ist anzuführen, daß man sich 
lediglich eine Stunde im Hof bewegen kann, aber 
auch hier findet der Gefangene, mit wenigen Aus
nahmen, eventuell TA 111, kaum Möglichkeiten, 
sich sportlich zu betätigen und so etwas für seine 
Gesundheit zu tun. Gymnastikstunden, Spiele 
u. a. m könnten hier sicher Abhilfe schaffen, zu
mal ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht der An
stalt gegenüber den Gefangenen besteht. 

Hier sind im Besonderen auch die Ausführungs
vorschriften über Hafterleichterungen,Ausgänge 
und Freigang usw. zu nennen. Ferner wäre es 
wissenswert, welche Pläne der Senat mit der TA 
111 Moabit hat. 

Abschließend wäre es wünschenswert, wenn ein 
engerer Kontakt mit der hiesigen Gruppe Öffent
lichkeitsarbeit und Stellen, Behörden und Insti
tutionen draußen möglich wäre, damit so Gedan
ken, Vorschlägeeingebracht werden können und 
eventuell in einigen eklatanten Fällen ein kom
petenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. 

Anmerken möchten wir noch, daß aus eigenen 
Erfahrungen der Strafvollzug in Westdeutsch
land, selbst in CDU-regierten Bundesländern 
weitaus fortschrittlicher ist wie in Berlin, auch in 
Bezug auf Humanität. ärztliche Versorgung und 
Vollzug. 

Gruppe Öffentlichkeitsarbeit 
)VA Berlin-Moabit.TA 111 



Merkblatt zur Vollzugsplanung 
für Langzeitgefangene 
I. AUqememes 

Gefang~ne haben rntch § 7 Ab,. I 
~tVcllzG ein Recht ddrlluf. daß die 
Vollzu6sbehörde ''auf 'nmd der Be
handlungsuntersuchun " etnen indiVi
duellen Vollzugspl.Dn aufstellt und 
,..;:hriftlich fbdert (OLC Hamm. ZfStrVo 
1979. o3: OLC Frankfurt NStZ 1983. 
:<81). Dies 1st nach dem \•,ilJen des 
Gesetzgebers nuch bei kurzer Voll
zugsdauer gnmdslitzllch en.'Unscht 
(BT -Drs. 7/:0998. ~. 7!. Nur IIUS

nahmsweise kann d~tvon abgesehen 
~;•erden (§ 6 Abs. I StVollzG). Die 
bundeseinheitliche Ver:w"llungsvor
schnft, wonnch bet einer Vollzugs
dauer b!~ zu einem j,,hr eine Be
handlungsuntersuchung !n der Regel 
nicht geboten Ist. entspricht nicht 
dem Gesetz. In Jedem Fall sollten die 
·.-<icht1g&ten Angaben schriftlich fest
gehalten werden (58-~ley § 7 Rz. !.; 
AK-Q.!en.~el § 7 Rz. 2). 

Der Vollzu•splan ist ''mit der Ent
"'1cklung des Gefangenen in Emklang 
zu halten" <§ 7 Ab!. 3 StVollzG). 
d. h. lnnemalb angemessener Fnsten 
Iortzusch.."'C(ben. Der Gefangene ha~ 
da' Recht. Uber den Inhalt des \'oll
zu~s?lanes u:ld de&sen Forts:hre~bung 
infornrte:-t zu ~o•erden; er kann auch 
verlangen. daß er an der Planung 
bete!Hgt wird (§ I. Abs. 1 StVollzG). 
Im übrigen muß Jedem Strafgeiange
nen auf Antra"' der Text des Straf
vollzugsgesetzes ausgehllndtgt ..,erden 
(OtG Celle vom 8.7.1986 - 3 Ws 
300/86 StrVollzl. Das folgende Merk
blatt orientiert sich ·•n den m § 7 
Abs. 2 StVollzG vorgesehenen Min
destlnnlilten des Vollzugsplanes. 

Merkblätter zur Vollzu!lsplanung sind 
im Rahmen des Projektes "Freiheits
entzug" un der Unlversilat Bremen 
fUr verschiedene Kategorien von Ge
fangenen erstellt worden (Ausländer/ 
Innen; Behinderte; Fixer/Innen: Lang
zett~erangene: Schwangere und 
Frauen mit Kindern: Sicherungsver
~;•ahrte). Sie können betm Strafvoll
zugsarchlv, Umversltlit Bremen. FB 6, 
2800 Bremen 33. angefordert .,..erden. 

II. Langzeitgef.,ngene im StrafvoUzuq 

lJn~er Langzeltgefangenen werden un 
folgenden SO'•rohl Lt'bensUingUche al~ 
auch Geflmgt'ne mtt einer oder meh
reren langen ze!ttgen Frcihelts<trafen 
versta:lde11. Das Strofvollzugsgesetz 
kennt Cmit Ausnahme der Urlaubwor
schrfft !Jel LebenslllnJ;!llchen) ketne 
Dtffcrenz1erung der Rechw~tellung 
des Ge! •"%cnen nach d,.r StrafdwJer. 
Die Vollzu~sanstalten stnd •• uch bei 
diesen Gcftmgenen verpfhchtet. nuf 
der<.'n Wiedcrclngliedenmg htnzuWlr
ken, sie lchenstllclltl~ ;-.c• h.tltl'n und 
sch.Jdhchcn Auswtrl<ungen dt:!s Fret
hctt>Nllluqcs PnlR<'It<'fl/.U.,..II k,•n 
IBVerf ;~ t.'j, ;!38). /Iuch L..onucit
qef,lllq~>rH' huht•n do~ht•r ctn f(ech r 

darauf. daß em inchViducllcr Voll
zugsplan erstellt. o;chriftlich flxlcrt 
und fo:-tgeschrieben wird (LG Bcrlin 
s'v !9S2. _ ~61 . 

l. Unterbringwlg im offenen Vollzug 
ist orinziniell auch fur Lebenslling
liche moglich. Vo~aus-;etzung ist, dltß 
der Gefangene "den bes.;,nderen An
forderungen des offenen Vollzuge& 
genligi und namentltch nicht 1.u be
fürchten ist, daß er sich dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe entzieht oder die 
Möglichkeit des offenen Vollzuges zu 
Straftaten mißbrauchen werde'' ( § 10 
StVollzG). Die Eignungsdiagnose muß 
sich auf konkrete Tatsachen stUtzen. 
sie kann bei unzureichendem T,lt
sachenvortrag durch das Gericht auf
gehoben werden. Die Ver:wültungsvor
schriften zu § 10 StVollzG enthnlten 
keine Konkretisierun~en fUr Lebens
längliche außer der Bestimmung, daß 
die Entscheidung Uber die Vnterbnn
gung in einer Konferenz nach § 159 
StVollzG getroffen werden muß und 
der Zustimmun~ der )rursichtsbehörde 
bedarf. 1m Rahmen der Entla&sungs
vor:bereitung sollten L. wenigstens 
das letzte halbe Jahr L'l'l offenen 
Vollzug verbringen. Ent.,prechende 
Antrage sind me~lichst frilh zu 
stellen. 

Beachtet ..,erden muß, daß von der 
Rechtsprechung tnz".'ischen auch bei 
Entscheidungen iJber dte Cnrerbnn
gung im offenen Vollzug Gesichts
punkte des Schuldausgleichs und der 
Generalprävention einbezogen werden 
(so z. B. OLG Frankfurt, 3 \Ys 603/83 
StVollz - siehe auch 6. Lockerungen 
und 7. Urlaub). 

2. Verlegung in eine sozialtherapcu 
tische Anstalt ist - mit Zustlmmun~ 
des Gefangenen - möglich, ''wenn die 

-besonderen therapeutischen ~11ttel 

und sozialen Hilfen dieser Answlt zu 
seiner Resozialisierung angezetgt 
sind" ( § 9 StVollzG). Sozialtherapeu
tische Aflstalren. welche auch L. 
aufnehmen. gibt es m ... 

3. Zuweisung zu WohngrupJ)t'n und 
Behandlungsgruppen scheitert daran. 
dar es so e·,..as in den metsten Knli
sten gar nicht Ribt . 

!.. Arbeitseinsatz sc1o"le Maßnahmen 
der beruricl-en Ausbildung. Fortbil
dung oder C=.chulung: Das Zu~! 
dieser ~.laßnah:ne. nämlich insbeson
dere die Erhaltun~:. Vermittlung oder 
Förderung der F!ih1gkeuen fUr etne 
F..n.oerbstäti~kea n<~ch dE"r Entlllssung 
(§ 37 Abs. I St\'ollzG) h.ot auch !hr 
1.. Geltung. Um einer drohenneo ~!11-
fremdung von den Anfordenmgcn dl•;; 
freien Er:werbsl<>bens vooul><•ugen, 1st 
di<! Vennittlung eino:r llrl>clt '"'H<-r
h,dh de r 1\nswl t hcs~'nders s;:c•'IRIH' 1. 

~:in freies Hcschi• ftl~Unii,'W''rll<~l t 111s 

i,;t lliler<Jtnqs von der Gewährung von 
freig.mg IJbhiJngig (§ 39 Abs. 1 5. I 
t. V. m. § II SrVollzGl. Dte \'V zu § 11 
StVollzG 'lk<then ftJr dte Gewährung 
von Freig .. n'l bei lebenslangliehen in 
Anlehnung an die lleqelung des § 13 
AIJs. 3 StVollzG !Urlaub für Lebens
lllngltche) allerdtnC:" zur Vorausset
zung. dl1ß die,;er sich 10 Jahre i::: 
Volh:ug befunden haben .::nJß oaer m 
den offenen Vollzuq übe!"'ooiesen tst. 
Ausnahmen "ind möelicn. bedürfen 
11ber der Zustum:ung der Aufsic:'lts
behörde. Dte:oer Bezu;; in den \'V zu 
Lockerung auf dte Ur!aui>sregelu."'g 
....trd allerdings fur fehlerhaft gehal
ten (stehe auch unter f. Locken:n
gen}. Außenbeschliftl~un;; u.-.;:er stän
diger und unmittelbarer Aufsicht isl. 
nach den VV auc~ ohne diese Eil't
schrlinkungen möRlich. Teilnahme an 
Veranstaltungen der Weilerbildung 
setzt meist voraus, daß Lockerungen 
(siehe: dort) vorhanden sind. 

s. Gesundheit, Besuch, Freizeit: Gerade 
uet 1.. dUrften zusätzliche Besuche 
gem. § 21. Abs. StVollzG der Wieder
eingliederung dienen. in der Regel 
sind solche Besuche zuzulassen. Will 
die Anstalt mcht ermessensfehlerhaft 
handeln. muß sie Gründe angeben. 
wenn sie solche Besuche ab.,.·eichen<i 
von der Regel nicht geneh.."'ligen · .. ;n. 
BezUglieh der Geneh:niguni eines 
eigenen Fernsehers gibt es in Ver
waltungsvorschriiten der !.ä.1·"!Cer Be
stimmungen. nach denen ~in begrün
deter Ausnah:::dall un Sinne des § 6i! 
Abs. 2 StVollzG <iann vorlieqe.n kann, 
wenn der GefA:JRene sich- :nehrere 
Jahre lm VcUzu-: befindet und der 
w~ltere Strafrest ebenfalls noch 
mehrere Jahre beträgt (z. B. 2.1.2. 
RV des just1zmintSters ~R~,- vom 
3.10.198': 3 Jahre im Vollzug, !. 
Jahre Reststrafe. vgl. auch OLG 
!lamm, NStZ 1986. S. I !.3). 

6. Lockerungen des Vollzuges sind 
vom C..esetz auch bei Lebenslänglichen 
nicht ausgeschlossen. Außenbeschäf
tigung und Ausführung sind im Prin
zip schon ab dem ersten Tag des 
Vollzuges mogllch. Voraussetzung ist. 
ci.:lß keme ~l!ßbrauchs- oder Flucht
gefnhr besteht. Ausgang und Freigan!S 
sollen daruber hinaus gemäß VV Nr. L 
Abs. I :zu § 11 StVollzG nur unter 
den Vorau;;set:zungen des § 13 Abs. 3 
StVollzG zulli.ss.i;;: sein. d . h . ers: 
nach zehnjähriger Vcllzugszeil lnw. 
nach llber:vetsung 1n den ofien~n 
Voll:zug. Dte!'e Verwal:ur.gs\'crsch."if: 
findet L'l'l Gesetz keine Stütze und 
stellt eint" unzclässi~e Beschrän.L..~ 
cilr. weil sie das ;;:esetzlic:. ei.'lge
rllumte En::eo:!'en der Beh~rde zu 
weltgehend einsehranken (SB-Kunlin.;: 
zu § 11 Rz. 5:!). Hilfs~;·e~e kann 
argumentiert .. eroen. daß es be1 
l.ebenslllns:lichen nur in Ausnahme
( tllcn zul!i<>'-i~ bt. nach lOJähriger 
V~rblll1un~sd<111er ...,.eiterhin Gesichts
IlllOk te der· $chutdsch .... ere. Suhne und 
Vertcidiguns: der Rechtsordnung Ein
tlu II .tu I die ErmessensentsciJeiduns 
uhl.'r Locko:nmj;!o:n t'lnJ:uri;iumen, d.1 
tli<•s,• hl't dl't He~ttmmung der gesetz
lkh,•n l.••tl!Khr,mke in § 13 Abs. 3 
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St\'ollzG l>er('i(!; l>enick!'ichtigt sind 
(OLG Stullg.1rt, lnfoStVollzPH 1q87, 
127) . fowell be1 zu l;m~cn zcit IIchen 
Freiheitsstr.,fen vcn1rteilten Gefan
genen ~~siclnspunkte der J',ltl>chuld 
und der CenerdlprJvention heran
;.ez.ogen werden. ist festzuhalten. 
dal1 diese 7.Umtndec;t mcht allem den 
Ausschlu~ von VollzuRs1ockerungen 
stmzen können !OLG Koblenz, ZfStrVo 
19SO. 186). D1e B.>ri!cksichtigung der 
Tatschuld mul\ zudem mit zunehmen
der Verbul~un~sd.tuer unmer mehr 
zur\lcktreten (OLG Hamm. lnfoStVollzPR 
tQSS. 1851. 

7. Urlaub d!S Regelurlaub steht dem 
LebensL~nglichen erst nach einer 
VerbUI~ungszeil von 10 Jahren zü 
{§ 13 Abs. 3 StVollzGl: d1e U-Haft tst 
hier mit einzurechnen. ln geeigneten 
Fällen kann aber durch d1e Unter
bringung im offenen Vollzug schon 
vor dem Ablauf von 10 Jahren Urlaub 
gewährt werden. Dem steht die Eig
nung fUr den offenen Vollzu~ gleich, 
auch wenn der Gefangene aus beson
deren GrUnden im geschlossenen Voll
zug untergebracht ist ( § 13 Abs. 4 
StVollzGl. Nach dieser Frist gelten 
flir die Urlaubsgewährung keine 
anderen GeSichtspunkte als bei der 
zeitigen Freiheitsstrafe. 

Eine von den Vollzugsbehörden vor
genommene \'erknupfung der Urlaubs
gewährung ftir Lebenslangliehe mit 
der Schwere der Schuld und dem sich 
daraus e~ebenden voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt (siehe unter 8. 
Entlassung) steht einem Teil der 
Rechtsprechung wfolge im \~ider
spruch zu den Vollzugszielen des 
StVollzG (anders LG Heilbronn. 
InioStVollzPR 1986. 469). 

Diese Absicht findet im Gesetz zwar 
keine Stutze - SOhne und Schuldaus
gleich sind ausdrucklieh ketne Voll
zugsziele -, dUrfte aber nur schwer 
zu Oberwinden sein, da das BVerfG 
diese Praxis nicht für verfassungs
widrig gehalten hat. Inzwischen hat 
die Rechtsprechung z. r. diese Ver 
knUpfung auch auf zeitige Freiheits
strafen sowie auf Entscheidungen 
über Unterbnngung im offenen Voll
zug und über Lockerungen aus
gedehnt. Allerdings kann von einer 
gefestigten Rechtsprechung noch 
nicht die Rede sein, so daß eine 
Entscheidung des BCH noch Änderung 
brin~en kann. Zwei Einschränkungen 
dieser Spruchprc;xls können aller
dings der BVer!G-Entscheidung ent
nommen werden: 

- Alte lo!esentlichcn Umstände des 
Einzelfalles stnd in Abwligung elll
zubeziehen. 

- Eine besondere Situation ergibt 
s1ch fur ältere l.ebensUinQliche. da 
die l"rlaubsQ,e"'•ährung fUr hoch
belugte Gefangene ein ganz beson
deres Ge•..-tcht hat und bei der Ab
wäQ,ung entsprechend zu bertick
sichtiqen ist fRVerfG StV 1984. 
163). 

f!ei zettlgcn Frelhcitsstr11fen ist der 
Gesichu;punkt dt>s 'ic;hukl<lusgle!chs 
um so wenil;er qelrlichtiQ, je qrof\er 
der Te1 l der &chon vcrl>ürlten Strafe 
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ist (LlLG llamm. lnfoStVolli'PI? 198'i. 
190: nach Verbü l,ung der llillftt> k<mn 
Schuldschwere allein VersaRun~ dc~ 
Urlaubs nicht rechtfertigen) . 

8. \otwendige ~laßnahmen wr Vor
bereitung der Entlassung: Bei Lebens
länglichen ist in der Regel von e111er 
~lindest verbü ßungsda uer von 15 
Jahren auszugehen ( § 57 a Abs. I 
i\r. I SrGBl. Ellle Begnadigung zu 
einem früheren Zeitpunkt ist Z'-"ar 
theor-etisch möglich. aber nur tn Aus
nahmefällen denkbdr. Auch nach Ab
lauf von 15 Jahren und trotz gün
stiger Sozialprognose kann eine Aus
setzung des Strafrestes fur unzu
lässig erklärt werden. wenn "die be
sondere Schwere der Schuld des Ver
urteilten die weitere Vollstreckung 
gebietet" (§ 57 a Abs. 1 ~r. 2 
StGB). Eine Schlüsselrolle im Aus
setzungsverfahren nimmt der Sach
verständige ein, dessen Gefähdich
keitsgutachten gem. § 454 Abs. 1 S. 
5 StPO Z\Mgend eingeholt werden 
muß. 

1m Rahmen der Entlassungsvorberei
tung ist die Gewährung von Sonder
urlaub zur Vorbereitung auf die Frei
heit des L. von besonderer Bedeutung 
(OLG Hamm ZfStrVo SH 1978, 19). 

Die Höhe des iiberbnlckungsgeldes 
muß bei L. entsPrechend bemessen 
sein. 1venn die sezuge ein vorzeiti
ges Erreichen des llberbrUckungs
geldes ermöglichen. sind Sparraten zu 
bestiml!len. durch die das Uberbruk
kungsgeld bis zum voraussichtlichen 
Ende des Vollzuges planmäßig auf
gestockt .... 'ird. Diese können geringer 
sein als die eigentlich zur Verfügung 
stehenden Bezüge. so daß ein Teil 
davon zum Eigengeld genommen 
werden muß (OLG Celle. ZfStrVo 
1983. S. 307). Nr. 1 de r W zu § 51 
StVollzG, die grundsätzlich und un
terschiedslos die volle Verwendung 
des Überbrückungsgeldes vorschreibt. 
hat im Geset z keine Grundlage (OLG 
Koblenz, ZfStrVo 1986, S. 186). 

Lit er atur : 

Lät zel, Barbara - Rechtsft"agen und 
Praxis der Aussetzung der lebenslan
gen Freiheitsstrafe zur Bewährung, in: 
Weber, H./Projektgruppe fulda (l!rsg. ) . 
Lebenslang - wie lang?, Weinheim 
1987. s. lL.S- 172. 

Laubenthal, Klaus Lebenslange 
Freiheitsstrafe. Vollzug und Auss~t
zung des Strairestes zur Bewahrung. 
Lübeck o. ] . 1987) . 

Muller-Dietz. Heinz - Strafvollzug, 
Tatopfer und Strafzwecke, in: Golt
dammers Archiv 132 (19S5l, S. 147-
175. 

derselbe - Schuldschwere und Udaub 
aus der Haft. in: jurtstische Rund
schau l98L, S. 353 ff. 

Wagner, Bemd Schuldverqeltun)1 
und Generalprävention im Vollzug 
zettiger Freiheitsstrafen 7 , in: 
lnfoStVollzPR 1986, S. 637-6L.5. 

111. Rechtsdurchsetzung 

Die obigen Hinweise auf gesetzllc:ht> 
Nonnen und gerichtliche Fn t!;Cheldun-

~ten Sind in erstl'r Linie als Argumen
t.Jtionshilfe bei Gesprächen mit den 
in der Anstalt Zuständigen gedacht. 
Ehe der Rechtsweg beschritten wird , 
sollten andere, mehr oder wenigl'r 
mfonnclle ~~ö~lichkeiten ausgeschopft 
"'erden. z. 8.: 

l. Cesprachc mit dem Abteilungsleiter 
hzw. Anstaltsleiter (darauf hat 
Jeder Strafgefangene ein Recht 
nach § 108 StVollzG) . 

2. Kontakt mll dem Anstaltsbeirat 
(Nach § 16L StVollzG dürfen Ge
spräche und Schriftwechsel mir 
dem Anstaltsbeirat nicht über
wacht werden). 

3. focmlose Dienstaufsichtsbeschwerde 
an die Aufsichtsbehörde (Vollzugs
amt bzw. Mmtsteriwn) . 

!. . Schreiben an den Peti tionsaus
schuß des jeweiligen Landtages 
(darf nach § 29 Abs. 2 StVollzG 
von der Anstalt nicht geöffnet 
werden) . 

Nur wer sehr langen Atem hat und 
auch Mißerfolge ertragen kann, sollte 
(eventuell auch parallel zu den er
wähnten Möglichkeiten) den Rechts
weg beschreiten. Daftir muß zunächst 
eine formelle Ablehnung der Anstalt 
(ein "rechtsmittelfähiger Bescheid") 
vorliegen. Dagegen kann man in 
Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland
Pfalz und Saarland direkt Antrag auf 
gelichtliche Entscheidung bei der 
Strafvollstreckungskammer des ftir die 
Anstalt zuständigen Landgerichtes 
stellen (innerhalb von z\oo·ei Wochen). 
ln den übrigen Bundesländern muß 
zun!lchst Wtderspruch gegen die Maß
nahme/den ablehnenden Bescheid des 
Anstaltsleiters bei diesem eingelegt 
werden. ln NR\'1 und Schleswig- Hol
stein hat man dafUr eine Woche Zeit , 
in Baden-WUrttemberg. Bremen, Harn
burg und Niedersachsen zwei \vochen. 
Falls dem Widerspruch durch den An
staltsleiter nicht abgeholfe n wird, 
muß er ihn an die vorgesetzte 
Behörde weiterleiten, die dann dar
Ober entscheidet. Erst wenn deren 
Entscheidung vorlieg t . kann in diesen 
Bundesländern Antrag auf gericht
liche Entscheidung gestellt werden. 
Eilanträge bzw. An träge auf Erlaß 
einer einstweiligen Verfügung sind 
nach § 11!. StVollzG Z\•.'ac möglich, 
aber nur sehr selten eriolgreich. 

Kommentare zum Strafvoll.z.ugsgesetz: 

C.a1 1iess. Rolf -Peter/Müller- Oietz. Heinz: 
Strafvollzu~sgesetz, !. . Aufl.. \lUnchen 
1986. 

Grunau, Theodor/Tiesler. E.: Straf
voUzugsgesetz. 2. Aun. K<'ln 1982. 

Kommentar zum Strafvollzugsgesetz. 
Reihe Altemativkommentare. 2. Aun. 
Ncuwied l Q82 (eine 3. Auflage er
scheint demnächst!. 

Schwind. Hans-Dieter/Böhm, Alexander: 
Str.1t volllll~sgese tz. Großkommentar. 
Aerlin 1983. 

Mtt~l' 1 etll von Prof. Dr. joh<tnnes 
Fee!<t. Str.tfvollzu.'lsarchiv. Llniver
sil,tl lkcmcn, FR 6. 2800 Br emen 33. 



Auf di esen Sei ten haben die Leser das Wort . Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Sehr geehrte Herren, 

anbei übersenden wir 
Ihnen den Inhalt der Re
portage über die derzeiti
gen Aktivitäten der Ber
liner Gefangenenhilfe e . V., 
die unser Direktor gegrün
det hatte und über die Sie 
damals berichtet hatten. 

Nun hat sich einiges in 
den Hilfsmaßnahmen ge
ändert, was für Ihre Leser 
b~stimrnt interessant sein 
dürfte. 

Radio Tegel City be
richtet jedenfalls ihren 
Hörern darüber; eventuell 
möchten Sie sich anschlie
ßen und den beiliegenden 
Text übernehmen oder um
schreiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

CFC Credit & Finance 
Company L td. 
Repräsentanz Berlin 
]örg R. Henkel 

"]örg R. Henkel, ll, ist 
ein Mann mit vielen Auf
gaben. 

So ist er nicht nur 
Direktor einer internatio
nalen Finanzgesellschaft 
mit feudalem Geschäftssitz 
im Europa-Center sowie im 
diplomatischen Dienst alS 
Botschafter eines euro
päischen Inselstaates tätig, 
sondern er ist auch i.m so
zialen Bereich engagiert 
mit der von ihm am 21.·. 

Oktober 1980 gegründeten 
Berliner Gefangenenhilfe 
e . V., der zeitweilig 45 
Vollzugshelferinnen ange
hörten, die inhaftierten mit 
Brief- und Besuchskontak
ten ihre isolierte Situation 
erleichterten. 

Obwohl diese Tätigkeiten 
ehrenamtlich waren, sucht 
jetzt der Verein weitere 
Vollzugshelferinnen, deren 
Arbeit in der Gefangenen
betreuung bezahlt wird. 

So erhalten Anfänge
rinnen DM 10,- pro Stunde, 
nach einem halben Jahr
DM 13,- pro Stunde, nach 
einem Jahr DM 16,- pro 
Stunde. 

Aber auch die Hilfsmaß
nahmen für die Inhaftierten 
sind verbessert worden, 
denn die Berliner Gefan
genenhilfe e . V. bietet 
jenen nicht nur '"eiterhin 
die Betreuung in der- Haft
zeit durch ihre Vollzugs
helferinnen, sondern sie 
hilft ihnen nach der Ent
lassung bei der Beschaffung 
von Arbeitsplätzen. 

Diese Stellen sind 
hauptsächlich in den Be
trieben, die der-zeit die 
Berliner Gefangenenhilfe 
e . V. mit Spenden finan
ziell unterstützt. 

Dabei erhält jeder- neue 
Mitarbeiter vor- seinem Ar
beirsantritt eine 1 Otägige 
Udaubsreise nach Spanien 
mit Vollpension und Ta
schengeld. 

Außerdem hilft der Ver
ein den neuen Mitarbeitern 
bei der Wohnungsbeschaf
fung, indem er die Miet
kaution stellt sowie die Fi
nanzierung der neu anzu
schaffenden Wohnungsein
richtung und die Kosten 
übernimmt für den Möbel
transport oder Umzug. 

\ver sich für die Auf
gaben einer Vollzugshelfe
rin interessiert oder als 
lnhaftierter betreut werden 
möchte, wende sich bitte 
an den Vereinsgründer: 

Jörg R. Henkel 
Postfach 33 01 5~ 
1000 Berlin 33. " 

Betr.: Artikel der "taz" 
vom 18.8.89 - front 
gegen Rot- Grün 
abgedruckt im Licht
blick, Ausg. Aug./ 
Sept. 89 

Aus o. a . Artikel geht 
eindeutig hervor, daß unse
re Alliierten "Schutzmächte" 
Reformen im Verfassungs
schutz und bei der Polizei 
verhindern. Es ist ein 
Skandal, wenn ein Herr 
Astraht, um zu seinem 
alten Status zu kommen, 
vor dem Oberverwaltungs
gericht klagt und recht 
bekommt. 

Seltsam, nach Regie
rungsübernahme durch die 
CDU 1981 wurden von die
sem Gericht ganz andere 

Entscheidungen getroffen . 
Das alles auf Weisung der 
Alliierten! 

Wir haben unter dem 
12.12.88 beim Oberverwal
tungsgericht Berlin einen 
Antrag auf normengericht
liche Entscheidung gesteHt, 
da ein Berliner Verfas-
sungsgericht (auch auf 
Weisung der Alliierten) 

' nicht besteht. ln diesem 
Antrag geht es um Z\v'ei 
Männer, die als Unschuldige 
zu formalen Tätern ge
macht wurden. Die Klage 
wurde von dem Gericht als 
unbegründet abgewiesen: 
"Es "'ürde sich um kein 
Bauvorhaben handeln'' . 

Meine Frage, handelt es 
sich bei Herrn Astraht um 
ein Gebäude??? Für wie 
dämlich hält man uns Ber
liner eigentlich? Mittler
weile pfeifen es schon die 
Spatzen von den Dächern, 
daß wir West- Berliner 
rechtlos sind, daß niemand 
für uns zuständig ist. 

Eine Behörde schiebt 
der anderen den schwarzen 
Peter zu. So teilte uns der 
Bundesminister für Justiz, 
Bonn, mit Schreiben vom 
3.3.87 mit, "daß das Fehlen 
eines Verfassungsgerichtes 
in oder für Berlin seine 
Ursache in dem besonderen 
Status von Berlin hat. Die 
Alliierten haben seinerzeit 
die Übernahme des Bundes-
verfassungsgerichtes nach 
Berlin untersagt. Dieser 
Umstand entbindet aller
dings die Berliner Gerichte 
nicht von der Pflicht, die 
Grundrechte zu achten und 
anzuwenden. lhre Verlet
zung kann ggf. als Men
schenrechtsverletzung vor 
dem Europäischen Men
schengerichtshof in Straß
burg geltend gemacht 
werden." Unterschrift i. A. 
Dr. Renger. 

Doch der Spaß geht 
weiter. Der erste Bot
schaftssekretär der ameri
kanischen Botschaft in 
Bonn, Mr. Bruce K. Byers. 
teilte uns mit Schreiben 
vom 4.3.87 mit, "daß es 
sich bei lhrem Fall um eine · 
rein innerdeutsche Angele
genheit handelt. Wir können 
Ihnen nur empfehlen, den 
Ihnen zur Verfügung ste
henden Rechtsweg in der 
BRD voll auszuschöpfen." 

Aus dem Geschilderten 
geht ja nun einwandfrei 
hervor, wenn die Alliierten 
eingreifen wollen, dann tun 
sie es, s . o. Astraht. 
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Nun sage man mir noch. 
die Gerichte seien unab
hängig. Ein hoher COLT
Beamter klagt erfolgreich 
gegen seine Versetzung. 
aber einem SPD-Beamten 
wurde mitgeteilt. "Verän
derungen, die sich aus der 
verwaltungsmäßigen Umset
zung des politischen Pro
grammes einer neuen Regie
rung ergeben. rechtfertigen 
die Umsetzung eines Beam
ten" . Das ist die größte 
Rechtsbeugung des Jahr
hunderts!!! 

Eines hat die DDR uns 
voraus. Sie hatte seiner
zeit ca. 12 700 NS-Verbre
cher abgeurteilt; davon ca. 
170 Juristen. Nun kann man 
ja nicht erwarten, daß 
ehemalige Mittäter die ehe
maligen Täter verurteilen, 
und das ist die Ursache 
dieser unheimlichen Mau
schelet in unserer \'l'est
Berliner j ustiz. Es ist er
schreckend, daß die Alli
ierten diese Machenschaf
ten unserer Justiz decken. 

Frage: Wer schützt uns 
endlich vor den "Gangstern 
in Roben"? Da bleibt gar 
nichts anderes übrig, als 
eine Volksabstimmung, denn 
die Güterabwägung, ~'ie sie 
die Justiz vornimmt, zeigt 
auf eine Verkommenheit der 
Ansichten im Bereich der 
Normen und ist eindeutig 
verfassungswidrig!!! 

Erika Kaussow 
Berlin 

FUr Leute, die sich an
gesprochen fühlen (sollten) 

Was ich in der Aug./ 
Sept.- Ausgabe des Licht
blicks mal wieder an Leser
briefen sehen mußre , hat 
mir den Rest gegeben, und 
mit diesem Leserbrief 
möchte ich die Partei der 
Redaktionsgemeinschaft plus 
Hoppelehen ergreifen. 

En directe zu den ein
• zelnen Punkten: 

a) Was kann bitte die 
Redaktionsgemeinschaft da
für, daß sich die Zentrale 
in die Telefonleitung schal
tet? - ~ichts! Hättet Ihr 
die vorange~angenen Aus
gaben sorgfältiger durch
gelesen, wüßtet Ihr, daß 
sich die Redaktion von An
fan~ an ~egen diese Z":i
schenschaltung wehrte und 
es immer getan haL. Es 
soll jedoch immer noch 
Leute geben, die zum Re-
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daktionsraum durchkommen 
und sei es nur, um tech
nische Angelegenheiten zu 
besprechen. Also Grund ge
nug, die Telefonnummer 
weiterhin im Impressum zu 
fUhren (vielleicht meldet 
sich auch eines Tages der 
Spender der neuen Druck
maschine). 

b) Ich lese Klagen tiber 
mangelndes Erscheinen 
eines Redakteurs. ln diesem 
Punkt stimme ich teilweise 
zu, daß nur dann ein 
Artikel erscheinen sollte, 
hat sich ein Mitarbeiter 
vor Ort von den tatsäch
lichen Um- und Zuständen 
informiert. Soweit ich mich 
jedoch erinnern kann, 
stammt der Artikel "Die 
Misere der Zuckersüßen" 
von einem Betroffenen 
selbst, welcher seine ei
gene Meinung wiedergab. 
Also war der Lichtblick ge
nau das, was er in seiner 
Funktion innehat, nämlich 
Sprachrohr ftir Gefangene. 
Aha, merkt Ihr was? Leute, 
erst nachdenken und dann 
Frust ablassen! 

c) Der Lichtblick hat 
also eine Machtposition, die 
die Redaktion für eigene 
Zwecke ausnUtzt ... Lieber 
Verfasser dieser Worte ... , 
wie oft schon haben die 
Macher des Liblis aufge
rufen, es sollen sich Leute 
melden, die Interesse haben, 
beim Lichtblick mitzuarbei
ten. Und siehe da, die Re
dakteure sind immer noch 
die gleichen. Sehr zu 
meiner Verwunderung, 'v.to 
selbige doch soviel Macht 
und Einfluß haben (Deiner 
Meinung nach) . Ebenso 
überrascht bin ich (oder 
auch nicht}, daß kein ein
ziger sich ftir den Arger 
und die Strafanzeigen in
teressiert, durch die sich 
die Redaktionsgemeinschaft 
konstant hindurchquälen 
muß. Seltsam, daß manche 
Menschen nur rüffeln 
können. 

Dies zu den Leserbrie
fen . ich bin der Meinung, 
wir sollten es würdigen, 
da B der Libli schon jahre
lang, trotz erheblicher Ei
genkosten. seine Ausgaben 
an Knackis kostenfrei ver
schickt. lch finde es ~anz 
toll, liebe Lichtblicker, daß 
Ihr trotz aller Kritik und 
trotz aller Steine. die lhr 
in den \\'eg gelegt bekommt, 
nicht müde werdet, Euch 
hinzusetzen und weiterhin, 
für die Gefangenen, einer 

Arbeit nach~ehL. die kein 
Gefangener gerne macht. 
nämlich Euch Streß aus
setzt und dem ewigen 
Kampf mit der Justiz und 
anderen traurigen Ein
flussen. 

Mit lieben Grüßen 

Karin Amann 
Bühl 

Hallo Leute, 

wir danken für die Aus
gaben und lesen diese auch 
wirklich sehr aufmerksam. 
Durch die Schiffspost sind 
die zwar ca. sechs \vochen 
unterwegs, aber für uns 
doch aktuell. 

Detlef Franke ist wieder 
frei; raus aus Tacumbu und 
glücklich. Danke für die 
Briefe. \ofir bekommen im 
Augenblick eine regelrechte 
Briefschwemme aus deut
schen Knästen. Leute, wir 
könnten ja schon eine 
Interessengemeinschaft auf-
machen, besonders zum 
Thema "Sozialhilfe fUr 
Deutsche im Ausland nach 
§ 119 Abs. 3 Satz 2 BSHG". 

Für alle, die meist die
selben Fragen haben, 
möchte ich folgendes er
klären, damit alle sich nun 
selbst ein Bild machen 
können: 

Sozialhilfe für deut-
sche Bürger in Paraguay; 
erhält jeder. der nachwei
sen kann. daß er in Not 
geraten und arbeitslos ist 
(kein Problem bei ca. 50 % 
Arbeitslosigkeit hier) . Der 
hier lebende Deutsche 
stellt einen Antrag 2fach; 
Original an sein Landes
sozialamt in der BRD, und 
zwar in dem Land, in dem 
er geboren ist. Kopie an 
die Botschaft der BRD hier 
in Asundon. Der überört
liche Träger fur Paraguay 
ist der Landeswohlfahrts
verhand Hessen. Kassel. 
Dieser setzt den Regelsatz 
für dieses Land fest . 

Wie kommt man nach 
Paraguay. und wie bekommt 
man eine Aufenthalts-/ 
Arbeitsgenehmigung? 

Von Brüssel One-\vay-
Ticket mit der LAP. 
DM l 515.-. Bei Einreise 
gibt es für DM 10.- ein 
Or;ctmonatsvisum. Verlänge
rung problemlos. Eine 
AufenThaltsgenehmigung be
inhaltet sogleich eine Ar-

beitsgenehmigun~. da jeder 
Immi~rant automatisch 
einen paraguaytschen Per
sonalausweis sofort erhält. 
Der einfachste und billigste 
\veg, man brin~t folgendes 
mit: 

Geburts-, Heirats- oder 
Scheidungsurkunde, Reise-
paß. polizeiliches Füh-
rungszeugnis (auch ein 
schlechtes) . Diese Sachen 
möglichst von einem aner
kannten Übersetzungsbüro 
in Deutschland auf Spa
nisch übersetzt und vom 
Generalkonsulat Paraguay in 
Harnburg abgestempelt (muß 
aber nicht sein, man kann 
die Sachen auch so mit
bringen). Danach hier 
paraguayisches polizeili
ches F'Uhrungszeugnis beim 
Bürgermeisteramt Asuncion, 
kostet GS l 500 (Guaranies, 
DM 1,- = GS 613,-; Stand 
30.9 .89) plus ein Gesund
heitszeugnis vom Landes
gesundheitsamt. Man kauft 
es dort - ohne den Arzt 
gesehen zu haben - für GS 
30 000.-. Dazu noch der 
Sozialhilfebescheid und 
acht Fotos sowie GS 9 000,
Gebilhren auf die Immigra
tion. Damit ist alles ge
laufen. 

Arbeitsmöglichkeiten 
gleich null. Nur wer Spa
nisch kann hat 'ne Chance, 
aber die ist auch sehr 
klein. 

Ich hoffe, ich falle 
Euch nicht auf den Wecker, 
aber ich habe nicht mal 
'ne Schreibmaschine. und 
ich kann mit der Han~ nun 
wirklich nicht genau L86 
Briefe beantworten. Auch 
ist fUr mich das Briefporto 
manchmal ein Problem. 
Internationale Ann.,rort-
scheine braucht Ihr nicht 
beizulegen - die sind hier 
wertlos, auch wenn die 
Bundespost anderer Meinung 
ist. Also nochmal: Einwan
dern kann jeder in dieses 
Land. Unser Manfred sitzt 
auch auf der Straße, weil 
die Botschaft ihm die 
Stütze verweigert, trotz 
allem grüßt er genauso wie 
su,~a . Günther usw. 

Viele Grüße, Euer Teddy 

Detlef Kratz 
c/o Postbox 28 52 
Asuncion - Paraguay 

Iab jeta sogar lelefon bei 
lnge Schwätzer. wir sind 
vier Stunden zurück in der 
Zeit- 0 05 95 53 13 86) 



Betr.: Leserbriefe zu "Mi
sere der Zuckersüßen" 
in der Ausgabe Aug./ 
Sept. 1989 

Liebe Redaktionsmitarbeiter! 

Als in der letzten Aus
gabe der Bericht erschien 
übet:' die Diabetiker hinter 
Mauem, wollte ich eigent
lich auch ein paar \oJorte 
dazu schreiben, da ich 
auch davon betroffen bin. 
Da ich aber gemerkt habe, 
daß Diabetiker in Haft 
keine Lobby haben (schon 
gar nicht bei Mitgefan
genen), suche ich andere 
Wege, wn an der Misere 
etwas zu ändern. 

Das gcößte Problem 
liegt darin, daß die mei
sten Diabetiker nicht aus
reichend geschult sind, um 
mit der Problematik der 
Diabetts in Haft fertigzu
werden. Das größte Pro
blem liegt doch an den ge
sundheitlichen Spätfolgen, 
\velche erst nach Jahren zu 
erkennen sind. Bei HlV
positiven Gefangenen spricht 
man von der kürzeren Le
benserwartung, aber bei 
den Diabetikern nicht. Der 
langjährige Bewegungsman
gel und die falsche Ernäh
rung führen zu irreparab
len Schäden, welche zu
meist nach der Haftzeit 
auftreten. 

Die Idee aus dem ersten 
Leserbrief von den 
Gefangenen, welche in der 
Küche mitarbeiten - finde 
ich sehr gut, aber leider 
wenig erfolgversprechend. 
Ich versuche schon seit 
langem, solche Gespräche 
mit der hiesigen Anstalts
küche, aber es wurde eher 
noch' schlimmer als besser. 
Es ist einfach unmöglich, 
ein wenig Einsicht und Ver
ständnis von seiten der 
\'Jirtschaftsven11altung zu 
erreichen. 

Leider haben auch die 
meisten Anstaltsärzte zu
wenig Ahnung, um die Miß
stände in der Diabetiker
kost zu verbessern. Bei den 
"gesunden" Gefangenen 
herrscht zumeist ein primi
tiver Neid auf die diversen 
Kostzulagen für Diabetiker. 
Bei den täglichen Obstra
tionen sollten die anderen 
Gefangenen darüber nach
denken, daß diese wirklich 
lebensnotwendig sind und 
kein Geschenk der Wirt
schaftsverwaltung. Zumeist 
wird aber auch an diesen 

sehe knapp bemessenen Ra
tionen noch abgezweigt, 
was eben geht. 

An das Küchenpersonal 
sei gesagt, daß es sehr 
einfach ist, eine einwand
freie Diabetikerkost her
zustellen. Das \vichtigste 
ist, daß keine Produkte 
verwendet \lferden, die mit 
Zucker hergestellt oder 
konserviert sind. Auf die 
Ven11endung von Mehl, Hül
senfrüchte, Schwarzwurzeln, 
Mais und gekochten Möhren 
sollte ebenfalls verzichtet 
werden. Auch kleine rehler 
in der Zubereitung von der 
Kost sind auf Dauer ge
sundheitsschädlich. 

Fehler können immer mal 
passieren und können von 
einem geschulten Diabeti
ker auch erkannt werden. 
Wenn diese Fehler aber 
täglich auftreten, so ist 
eine Zuckereinstellung 
nicht mehr möglich. Die 
Folgen einer falschen 
Zuckereinstellung sind vor 
allem Durchblutungsstörun
gen bis hin zu Amputatio
nen, Nierenschäden, Seh
schäden bis zur völligen 
Erblindung. 

Sicher, diese Schäden 
treten erst nach Jahren 
auf, können aber vermieden 
werden. Man ist mittler
weile im Justizvollzugskran
kenhaus Fröndenberg dar
auf eingerichtet, durchblu
tungsgeschädigte Körper
teile hervorragend zu am
putieren. Der inhaftierte 
Diabetiker sollte aber nicht 
glauben, dadurch eine 
Haftunfähigkeit zu errei
chen. 

Diabetiker haben keine 
Lobby, was ich ja schon 
sagte, auch nicht in der 
Öffentlichkeit. Der vorhan
dene Deutsche Diabetiker
bund fühlt sich für inhaf
tierte Diabetiker nicht zu
ständig, weil sie ja keine 
zahlenden Mitglieder sind. 
Ich habe schon mehrfach 
erfolglos versucht, von 
diesem Verband Hilfe zu 
bekommen. Meistens wird 
noch nicht einmal der Brief 
beantwortet, und man 
ärgert sich dann über das 
vergeudete Porto. Diabe
tiker in Haft, die erfolglos 
eine gesundheitserhaltende 
Kost verlangt haben, soll
ten es einmal auf dem 
leidlichen Klagewege ver
suchen. 

Mich hat man mittler
weile zu diesem \<leg ge
zwungen, und i.ch habe 

letzte Woche eine Klage 
beim Landgericht in Bonn 
eingereicht, und zwar 
gegen den leitenden Kü-
chenbeamten und Wirt-
schaftsinspektor wegen 
fortgesetzter vorsätzlicher 
Körperverletzung. 

Diesen \oJeg sollte man 
aber nur machen, wenn man 
der Meinung ist, daß man 
genügend geschult ist und 
diese Fehler auch beweisen 
kann. 

Ich sehe an dem Z\lfei
ten Leserbrief von Harald 
Simon, daß auch ihm ein 
grundiertes Wissen über die 
Diabetes fehlt . Die in 
seinem Brief aufgestellte 
BE- Einteilung für das Mit
tagessen (bei 17 BE Tages
ration) ist einfach falsch. 
2 BE Gemüse sind bei den 
meisten Sorten ca. 1000 g. 
Über solche Portionen 
\vürde ich mich sogar 
freuen. 

Nach neuesten Unter
suchungsergebnissen wird 
das meiste Gemüse nicht 
mehr berechnet (in nor
malen Portionen), weil es 
vom Körper nur sehr lang
sam resorbiert \Md. 
Fl.eisch, Fisch und Eier 
haben so gut \vie keine 
Kohlehydrate, was jede Er
nährungstabelle beweist. Da 
die meisten Diabetiker 
einen erhöhten Eiweiß-
bedarf haben, sollte davon 
im täglichen Speiseplan ge
nügend vorhanden sein. 
Fleisch und Fisch sind des
halb besonders wichtig und 
niemand sollte auf die Por
tionen für Diabetiker nei
disch sein. 

ln dem Leserbrief steht 
weiter, daß 195 g Kartof-

feln eine BE sind. Das ist 
falsch. 195 g K·artoffe1n 
sind nämlich 3 BE. Bei 
einem Mittagessen von !. BE 
gibt es also nur 195 g 
Kartoffeln, und davon kann 
niemand satt werden. 

Es wäre wichtig, den 
inhaftierten Diabetikern 
Ernährungstabellen zur Ver
fügung zu stellen und die 
Kostpläne, damit falsche BE 
Berechnungen vermieden 
werden. Die vorhandenen 
Kostpläne müßten von 
einem Diabetologen auf den 
neuesten Stand der Dia
betisforschung gebracht 
\verden. 

Vor einiger Zeit hatte 
ich bereits versucht, über 
eine Anzeige in der "taz" 
und anderen Stadtzeitun
gen, Kontakte zu Diabeti
kern in anderen Haftanstal
ten in der BRD aufzu
bauen. Es erreichten mich 
aber ganze vier Zuschrif
ten und dazu noch von 
Diabetikern, die leider in 
keiner Weise über ihr ge
sundheitliches Problem ge
schult waren. Bei rund 4 % 
Gefangene, die an Diabetis 
melitus leiden, ein trauri
ger Erfolg. Ich frage mich 
daher, ob die betroffenen 
Diabetiker sich damit ab
gefunden haben, daß sich 
ihr Gesundheitszustand wäh
rend der Haftzeit ver
schlechtert. 

Ich würde mich freuen , 
wenn dieses Thema weiter
hin im Lichtblick Beachtung 
finden würde und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Peter Engels 
JVA Rheinbach 

U/1 DIE W'flHR.HEII Z. U E:R FRHR.E"N, 

t!US5 /ffflN !JEN !1ENSCHEN WIOER.SPR[cHfN. 
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Wer Tagessptege t vom Ll. lU. l~ö~l 

Sicherungsgruppe in Tegel 
Wer Tagesspiegel vom 14.10.1 9!S9) 

soll aufgelöst werden 
Die umstrittene Sicherungfirup~ iD der 

V()llzugaansta]t Tegel wird aufgelöst. Wie die 
Justizverwaltung gestern mitteilte. Ist eine 
entsprechende Weisung on dle Leitung der 
AJlsta.lt ergangen. W~nn dle zuletrt noch acht 
Mitglieder der Gruppe wilrden zulr.Gnltlg iD den 
jeweiUgen Teilanstalten eingesf'tzt werden, bie8 
es. Oie S!cherhe!tsaulgaben elnschlle8llch der 
Bekampfung des Drogenschmuggels verst4skt 
'"OD allen Mitllfbeitern wahrgenommen "'~etl. 
sei eine Erh6hung des Sicherbeitsstondards %U 
erwarten. 

Wenn Häftlinge im Hafturlaub 
neue Verbrechen begehen 

Kriterien für Vollzugslockerungen sollen enger gefaßt werden 

Weller teilte Justlzsp~her Achhammer mll. 
das Eingrellen der Sicherungsgruppe habe in 
der Vergaug~nhcit des Jn milllevoller Klein
arbeit aufgebaut~ VertraueßS''erhlitnls" %wl· 
sehen den Stationsbeamten und den Gelenge
nen mweilen gelährcl~t. Dit>ser Cedonlr.e habe 
bei der Auflösung Im Vordergrund gestanden. 
Es handele sieb um die Konsequenz aus den 
entsprecbendf!n Erörterungen lm Rechtsaus
schull. 

Dieser AusschuB hatte das Thema zul~tzt em 
Donnerstag beraten. Dabei hatte besonders die 
AL harte Kritik an der Arbeit der Sicherungs
gruppe geübt und darauf v~rwlt>sen, do8 die nun 
vollzogene Auflösung zu den Koalitionsverein
barungen gehört. Die Gruppe habe sich als 
.Staat im Staat• und Sonderpollzt>! oufgefOhrt 
und durch ihr Eingreifen die Arbeit der 
Soozialarbeiter oft um Monat!' zurO~k&eworfen. 
sagte der Abgeordnete Eckt>rt. (Tsp) 

(Die Tageszeitung vom 13.1 0. 1989} 

Von unserem Korrespondenten 
Malnz, im Oktober 

Unter dem harmlos klingenden Titel ..Rlsi
koverteilung ~wischen BUrger und Staat· steht 
das .I. MaiDzer Opferforum·. zu dem der .WeiBe 
Ring" Experten aller Sparten für den l.f. und 
15. Oktober elogeladen hat. Mit dt>r Tagung will 
der Verein zur Unterstützung von Kriminalitäts
opfern (Vorsitzender: Fetsebiahnder Eduard 
Zimmermann) seloer Forderung nach staatli
cher Haltung für .Resoziallsierungspdnnen· 
Nachdruck ver~ihen. 

Es sei Dicht ldllger zu vertreten, daß Jn 
wachsendem Malle Bürger durch Täter gescha
digt werden, denen Urlaub oder Freigang aus 
dem Geldllgols gewährt wurde". Wenn der Staat 
Fehler bei der Auswahl der Gefangenen mache, 
denen Vollzugslockerungen eingeräumt wer
den, müs.se er auch für die Panneo einstehen 
und den Schaden ersetzen. 

Das Thema der Vollzugslockerungen und der 
von Strafgefangenen während Urlaub oder 
Freigang begangenen Straftaten siebt zur Zelt 
im l-1ittelpunkt heftiger Diskussionen. Dabei 
geht es nicht um eine Abschaffung der 
Lockerungn, iondem um eine stärkere Beach· 
lung des Aspekts der Sicherheil der Bürger vor 
weiteren Straltaten. 

Schon wieder Suizid 
in der U-Haft 

27Jähriger drogenabhangiger Untersuchungshaftling erhangte sich in seiner 
Zelle I Trotz Entzugserscheinungen die Aufnahme in Haftkrankenhaus verweigert 
o .... l~f""' 'l\Of;en \\ur\k· der ~"'1.sh· lt,tcc:nommcn 'o\Llfd~n mu m!!hr~~ 
1 "< H .. Hho~ H"rtmot l. l"t•n t1ntr ren "Ktlc< H•'>(hl•<il 2<hanJrh zu 
Einulz~Ue -m d~r l"nret>uch""~'· ll.bcn Bet ,e,ntr \'or~uhrun~ bc1m 
hafun..:Jh \!<••~·• •ufgelunden K H~itn,hlcr 1n da Ciolha<;•tr<lJie 
hJtlt '"h ,n d<:r \•cht •on \Im· hJtt< er •m D•cn,ta~ tm BeO>tiD>CI· 
••-..:h Jul D<lnn~"'•2 mn einem nc, Rc.:hl<onv.•lt>.-Hduld Rcmec. 
G:srtcl am Fcn,tcr~•itcr crhan~t <\onhch tu Prorokoll2tiebcn ·Ich 
..:ach lnlormJttonen Jcr t.ll hJI <> hJbc m lewcr Zen H~r~m ccnom
zu, llr deuthebe :\ nu1chcn J•fu r mcn und h:lbc jetzt cr~blichc 
.;cgd•en. Jal'• der dro~c:JJ~h.ng,~c 1\rcl\iaufbc,chwerden. Ich fuhle 
\!Jnn aul Enuue v..r und ••.:h d<'· m"h 'ehr '<hlc..:hl Ich hal!e An~>t 
hai~ m •<hr ,,hicchtcr \ crfa"unc d;~1nr. berm Aubtchcn umzufallen 
~eianJ \lll~hchcr\1(1\C h.lllc er kh biUC darum. ln die KrankCn3b· 
"'h mch1 j~, Leben gen"mmcn. •~•lun~ ller J\ A \!o,1b11 •crlc~t zu 
\\tnncr 1m Haftkrankenhau> outge· 11erden. fall' Ich 'erhaftet "'erde -
nammen und dort Jrtth•h betreut Oaraulhm hatte der Haf1r~~:h1er m 
"'"den 11are. D1c Aufnahme 1m dem ;on d1c L.-Hallamtalt Moabn 
HaftkrJn~enh~u, 11ar Honmut K ~enchte1en Aulnahmeersuchen et· 
1cdodt mn der Bewrundun~ ~~r"el ~cn1 1ermerkt. daß H•rtmut K 'o-

Don hiJnen .ilt o\rzte ,,doch fc>tsc 
stellt. daß >t.:h •••n Kr<i-buf v. •~
.!er • ,ubli-;en- habe. ~~oor•uflun er 
v. teder zurud.. in die GolhacNntle 
E<!brn~h• v.orden,e•. Aucham~llll· 
v.odl. als er m eme Einzelzt-lle m 
dl.'r t:-Haft \erle$1 v.urdc >Citn 
keiner!•• medlllm...:he .Auff;illig
keu"D fe>~genelh "'Ord~n. erklart< 
Flugge mit Hm" tl> d3rau L da, ihm 
d1~ zummd.:st so b<rrchtel v. orden 
><:1 Dem Tode;tall-..~r,1e aber noch 
·mten~i' . nachgegangen. 

Laut Strafvolltullsgt>setz sind Lockerungen 
nur zulmlg, .wenn o.icht zu belürcbten ist. daß 
der Gefangene die Lockerungen zu Straftaten 
ml8braucben werde", Doch bei den dazu 
enteilten Pros!noseo p4S$ieren Zll.llebmeud ver
hlngniS\'olle f'ehler: Mittlerwelle bekommen so 
\1ele Haftlinge Urlaub, daß eloe gründliche 
Begutacbtuna gar nicht mehr möglich ist. Auch 
Hans.Jilrgen Rösner. einer der Gladbecker 
Geiselgangster, nutzte ei.Den Hilfturlaub zur 
Aucht und zur Vorbereitung eines neuen 
Verbrechens. 

Pennen selen olcht \•ölllg aus%USCblie8en. 
weU man nicht ID Menschen blneloseheu 
könne, meint auch der .WeiBe Ring". Wenn der 
StAat aul Lockerungen bestehe, müsse er auch 
fOr die Folgen von Fehlentscheidungen einste
hen. Heute werden nur Opfer von Gewalttaten 
fQr körperliche Sch4den entschädigt. Det 
• Wel6e Ring• vt>rlangt auch Schmerzensgeld 
und den Ersatz von Vermögensschäden (etwa 
durch Einbruch, Diebstahl, Betrug). 

Einige Experten meinen a.llerdings. eine 
Entschadigung könne zu der Annahme verlei
ten, daß das Problem mit Celd zu regeln sei. 
E$ Jet sogar zu befQrcbten, daß denn Locke
rungen noch großzOalger gewährt werden, weU 
die Opfer eines Irrtums entsch3digt werden. 

Sie piSdieren deshalb fOr zuslltzllcbe Maß
nahmen, mit denen dcis ScbadenBrlsilto begrenzt 
werden kann. So verlaost der Krlmlnologle
Professor Schwind ln Bocbum, da..ß auch Gut
achter gebllrt werden, d.ie oicbt zur Anstalt 
gehl!ren. Der .Bund deutscher Krlmlnalbeamter" 
will Beruls- und Gewohubeitsve.rbrecher grund
lltzllcb von Lockerungen ausschileBen und 
anson~ten auch die Sac:bbeubelter der Kripo 
an deo. Entscheidungen Ober eine Lockerung 
beteiligen. Der .Bund der Stralvollzugsbedien
steten· spncb sieb gerade da«lr au.s. da8 
Gefangenen. dle eloen Urlaub mlllbraucbt 
haben. lr.eloe weiteren Lockerungen mehr 
gewil.hrt werden. Auch die Bonner CDU will 
dem Sicherheltsaspelr.t •tirker Geltung nt
schallen. 

Ähnlich problemaUsch Ist die Beurlaubung 
von Str.UIJtem, die wegen Ihres Geisteszustan
des nicht in eine Haftanst.Jt. sondern lo eine 
Kli.Dik eingewiesen wurden. Die Entscheidun
gen der Ärzte unterliegen nicht einmal der 
NecbprOfu.og durch Gerlebte wie die Entschei
dungen der Gefangnisleltungen. So kam es 
belspielsweise dazu, daß ein Sexualmörder nach 
sechs Jahren in einer Klinik Urlaub bekam, den 
'" dann fOr einen Doppelmord .nutzte•. 

Einige Experten meinen, das Problem sei nur 
dadurch zu lösen. daß die Gutachter persönlich 
rar leichtfertige Entscheidungen bafteo müssen. 
Das würde allerdings wob! zur Folge haben, daß 
in der Praxis dann kein Gutachter mehr für 
einen Gefangenen seine .Hand I.Ds Feuer' legen 
"'1rd. Hont Zimmermann 

I VU U<.!:>Uldll OCt"l 

Jagdolm 
Polizei darf Verbreche 

Bonn (Reute 
Deuuc.he Pollzelbeaml 

sollen demoliehst Gesette 
brecber auch Iu Fra n k relc 
und d en Be n elux-Staaten ve 
folg en und s le Im Nac.hba 
land s telle n dürfe n . 

Die Justizminister der Bu 
desrepublik. Frankreichs, & 
giens, der Niederlande und l 
xemburgs vemändlgten sil 
nach Angaben von JusUzmu 
ster Engelhard gestern in Bor 
darauf, die ErlaubniS Z' 
.Nacbeue· im Schengener A 
kommen zu veranlcem, ur 
räumten damit ein Hinderr 
zur Verwirklichung des VE 
trags beiseite. Mit dem A 
kommen wollen d~ fünf Sta 
ten Probleme der inneren ! 
eherheil nach der lßr 1990 g 
planten Ollnung ihrer Gre 
zen regeln. 

Ein Sprecher des Minlste 
ums erläuterte, Poilzisten d 
fünf Staaten sollten auf r 
scher Tat ertappte Rechtsbr 
eher ohne weitere Umst~n• 
über die Grenze eines der a 
deren Lander hmweg verf< 
gen dürfen. ln Prankreio 

(B.Z.. vom 20. 

Mehr 1 
für c 

Häftli 
Bonn, 20. 10. IM 

Bundel!justi%- d• 
minlster Hans ht 
Engelhard hat Ii• 
vor dem Bun- dr 
deslag mehr S< 
Arbeitslohn für h• 
R.ifUinge ge!w- l: 
dert. Außer. v• 
dem sollen St 
Strafgefangene d• 
in die Kranken- 1 
und Rentenver- is 
sicherung ein- &• 

~~rt "•>rden c' la~en -~eme med1· Ion· einem Arzt 'nrtu\lellen ,., 
zm<,chcn Auff•lllekeucn• 1or Die '\ach Angaben d~ \btellung,~•· 
\ ert<>Nc de' \'cr•t<nt-cncn ~un· 1cr' fur Str•l' ('llzug m der Jusuz· 
dl!flt gc,tern cme Su;~tonzeo~e "C· ''"'•ltun8. Chmtoph Aug~e. ·•ar 
;cn untcrJa,...:ncr Hdfele<ltunt uni! Hanmut I< auch'" der '\ocht '"" 
l•hrla"o~cr f•>lun~ •n D•en,Lsg auf \1tU\\ o.;h 1onder Go· 

Hanmut 1\ "'~r ~lont.~na.ht 10 •h•cNt\1~ zur L:nttt-uchung 1ru. 

Rechtsanwalt Remte belcich· 
n<tc e> gest~rn ah •unglaublich· 
daß s.ch d1e Amedt> Haflkr•nken
hau> gewe1gen hauen. >einen unter 
heftigen Entl\lgser>ehe•nungcn le1· 
denden ~landanten auf1unehmen. 
'\aclt An~aben de' Rech1~nwall' 
''t d1e:. Jedoch keme>wcg' der ~f'\le 
FalL '"dem Gefangenen mn e1ner 
akuten Dro,genproblemau~ 1h~n 
Enuug allem oul der Zelle ou,. 
..eh" 111'en mihsen: Da. \lnd un
t:agbare zu,tinde· . "enene Re
mu p/11 

PR ESSESPIEG J 
hHE22E2biEC ' 

T ~mpdhof v.c~en dt\ \·crdachl' Hafll•a.nlenhau' gebracht I'Mden 

(Oie Wahttleit vom 17.10.1989} 

250 Stellen für Justizvollzug weg? 
AL: ÖTV-Erklärung ist niedergelegter Unsinn 

(D\\ 1. _\\rr em11~f1 mehr Rl'\ori•li· 
~erun~: und wenllt'r Be•ubun~ in dtn 
Berlin~r Ju.stillollru~n\UIItn •lU, muß 
lü.r eine Erhaltun~ der •orhaod~nen 2135 
Stellen elnttete.a·. erldlrte am 'wtoatar 
der ÖTV-Bezirks•onitzend~ 1\un La.nce. 
AnlAJIIilr \tine Slelluntp~ahme <ind Pllne 
der 1\oalilionsfr~ktionen. am 10. "io,em· 
ber 1989 im Abgtordne~nhau~ den Abbau 
•on 250 Planstellen ln den sieben JustiL· 
•ollzugsanstallen lll beantragen. 

Dies .-erde nach lnformo~lionen der 
Gewerkschaft ÖTV on·enb3r d•m•t be
gründet. daß d1e 7.aht der Insassen von 
1987 b•s jetzt von 3295 auf 3055 zurtick
gegangen ·isl Nach Aulfossung der m 
der ÖTV org~nisicrten Justizvollzu&s· 
beamten gebe es jeut die Chance zu 
tiefgreifenden R~formen in den sieben 
Justizvollzugsanstalten 

Durch den Rückgang der Insassen· 
zahlen werde noch längst mcht die hohe 

uh \On "l261 liberslunden abgebaut. 
d1e •llein b•~ rum August 1989 für dte 
1~ •m Scl'uchtd1enst ~rbe1te:1den \ 'oll
zugsbea.mten aufgelaufen "'aren. Erior
derhch 'e' •uch, endlich d1t notwendl· 
gen Fon- und \\eitcrbildungsmaßnah
men :w ermoghchen. 

Zu der PresseeriJarung der ÖTV
Fachgruppe Jusllzvollzug. erklärte die 
AL ,Bc1 der ÖTV-Fachgruppe hat of
fenstchUich jemand im Kaffeesatz geie· 
senund dort den in der Presseerklärung 
medergelegten Uns•nn. die AL wOrde 
äm 10 November •m Hauptausschuß 
. blindlings 250 Stellen· streichen. geie· 
sen.· Die Wahrhell sei, daß diverse Pr\Jf· 
aul\räge - etn gewöhnlicher Vorgang in
nerhalb der Haushaltsberatungen - an 
die Senatorin für Justiz e rgangen sind. 
die 1n der zweiten Lesung Gegenstand 
der Bcl'lltung sem werden. 

(Die Wahrheit vom 1.11.1989} 

Mörderisch: U-Haft im Westberliner 
"Zellentüren auf - Kontaktmögl ichkeiten schafi 

(D.W-W, W.). ~Eine Ruozlalisltruna 
findet n.icbt stauw - dalllr altu hemchtn 
WillkOr und Schikane ~genDbtr \ten· 
sehen in t.:ntersucbungshafl. Vom Wahr· 
beitsgebalt dieser Behauptung Obu die 
Zustlnde lo Westberliner Knlslen konn· 
ten s!th gestern et.a 200 Buucbu einer 
Olskusslonsveranstaltuna Im H8naal II 
der Freien l:nl~~r~ltlt, Fachbereich 
Rechtsw!ssenschaflen, Obeneugen. ln el· 
nem VIdeoOlm dokumentlenen die Vtran· 
stalter, Studenten/·lnnen. Referendare/ 
-Innen aad ebemollae Ctfonaene, dlt 
menschenverachtende Behandluna von 
U·Hiflllngen . 

Das Video .23 Stunden - U·HBft in 
Berhn" sprach für sich und verschlug 
dem Publikum die Sprache: Allein neun 
(!) U-Häftllnge brachten sich im Zeit· 
raum der Dreharbeiten um. Die Um· 
stände und GrUnde, warum sie in 
U-Haft genommen wurden, stehen im 

ltr•ssen Widerspruch zur .mörderischen 
WITkuna· der Behandlung in Westberli· 
ner Knasten 'ölliges Abgeschnittensem 
von der Außenwelt. 23 Stunden lang 
hmter emer geschlossenen Zellentür 
~erbringen müssen- nach emer entW\ir
diaenden Prozedur bei Einlieferung 
(nackt ausziehen. sich in den Hintern 
gucken lassen etc.) .• Man kommt sich 
d1e ersten Stunden vor wie betäubt", so 
ein ehemaliger Gefangener. in diesem 
Zustand würde man jedes Geständnis 
unterschreiben. Ziel sel, den U-Häftling 
we1ch zu machen Wer sich gegen Schi
kanen wehren würde, müßte mit noch 
härterer Willkür rechnen. Selbst in 
bayerlschen Knästen ·hätten Gefangene 
mehr· Freiraum als U·Häftlinge in West· 
berliner Knästen. 

U-Haft soll - laut Gesetz - nicht län· 
gerals sechs Monat4 dauern. Drei Jahre 
ihrer Insgesamt siebenjährigen U-Haft 

verbl'llchte eme Fn 
kumentierte, 1m 
des Fnuengefängr 
wegen .Aufsäs'sigk 
dieser .Behandlun 
störung. Kreislauft 
me Konzentration • 
nach lhre.r EntlasS! 
Obgleich U·Hil\lin 
lung als unschuldiJ 
in der BRO durch 
sitzen, so die Film 
werden wegen ttnf 
fahr'' inhaftiert. 
Menschen müssen 
gelassen werden. 0 
deutlich, daß die 1 
mungen zur U-Hafl 
werden müßten .• z 
takimöglichkeiten , 
ln die Sdrgfaltspli 
schon ein Fonsehn 



IOIIJ t:O.JV.J~O~l 
Gefingnlaköche: Flucht· 

statt Fruchtatollen Grenzen Trotz bevorstehender Ausweisung 
n andere Länder rolgen 
cönnlen sie Ihnen ohne Be· 
Jieru:ung auf den Fersen ble1· 
:~en, be1 der Festnahme müsse 
lann aber e1ne französische 
>treUe dabei sein. 

H ftu I b f •• A •.. d •• 1• h RMiniMI.ch (AP) -Zu viele Köchto vtrdtor· a r au ur OS an er mog IC ben dtn Brtl, dachten sich offermchthch 
etruc• M1tclieder der Küchenbncade der 

JusUz ändert VerwaJtungsvorsc:h.dften - Gleichstellung angestrebt Justi"'"'ilzupansta!t Rheinblieb bei Sonn 
A II dJsch S aJ f 11 • ~I d {, 1 1 St.au kurz vor der Adventsult f"rucht..stol· u• n e U ge anaene so en m in I zustin i&f'n A tel ungs elters ln d,.r Jusuz. len flir dle Weihnaebt$teller zu baeken. 

kOnflla bei Vollzugserleichterungen ebeoso verwaltung, Allgge, meist \·erwei(lerho. fn der 
behandelt werden wie Deutsche. Justlzsenato- neuen Vertilgung heißt e~ nun. di~ Verwf'iae· cruben s.e vom Küchengebiude de.s Cii!-

In den Benetux·Slaaten dürf· 
endie ~amten nur begrenzte 
!eit oder nur in Grerunihe 
lhne Einschaltung 1hrer ein· 
1eimischen Kollegen suchen. 
Jelg1en habe sich zum Beispiel 
•in Zeilllnut von n.rei Tagen 
tusgebeten. dJe Niederlande 
1ätten elnen grerur.ahen 
taum abgesteckt. 

Umgekehrt dOrfen ~amte 
tus den Vier Staaten .Ihren· 
ichurken ln die Bundesrepu· 
>lik binein folgen. Oie Nach· 
•ile bat vor allem in Fillen wie 
lem IRA·Mordanschlag vom 
)onnerstag in Mönchenglad· 
>ach Bedeutung, nach dem 
-ich die Titer vermullich über 
he Gnnze binweg abge~eut 
>aben. 

rin Umbach hat jNzt eine t'ntsprecbende rung von \'ollzugslockerungen .... ,.11,.n eines l~1sses aus einen Fluchtstollen in 
Änderung der bund~tinbeitllchen Verwal· Ausweisuncs\'erfahrens komme nur noch dann Richtunc Fr.ihelt. lh.r Werkzeug waren 
tunarvonchriften filr Berlln verfii&t- Dies in ~tracht. Wl'nn besondere l!m•t~ndt •of ein Kochcerli~e. Joch sie wurden ert.appt. W1a 
ge.chebe Im \'orariJI auf eine \'On allen Aucht· oder M18brauchsmilr.o hin,.,·iPJen Stehe eu> AAst.altsspre<:her mitteilte, waren s1e 
Unclerjustlzministern geU•gene Keuregeluag.l dem A1.:sllnc!er nach der Entlusuca abo'.r mJt lhrtm Tunnel erst 2.50 Meter wt'lt 
""11'11 a!e gutem \'or der ~'reue. Ziel der ohnehin e;ne Frist zur frei .. ;lligen Ausreis~ zur gekommen, als da.s Werk e_ntdecltt .........S. 
kderuna sei es. AusliDder Gbenll den den Verfllguna . .,..erde ciles .r~elml8ig nkht der Wte laACe d1e Hihlmge schon den Boden 
deutseben Hllllingen g:~icluusti'Uen. ...-o keine Fall s~tn·. Oie Stet;uognahme der Ausllnd~r· ausc-krat:r.t hatte:t. konnte die Gef&Oilli$· 
zwingenden ausländerrechtlieben Bedenken behörde sei ~-ar zu berGwichti11en. aber ein l•ntuna nicht sagen. Denn s1e wrbarren 
enti~enstilnden. Einvernehmen sei nicht mehr twin11ende \'or· 1hr Werk pschiclct unter einer Glasur aus 

Oie alte Verw·altung~Vom:hrllt •chloB Voll- ausseu .. ng für eine posit•·" i::•,('htidun$1. &uschuU vom Umbau des Küchentrakts 
zugsloclterunllen wie Halturlaub oder die Ver· Aügge b~tonte, auch weiterhin .verdeJ'eder Auch d1e Schöpfer des Stollens aind nn<:h 
le11ung ln den offenen Vollzu11 dann aus. weno Einzellall itprGh. Sicher~eit.sfraae11 seien urch unbekannt. Doch müssen die Kochltiinst· 
beflpi~lswelse eine vollziehbare A .. sweisungs. die Neutelll'lung nicht berGhrt. da es k"inerlel ler 10 Zukunh kleinere Brötchen backen 
verfOguns bestand. oder wenn gege11 den Aneichen Hlr eine erhöht~ Mi8brauch~~q~~ote Ote Gelancnuleitung verbannte llcher-
Hlltlinll Ausweisungs- oder Auslie!e!llllgsver· bei auslöndi$Chen H~ltllng'!D vebe. Filr Hilt· he1tshalber alle Gefangenen aus dt>r Kli-
l&hren anhlniig ...-aren. Ausnahmen waren nur linae. die slch in Abschiebe· odtr Ausliefe· chenbr11ade, dte tm Verdacht stehen, von 
mit Zustimmune der Ausllnderbebllrde mög· rungshalt belii.aden. werde es auch weiterbin dem ceptant.en Ausbruchversuch at'WUßt 
llch: di'l diese Zustimmuna nach Angaben des keine l.oc:keruncen geben. bm zu heben. 

Welterbin einigten sich die 
Yiinister nach Angaben des 
;prechers auf Verbesserun· 
ren Im Ausllelerunysverfah· 
en. So sollten kOnfllg auch 
;teuerstralt4ten eme Aushe· 
erung begrunden konr.en_ 

(Die Wahrheit vom 19.10.1989) (Berliner Morgenpost vom 1.11.1989) 

Leiter der Abteilung Strafvollzug: ~:~:!::!~~~ 
"So wenig wie möglich einsperren" für~!~:!~~~!~ 
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Sicherheitsüberprüfung freier Helfer entfällt 
(D\\-Crll). Oft bl<htr proktilitrlt Si· 

cherhtii~Obe111111runa dtr rrci•illl~en 
\1ittrbeirer ln Wt,lbtrllntr Ju<tll'\oll· 
lUJian>tahen 1\1 unler dtr rotgrOnen S•· 
natskoalitlon abao<chafTI •orden. Oie~ er· 
ldlno dtr ltller dtr \blelluna Straf• oll· 
ru1 behn Stnalor mr Ju\lil. Clrri<loph 
FlG~~ao • .,. Oieo<l•t •ahrend elntr lnror· 
aratloliS\<rall\lahUDI rur l81tr~"tnltn aa 
freitr \lll~lllm \.'olllaz. Za der Veru· 
scaiiiUIJ bauen dl> Oillkoni<.:be Ytttk 
(Projtklltroppe .Drinnen und OrauBen•J 
und das Eunaell>cho Bildunas,.trL eio· 
celaden. dlo btldt auch Seminar~ für rrel· 
•illiee \llttrbeller ••ran>lallen. 

S .",,., "m E\-angc'i"c' tr- 81 •, 
"tri. fllhrte •US. &3 fr~o. ~loiUbell im 
Stra(\OIItua. ob als Bewahrun&•helfcr. 
Gruppenteiler oder on der ~~nzclbc· 

lrcuuna. ftir die lnhafuertcn un\trzochl· 
b•r ,~J und dur.:l1 die .-\r~n der Soz~al• 
11tbcuer nicht :wfgcf~n~en "erden l6n· 
nc \I nde>ltru er:. \'oertel der br.;.t.~h· 
rr& lnlufiicner. b.ab: rtemerlc1 1-\onul\ 
mehJ' nach dra:l&n. \1<le ßuJchu!l<;en 
''"'en tn doe Bn1.:he. ~ufiOOO lnnnen 
der Jusend,ollzug;anstal\ tn Teeei • om· 
men unJef3hr 100 So7talarbclltr and 
cben>O \oele chren!mtl1che \lola•bcoter 

Mehr als 90 Prozent aller Bur.
desbiU"ger fürcbten. daB l!Ch das 
Orogenproblem in Zukunft noch 

Iod• '" •o Joe \·llonn mehrerer Ju· verswltt und sind dafUr. Dro&en· 
gendbucher zum Thema Kn.-t, d•ß handler mn lebenslanger Halt zu 
man 'on e1ncm •e•elhchafurohu,chen bestra!en. 
-\nutz an doe ehrcn,mlhche Arbcot her· Das 1St das Ergebnis eu~er repra-
nn"ehen müsse und d1e 1:.-..artungen sentstl\'en Umfrage de~ Sample-ln· 
n,_ht zu hoch ~ICüt Wenn Gefantenc sututs im Auftrag der Zett..schnl\ 
an der Gruppe narbet! Jednahmen. so 'e1 .Bnr,tte•. Drei Viertel der 1000 Be-
du o:i d1c emz1;e fre1e Enh.hetduna. fragten smd zudem der !>~emung. 
d:e mAn 1hncn luie daß 1m Pnnz!p jedes KJ.nd drogen. 
Chmto~>h AOuc •on ~er Se:uu,er· gellludet 1St und Z'\\'ei Dnnel c~&u· 

"'-alluna wr Junlz 'IJie. 1!.18 m:~~.n ~:,h ben. daB dtt EiU!l'D den D:-oaen· 
übu de:l .;;:ru,t al< totale lnst11at on konsum ruc:ht verhindem konnm 
~eone lllu-oon machen• durfe Ooc Fra1e Fur 74 Prozent liegt cfie I.: !'SAche 

< r 11 der Drogensucht U1 gesellscbaftli· 
'''·'"'man den .,tra <o zus humaner chenl'lilJlstanden.Etv.·aebensovJt-

Auch Belrufrene und 1hre Betre .. er 
beteili&len S1'h an der Oi\kussion. Kn· 
h<dl wurde fc>lge,lei:J, dJ6 diC Öfl'tOI· 
hchtcol wcn•a lntercue· t'ur die \len· 
eben hmltr den \lauern ze•a• Bemli 

01e SchrollSt<llcrin Leonic O>,ov. >kl 
<CII I~ hhren >'lbst chren•mlli;i!c Be· 
"lihrun&<helferm und b" •or kurzem 
Leotcnn c:ner L•terawrgruppc in Tc,el. 
be~llogte, daß m>n lci•ht 111 den \'.:~11· 
zu&sappJflll 1111egnert ,.erde. \\'hcnt· 

&<•talle Fluase •rra~h s.-h fllr eme 1n d 
Zukunft ,,r,1!ir~te D>!kU>>~On ut>er .\l· le meUlen Jedoch. d.te Kin er von 

alkohol· oder nikoun.abhanei&en 
1emau•en zum her~l)mml.-hen Straf· Eltern se1en stärker gefalvdet als 
•o.Jzut aus . E> muuC\o "''"'i v.oe moa· andere. Auch g:auben 62 Prozent. 
lieh e>nge~~errl "trden :-ar c>n b:> dreo de~ Drogen.kollSW:l Jugendlicher 
Prozent der Frcl$lnfer rm _offenen ser das Ergebnis mL'\ie!nder Zu· 
\'ollzuc· "Urden "'eder Str41T•• •t wendungder Eltern. 

(Der Tagesspiegel vom 8.11.1989) 

In den letzten zwei Jahren wurden 
85 Süchtige mit Methadon behandelt 

A.n:tekammer: Bewährte ,.BerUner Linie• - Kritik 1m Kammerblatt 
In Kooperation mit der mtek41DD1et w rd 

von Hausir:r.ten dertelt an rund 50 Heroinsüch· 
llge die Ersatzdroge lllethado11 ausgegeben. Die 
Gesamuabl der Fixer wird ln ~rlin auf i500 
geschitzt. 3000 sind der Polltei bekannt. ln den 
vergangeneo zwei Jahren wurden Insgesamt 85 
SOcbtlge (32 davon waren Frauen) mlt dl'm 
Eruuopiat behandelt. rhc-rwle11end w~n die 
Patlentl!n zus4uli<h AIDS.krank oder ·lnfbiert. 
Ein Teil der ~handelten lsteestorben oder die 
Ve~abe wurde alJiebrocben. 

Ote Änteurnm~r spricht von einer .~rll:ler 
Unle" bei der Methadon.\"e~abe. die lkll 
bewlhn und inzwlsc:b~n .Uzu ~führt hobe. daß 
in Berlin mehr Drogenabhlnaiae den &<.tu toff 
bekommen .als in )edem anderen Bundesland'. 
Genaue VercleichndhiPn konnte die Ärztekom· 
mer in einer cesuia~n Preuekonferenz Jedoch 
olcht nennen, da dit Änte nicht verplücbtet 
sind, Therapien bel den jeweillcen Kammern 
zu melden. 

Die angebliche Berliner .SpitzenposiUon· 
scheint allerdinas lrogllch: Für l'ordrbeln· 
Westfalen zum Beitpo~l nimmt selbst dil! 
Kammer eine Zahl von .01><-r hundert' Era.tz· 
drogen-Behandlungen an, die Hallte im Rahmen 
elnea staatlich begleiteten Programms. Ein 
solches ,Programm'lt•hnt man für Berlin weiter 
ab, besser sei die Eln7ellöllösung in Verant· 
wortung des Jeweiligen Arttes. 

Im Gegenutt tu frOhereD Emplehluneen 
betont die .Änteltammer nlchl mehr ausdrück· 
lieh. daB vor allem AIOS.krankt' Sücbtlce für 
Methadon in froj!e kommen. Kritiker hauen 

diese Pruis als eine Art St~rb.ohiUe bezeichnet. 
d11' weitergebende ~16glichkeoten der Enat:t· 
stoff.ßehandlung ausschlielle. ~ingungen, UD· 

ter denen Methadon ein gebotPnes Medikament 
'"in k4nn, ,.;u die Kammer auch kOnftig nicht 
\'Of1Chreiben. Das Kriterium einer .erhebllch~n 
Persönllchkeitsstörung·, wie es \'On der Ham. 
burger Ät:ttekaomer empfohlen .. ;rd. sei nicht 
hilfreich. da ein solches ,Etikett' l~utlich ;edem 
SOchtlg,.n ange!Wlgt werden kllnae. ~findest· 
•orauuetzu:lgen selen ..sth,.ere ge.undhe1t· 
liehe Sch4den. cfie bereits eingeUelen sind ~r 
drohen', meint die ~rliner Kamm~r. 

Ät:ttek.unmerpthident Etlis Huber hllt den 
Meinung~sueit um Methadon fQr .überw'\lndea·. 
Allerdings ist im jüngsten Mitteilungsblatt der 
Kammer das Gegenteil zu lesen. Professor 
Friedricb Bschor Yerurtellt dort die nach w;e 
vor restriltm·e Haltung df'r ÄtZteschaft zu 
Methadon. Bschor setzt desw~f'n auf eine 
.politische Lösung". um den Zu11ang zur Metba· 
don·Vefiabe m libenlisieren. 

Un<trittig ist offenbar die Notwendiikeit 
pq-.:hooozi4ler Unt<>rstullung für Metbadon
Patienten durch Orogenberaluna"tellen. Diese 
Hilfe ist auch in Berlin noch unzureichend. Für 
diesen Zweck will der Senat, wie berichlel. im 
kommenden Jahr 500 000 DM berellslellen. 
Weiter soll mit diesem Geld eine .Clearing· 
St~tfle• finanziert werden, die unter ii~tlicher 
Leitung als Vermluler auftreten und .Melha· 
don-Ätzte• fortbilden soll. Diese Aufgabe Iei· 
•tete die Kammer bisher ehrenamtlich. bk 

(Volksblatt Berlin vom 25.10.1989) 

DieZahlder 
Drogentoten 
erhöhtsich 
dramatisch 

Der Drogeoberleb t der Re
gierung ut alarmlereod: Das 
"eilweite Drogenproblem 
wird sieb in Europa .bedrob· 
lieb auawellen · . die loteroa· 
llonalt' Orogeo-~iafla ver· 
aucbt. bler Absatzorganlsa· 
tlonen tufzubaue n. ln diesem 
Jahr wurde Ln de r Bundesre
publik bereits dreimal so Viel 
Heroin beschlagnahmt wie Im 
ganten letzten Jahr. 

D1t Drosen·~Wo.a Asiens 
und Südamerikas wird auch 
ftlr Europa .tu tJner pobU· 
sehen Gefahr·. Aui 1.5 Mllliar· 
den Mark Jährlich scbiut das 
JusUZmlnlsterlum den Handel 
mit harten Drogen ln der Bun· 
desrepubbk. 

D1e Bundesregierung hat 
nicht verkAnnt, dall sieb dle 
Drogenprobleme drasusc:h 
verschlrft haben. Die Zahl der 
Drogentoten nimmt dr&lllll· 
U$Cb ru. MJt über 1000 wlrd ln 
dieMm Jahr gerechnet. Auch 
die Zahl der Rauscbglltdcltkta 
explodiert: Fast 85 000 wur
den von der Poll.tel 1988 ge
zahlt, doppelt so viel wie zehn 
Jahre zuvor. Dabei erlaßt die 
Pollzel nur einen kleinen TeU. 
Auch wenn lmmer mehr He
roin aus Asien und Kokain aus 
SQdamertka beschlagnahmt 
wird. es Ist lmmer nur ein 

Bruchtetl der Menge, dle Ille
gal Ln die Bundesrepublik ge· 
langt. 

Gleichzeitig hat sich dle Dro· 
genszene in den vergangeneo 
Jahren stark gewandelt. Nach 
einer Analyse des Famillennll· 
nistenums mo.ssen beute drei 
Gruppen unterschieden wer
den; Jugendliche, langjlbrig 
Orogenabhängige Im Alter u.m 
25 Jahre und neuerdings eine 
woduende Zahl von gut si· 
tulerten Jungen Erwachsenen 
Ober 30, für dle Kokain den el· 
se.D;e.n .. \,'lob_!s~t.--.sxm):>oU· 
slert und zum LeoeJl»tß ge-
hört. . 

Der ..harte Kern· der Dro
genszene, die IAngjlbrlg A~ 
hlnglgen. wird gegenwlrt!g 
aui 15 000 bls 20 000 P~ 
nen geschätzt. d.te stlndlg 
auch unter dem Zwang $leben, 
sJch aui kriminelle Art und 
Weise Geld für Ihren Orogen· 
konswn zu beschaffen. Sie tre
ten außerdem gelegenWeb 
oder dauernd auch 4.l.s Klelnde
a.ler aui undverführen andere. 

Kacb einer Scbitzung des 
Deutschen Caritasverbandes 
gab es in der Bundesrepublik 
1988 rund 60 000 bis 80 000 
Personen, dle von b4rlon Dro
gen abbänglg sind. Innerhalb 
eines Jahres soU sich diese 
Zahl um e twa 20 Prozent, also 
etwa 14 000, erhöht haben. 
Daraus scblieBen KatUier und 
Regierung . da.B aucb der 
.harte Kern· in wenigen Jab· 
ren aul SO 000 Personen an· 
sLe~gen kamt. 
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Auf den beiden folgenden Seiten ist 
die Stellungnahme de!l Anstaltsleiters 
zum Entwurf det· Insassenvertretungen 
zu § 160 StVollzG (Mitverantwortung) 
abgedruckt. lch meme. s1e sollte 
nicht unkommentien bletben. Hier zu
nächst die Stellungnahme: 

1000 Berlin 27. den 5.9.89 

Justizvollzugsanstalt Tegel 
- Der Anstaltsleiter -

V ermerk 

Beuifft: Gefangenenmitverantwortung 
hier: Neufassung der Rah
menrichtlinien zu § 160 
StVollzG 

Die Senatsverwaltung fUr Justiz hat 
uns mit Anordnung vom 23. Mai 1989 
aufgefordert, Stellun~ zu dem Ent
wurf der Insassenvertretungen der 
Anstalt die Rahmenrichtlinien zu 
§ 160 StVollzG betreffend zu nehmen. 
).!i.t Schreiben vom 25. Juli. 1989 
haben die Gefangenen - fristgemäß -
den Ent.....urf einer Mitverantwortungs
regelung vor~elegt; es steht jetzt 
noch die Stellungnahme der Anstalt 
zu diesem Entwurf sowie die Einbrin
gu."lg neuer Gedanken in diesem Sach
zusanunenhang aus. 

Ich habe am 5.9.89 das Verfahren mit 
der Aufsichtsbehörde (Herrn MUlders) 
erörtert: Herr Mülders hat der An
stalt eine letzte Frist zur Stellung
nahme bis zum 16.10.1989 einReräumt. 

Die Anstalt sollte deshalb folgenden 
Zeitplan einhalten: Meine nachfolgen
den Bemerkungen sollten alsbald den 
Teilnehmern der Frühbesprechung zur 
Kenntnisnahme und zur Diskussion 
zugeleitet werden; während meiner 
urlaubsbedingten Abwesenheit sollte 
sodann der Entwurf eines Berichtes 
gefertigt und mit den Teilnehmern 
der Frühbesprechung abq;estimmt 
werden. Am 15. Oktober 1989 könnte 
ich sodann den Bericht an dieSenats
verwaltung für Justiz ~chlußzelchnen . 

Insgesamt gesehen bm ich daran in
ter-essiert. daß die Rahmennchtlinien 
zu § 160 StVollzG so schnell wie 
möglich in Kraft gesetzt werden. weil 
al::lsehbar ist. daß insbesondere das 
Problem der Bildung einer Cesamt
insassenvertretung die Diskussion in 
der Anstalt in den nächsten Monaten 
maßgeblich bestimmen und angesichts 
eines ungeregelten Zustandes auch zu 
Konflikten zwischen der Anstalt und 
den Gefangenen fUhren wird. 

Zur Historie des Vorganges ist fol
gendes amo:umcrken: 

Mit Anordnung vom 25. April 1988 ist 
die Anstalt von der Senatsverwaltung 
für Justiz aufgefordert worden, zu 

22 'der lichtblick' 

Was bleibt? 
Anstaltsleitung nimmt Stellung zu einem Entwurf 
der Insassenvertretungen 

einem Ent.....urf einer Neufassung der 
Rahmenrichtlinien zu § 160 StVollzG 
Stellung zu nehmen. 

Die einzelnen Bereiche der Anstalt 
sind sodann beteiligt worden; als Er
gebnis ist der Aufsichtsbehörde 
sodann am 10. Oktober l988 mit 
geteilt worden, daß Bedenken gegen 
den zugesandten Entwurf der Neu
fassung der Rahmenrichtlinien nicht 
bestehen, "zumal sich entsprechende, 
hier bereits seit länq;erer Zeit be
stehende Regelungen durchaus be
währt haben" . 

Aus meiner Sicht könnte die Anstalt 
durchaus mit dem Entwurf vorn April 
1988 leben: nachdem die Gefangenen 
der Anstalt nunmehr den Entwurf 
einer ~Jitverantwortungsregelung 
unter dem 25. Juli 1989 vo~elegt 
haben, sollte dieser Entwurf aus 
meiner Sicht wie folgt glossiert 
werden. 

Zu 1 

Eine Teilna.}une der Insassen an der 
Verantwortung für Angelegenheiten 
von Interessen der einzelnen Gefan
genen kommt nicht in Betracht. Die 
Festschreibung einer derartigen Be
fugnis widerspräche § 160 StVollzG 
und würde zu unerlaubter Rechts
beratung und zur Schaffung von Ab
hängigkeiten von Gefangenen unter· 
einander führen. 

Die Insassenvertretung ist ihrem 
Inhalt nach keine Vertretung der 
Rechtsanliegen des einzelnen Gefan
genen:! !it'l.'irkungsangelegenheit könne 
nur allgemeine strukturelle Gegeben
heiten in bestimmten Bereichen des 
Anstaltslebens sein. ln diesem ZuMm
menhang sollte auch eine Verpflich
tung zur Zusanunenarbelt mit den 
justizvollzugsbediensteten. dem An
staltsbeirat und den freiwilligen 
'.htarbeitern festgeschrieben werden. 

Zu 2 

Den Einschub "darüber hin8us sollen 
demokratische Spielregeln erlernt und 
ausgeübt (besser: • eingeübt') werden" 
finde ich richtig. 

Zu 3 

Bei der Frage, welche Lebensbereiche 
der Anstalt sich für eine Mitwlt·kun,q 

der Insassen eignen, sind Abstriche 
angezeigt. Es eignen sich sicher An
gele~enheiten der Freizeitgestaltung, 
des Einkaufs, der Gestaltung des 
Speiseplans, der Gefangenenbücherei, 
des Hörfunks, des Fernseh- und Film
programms für eine Mitwirkung; un
geeignet Für eine Mitwirkung sind je
doch folgende Lebensbereiche der 
Anstalt: 

- Fragen der Hausordnung können im 
Regelfall nicht Mitwirkungsangele
genheit der Insassen sein. Die 
Hauc;o:dnung regelt im wesentlichen 
den Taqesablauf in der Anstalt; an 
den Tägesablauf der Anstalt hat 
sich der Gefangene ge!"l. § 82 Abs. 
1 Satz 1 StVollzG, eine Vorschrift 
im Titel "Sicherheit und Ordnung", 
zu richten. 

Das Gefangenenzeitsc!'-.riftwesen ist 
- Jedenfalls nach den Rahmenricht
linien aus dem Jahre 1976 - eine 
Angelegenheit, die sich für die 
~litwirkung der Insassen eignet. In 
der )VA Tegel geht die Gefange
nenzeitschrift 'der- liehtblick' 
allerdings auf das Jahr 1968 und 
damit auf die Zeit vor lnkraft
treten des Strafvollzugsgesetzes 
zurUck. Hier hat sich geschichtlich 
das Statut einer Zeitschrift ent
wickelt, die von der Einflußnahme 
durch die Insassenvertretungen der 
Anstalt unabhängig ist. Es sollte 
mit allem Nachdruck festgeschrie
ben werden, daß die Unabhängig
keit des Lichtblicks auch von der
Einflußnahme durch die Insassen
vertretungen in Zukunft geo,..·ähr
leistet bleibt. Eine Novellierung 
des Lichtblickstatuts kann erwogen 
werden: sie steht jedoch in einem 
ganz anderen !\ontext. 

- Eine Mit~o'irkung von Insassen an 
der Belegung von \\ohngruppen 
korrJllt nicht in Betracht: es han
delt sich hier um hoheitliche 0rga
nisationc;entscheidungen der Anstalt. 
die vc-n Gefangenen nicht beein
nußt werden durren. 

- Zum Thema "Öffentlichkeit her
stellen" ist anzumerken, daß es 
sich bei diesem Thema allenfalls um 
('in Medium der Gefangenenmitver
,,ntwortung nicht aber um den 
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"Mitwirkungsbereich" der Gef<m
genenmitverantwortung handelt, und 
daß dieses Anliegen demzufolge, 
wollte man es überhaupt ermög
lichen. allenfalls unter die Uber
schnft "Ermöglichung der Mitver
antwortung" (vgl. oben) subsumle
ren könnte. Unabhängig davon, ob 
im Einzelfall öffentlichkeilswirk
same Aktivitäten der Insassenver
tretung - wie beispielsweise in der 
letzten Woche - von der Anstalt 
unterstutzt werden oder nicht, 
halte ich es für bedenklich. die 
1 nsassenvertretungen per Rahmen
cichrlinien anzuhalten, Öffentlich
keitsarbeit zu betreiben. Die r\uf
gabe von Anstalt und Insassenver
tretung kann es - auch nach dem 
\'l'illen des Gesetzgebers - nur sein, 
die Rahmenbedingungen für die Re
sozialisierung der Insassen zu ver
bessern, Konflikte abzubauen und 
zu einem gedeihlichen, dem Voll
zugsziel verpflichteten Klima in 
der Anstalt beizutragen. Eine 
durch Vorschriften legitimierte 
Öffentlichkeitsarbeit der Insassen
vertreter hätte auf Dauer zwangs
läufig zur Folge. daß die Insassen
vertreter das Gespräch mit den 
sach- und fachkundigen Bedien
steten der Anstalt meiden und 
statt dessen versuchen würden, die 
Anstalt über die sach- und fach
unkundigen Medienvertreter unter 
Druck zu setzen. 

Ein typisches Beispiel aus der 
letzten \'Joche: Die Zeitungen sind 
gerne bereit ihren Lesern mitzu
teilen, daß nach der Behauptung 
eines Gefangenen diese genötigt 
werden, ohne Schutzvorkehrungen 
mit gefährlichen Stoffen am Ar
beitsplatz umzugehen. Wird dies 
vom Pressesprecher in der Senats
verwaltl.lng für Justiz mit Entschie
denheit dementiert, wird diese In
formation entweder nicht gedrucl<t 
oder - \,1e jUngst und wiederholt 
geschehen - mit eü1em redaktio
nellen Fragezeichen versehen. 

lnsassenvertreter, die uncichtige 
Behauptungen in bezug auf An
stal tsverhältnisse aufstellen, sehen 
sich durch derartige Publikationen 
in den Medien nur bestätigt; ihnen 
wird damit Gelegenheit gegeben, 
ihrem Verhalten zugrundeliegende 
Motive, wie etwa die Absicht, nicht 
weiter in diesem Betrieb zu arbei
ten, zu verschleiern. 

Eine instilutionell garantierte !1.1og
lichkeit für die Öffentlichkeits
arbeit kann daher durchaus im 
Widerspruch zum Behandlungsqedan
ken stehen; wie bereits erwähnt, 
schließt diese Grundeinstellung d1e 
Gewährun~ von Möglichkei tcn der 
örren tlichkeitsarbeit im Einzelr.:lll 
nicht aus. 

- \'Jas die Arbeitsbedingungen in Ar
beits- und Ausbildungseincichtungen 
der Anstalt und der Anstaltsschule 
betrifft. so meine ich. daß sich 
dieser Bereich fUr eine Mitwirkung 
durch Gefangene nicht eignet. Hier 
bestehen Vorsehn ft en der Berufs
genossenschaJten, die für die 
Anstalt im vollen Umfang gelten 
und deren Einhaltung durch Insti
tutionen, die vom Justizvollzug 
unabhängig sind. garantiert '"erden. 

- Ein Mitspracherecht bei uer A..'s
wahl freiwilliger externer :-.litarbei
~er kann m. E. ebenso ... :enig in 
Betracht kommen wie die Bt:::cili
gung der Gefangenen an der Aus
wahl hauptamtlicher Mitarbeiter. 

- Bei sonstigen Maßnahmen der För
derung und Betreuung möchte ich, 
wie es im Entwurf vom 25. April 
1988 vorgesehen ist, eine Formu
lierung des Inhalts empfehlen. daß 
der Anstaltsleiter die Teilnahme an 
der Verantwortung in diesem Fall 
ermöglichen kann. 

In bezug auf die Bereiche. die für 
eine Mitverantwortung durch Insas
senvertreter nicht geeignet sind, 
sollte der Ausschlußkatalog im Ent
wurf der Neufassung der Rahmen
richtlinien zu § 160 StVollzG vom 25. 
Apcil 1988 eingang in die neuen Rah
menrichtlinien finden . 

Zu 4 

Auf die aus meiner Sicht bestehende 
Notwendigkeit, die Redaktion der 
Gefangenenzeitschrift 'der lichtblick' 
auch von Einflußnahmen seitens der 
lnsassenvertretun~en freizuhalten. 
hatte ich bereits oben hmgewiesen. 

lm übrigen kann ich die Notwendig
keit fUr ein Länderparlament der GIV 
nicht nachvollziehen, zumal eine der
artige Einrichtung vom Gesetz nicht 
vorgesehen und in keinem anderen 
Hundesland vorhanden 1st . 

Zu 4 Abs. 2 

Sollten die Wah1modalitäten fest
gelegt werden, müßte den \rJahlgrund
sätzen das Gebot der geheimen \"ahl 
zugefügt werden. 

Zu 4 Abs. 3 

§ 43 Abs. 1 StVollzG läßt die Zah
lung eines Arbeitsentgelts nur zu, 
wenn der Gefangene auch die ent
sprechende Arbeitsleistung erbringt. 
Vorschriften. wie wir sie aus dem 
Personalvertretungsrecht, das frci
qestellte Personalratsmitglieder vor
sieht, kennen, enthält das Strafvoll
zugsgesetz mcht; demzufolge kann 
Insassenvertretungsarbeit auch nicht 
bezahlt werden. 

Auch vollzuglieh hätte ich Bedenken 
gegen die Einführung von "hauptamt
lichen" Insassenvertretern. 

Zu 4 Abs. 4 

Die Verantwortung des Anstaltsleiters 
ist in § 156 Abs. 2 StVollzG gesetz
lich festgeschrieben. Demzufolge 
wäre eine Bestimmung des Inhalts, 
daß Gefangene von der Teilnahme an 
der Mitverantwortung nur mit 2/3-
.Mehrheit ausgeschlossen werden 
können, gesetzes\,ridrig. 

Oberhaupt ist anzumerken, daß Vor
schläge der Insassen, die Verantwor
tung des Anstaltsleiters durch Mit
wirkungsrechte der Insassen, des Bei
rats und der Aufsichtsbehörde un
mittelbar zu beschneiden, an der ge
setzlichen Regelung von § 156 Abs. 2 
StVollzG scheitern. 

Ich stelle mir vor. daß die neuen 
Rahmenrichtlinien z~ § 160 StVollzG 
auch Vorschriften über die Bildung 
einer Gesamtinsassenvertretung in der 
JVA Tegel enthalten können. 

Folgende Pcinzipien erscheinen mir in 
diesem Zusammenhang unabdingbar. 
Auch angesichts der Koalitionsver
einbarung, die die Aufteilung der 
Justizvollzugsanstalten in kleinere 
Einheiten vorsieht. muß einem Be
streben de,. Insassen nach der Devise 
"Ober sticht Unter" entgegengewirkt 
und verhindert werden, daß alle ört
lich zu lösenden Probleme auf eine 
höhere und weitgehend abstrakte 
Ebene verlagert werden. 

Aufgabe der lnsassenvertretung kann 
es aus meiner Sicht nur sein. An
sprüche und Bedürfnisse der Insassen 
auf der Ebene zu erörtern. auf der 
die angesprochenen Probleme einer 
Lösung zugeführt werden können. 

Demzufolge mußte. sofern die t•:ög
lichkei t einer Gesamtinsassenvertre 
tung in <.lie ins Auge geraBte Rege
lung aufgenommen werden soll, fest
~eschrieben werden, daß das fätig-
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keitsfeld der Gesamtinsassenvertre
tung sich beschränkt auf die Ange
legenheiten, die in der Erstentschei
dungskompetenz der Anstaltsleitung 
stehen; die GIV darf nicht Beschwer
deinstanz in bezug auf Entscheidun
gen der Teilanstaltsleiter sein. An
derenfalls stünde zu erwarten, daß 
entgegen der Koalitionsvereinbarung 
auf längere Sicht nur der Anstalts
leiter als Gesprächsleiter akzeptiert 
würde und die Teilanstaltsleiter im 
Laufe der Zeit ünmer weiter aus dem 
Diskussionsprozeß ausgeschaltet 
würden. 

Schließlich sollten jedenfalls gewisse 
Vorhaben für das procedere der Wahl 
von Insassenvertretern in den Rah
menrichtlinien enthalten sein. So 
stelle ich mir vor, daß etwa eine 
Gesamtinsassenvertretung ·gebildet 
wird aus je zwei. gewählten Vertre
tern der einzelnen Teilanstalten. 

Angesichts der Bedeutung der An
gelegenheit erachte ich es für er
forderlich, daß die Anstalt vor der 
Schlußzeichnung von neuen Rahmen
richtlinien zu § 160 StVollzG noch
mals Gelegenheit zur - wenn auch 
kurzfristigen - Stellungnahme erhält. 

AL 

Zunächst scheint mir sehr wich
tig, einen Satz des Anstaltsleiters -
zu lesen unter Punkt 3 - besonders 
hervorzuheben: "Di.e Aufgabe von 
Anstalt und Insassenvertretungen 
kann es - auch nach dem Willen des 
Gesetzgebers - nur sein, die Rahmen
bedingungen für die Resozialisierung 
der Insassen zu verbessern, Konflikte 
abzubauen und zu einem gedeihlichen, 
dem Vollzugsziel verpflichtetem 
Klima in der Anstalt beizutragen". 

Es wäre zu wünschen, wenn in diesem 
Sinne die neu zu schaffenden 
Rahmenbedingungen ernstgenommen 
werden, und zwar dahingehend, daß 
ein Teil der Mitverantwortung bzw. 
der Entscheidungsgewalt - wie von 
den Insassenvertretungen in ihrem 
Entwurf gefordert - auch auf die 
Insassen übertragen werden. 

zul 

Für den Anstaltsleiter kommen Ange
legenheiten von Interessen der ein
zelnen Gefangenen "nicht in Be
tracht", und er verweist in diesem 
Zusammenhang auf § 160 StVollzG. 
Die Insassenvertreter haben hierzu 
eine andere Auffassung. Zwar wird in 
der Überschrift des § 160 StVollzG 
nur von Angelegenheiten gemeinsamen 
Interesses gesprochen, nur werden 
Angelegenheiten von Interesse ein
zelner Gefangener nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen. Wie könnten sie auch, 
da sich einzelne und gemeinsame 
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Interessen hier überschneiden. Die 
Bestimmungen des § 160 sind im 
engen Zusammenhang mit den §§ L 
Abs. l - "Der Gefangene wirkt an 
der Gestaltung seiner Behandlung und 
an der Erreichung des Vollzugszieles 
mit" - und 6 Abs. 3 StVollzG - "Die 
Planung der Behandlung wird mit dem 
Gefangenen erörtert" - zu sehen. Mit 
einbeziehen muß man hierzu auch 
den § 2 StVollzG - "Im Vollzug der 
Freiheitsstrafe soll der Gefangene 
fähig werden, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straf
taten zu führen" . Die oben auf
geführten §§ 2, /, und 6, in Zusam
menhang mit dem § 160, sind die 
Rahmenbedingungen für Mitverantwor
tung und Resozialisierung der Gefan
genen. 

Nicht zuletzt sollte es sogar Pflicht 
der Insassenvertretung sein, dem 
schwächeren Gefangenen zu helfen, 
seine Rechte gegenüber der Anstalt 
durchzusetzen. 

zu3 

Der Mitwirkungsbereich soll sich nach 
den Vorstellungen der Insassenvertre
tungen nicht nur auf Angelegenheiten 
des Einkaufs, des Fernseh- und Film
programms beschränken, sondern auch 
darüber hinaus die Hausordnung mit
gestalten, weil alle Bereiche mit den 
derzeitigen Hausordnungen kollidieren 
(Freistunde, Fernsehen, Sport usw. ). 

Die Gefangenenzeitschrift muß unab
hängig von den Insassenvertretungen 
bleiben - allerdings ist eine Zusam
menarbeit beider Organe anzustreben 
(z. B. Vorschlagsrecht für Redak
teure) . Es wäre auch zu überlegen, 
ob die Insassenvertretungen für ihre 
Beiträge nicht presserechtlich ver
antwortlich sein können. 

Wenn, wie die Koalitionsvereinbarun
gen von SPD und AL vorsehen, mehr 
Offentlichkeit im Vollzug gewünscht 
wird - was nicht zuletzt durch ver
stärkte Kontakte nach draußen dem 
Vollzugsziel dient - , muß auch den 
Insassenvertretungen die Möglichkeit 
gegeben werden, sich in der Öffent
lichkeit zu artikulieren. Eine Gefan
genenzeitschrift kann nicht die ge
samte Meinungsvielfalt der Gefan
genen vertreten und veröffentlichen. 

Für unverzichtbar halten die Insas
senvertretungen die Mitwirkung in 

den Arbeitsbetrieben und Schulen -
etwaige Mißstände könnten durch 
lntervention der Insassenvertretungen 
sicher leichter abgestellt \verden, als 
dies für einen einzelnen Gefangenen 
möglich ist. Die Öffentlichkeit zu in
formieren, wäre dann die letzte der 
Möglichkeiten. 

Ein Mitspracherecht bei der Auswahl 
und Gewinnung freier, ehrenamtlicher 
Mitarbeiter würden wir als großen 
Vorteil sehen. Wir, die Gefangenen, 
sollen schließlich mit ihnen arbeiten. 
Das derzeitige Gruppenangebot durch 
freiwillige Mitarbeiter ist zu gering 
und unattraktiv. 

zu 4 

Um die Gleichbehandlung aller Ber
liner Gefangenen - wie das Grund
gesetz es fordert - zu gewährleisten, 
halten wir ein Länderparlament der 
Insassen aller Berliner Vollzugsan
stalten für dringend notwendig. 

Zu 4 Abs. 3 

Das Aufgabengebiet und der damit 
verbundene Arbeitsaufwand einer 
funktionierenden Gesamtinsassenver
tretung erscheint uns so groß, daß 
diese Arbeit von ehrenamtlichen ln
sassenvertretern in ihrer Freizeit 
nicht zu bewältigen ist (hierbei sei 
nur an die teilanstaltsübergreifenden 
Koordinationsprobleme erinnert). 

Zu 4 Abs. 4 

Die Behauptung des Anstaltsleiters, 
daß Mitwirkungsrechte der Insassen, 
die Verantwortung des Anstaltsleiters 
und der AufsichtsbE:hörde unmittelbar 
beschneiden und dies an der gesetz
lichen Regelung des § 156 Abs 2 
StVollzG scheitert, so trifft dies 
nicht in vollem Umfang zu. 1m 
Kommentar zu § 156 Abs. 2 Rdnr. 3 
heißt es dazu: "Auf die Beteiligung 
von Gefangenen im Rahmen von § 160 
ist Rücksicht zu nehmen. Die Dele
gation kann die Befugnis betreffen, 
allgerneine Vollzugsentscheidungen, 
z. B. im Rahmen des § 14 zu treffen, 
wie auch Entscheidungen, die den 
Ablauf des täglichen Lebens be
treffen" . 

Der Wunsch der lnsassenvertretungen, 
die Bildung einer Gesamtinsassenver
tretung in die neuen Rahmenricht
linien zu § 160 StVollzG aufzunehmen. 
\-.rird auch vom Anstaltsleiter geteilt. 
lm Vorgriff auf diese Rahmenricht
linien hat der Anstaltsleiter schon 
jetzt die Gesamtinsassenvertretung in 
der ]VA Tegel gestattet. 

Bleibt zu hoffen, daß auch noch 
weiteres Positives aus dem Entwurf 
der Insassenvertretungen in den 
neuen Rahmenrichtlinien übernommen 
wird. -kali-
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Teilanstalt V 
" ... moderner Neubau mit gutem Wohnkomfort?" 

Die Teilanstalt V ist das Vorgängel1!10dell der neueren, weitgehend ba•.r .... ""ld strukturgleichen Teilanstalt VI. Seit ihrer 
Inbetriebnahme im Oktober 1982 wird sie von den Gefangenen verpönt. Jedenfalls schneidet sie im direkten Vergleich 
mit den anderen Teilanstalten, darunter auch die alten Backsteinbauten 11 und Ill aus der jahrhundertwende, in 
der Mehrheitsmeinung der Gefangenen ziemlich schlecht ab. 

Den Verantwortlichen im und um den Strafvollzug ist die Unattraktivität dieser Teilanstalt scheinbar nicht 
bekannt oder nur schwer verständlich. Schließlich handelt es sich um einen "modernen Neubau mit gutem 
Wohnkomfort". Und auch die Vollzugsform - "behandlungsorientierter Wohngruppenvollzug" - entspricht 
viel mehr den heutigen Erfordernissen als der Regelvollzug. 

Es sind jedoch nicht nur die hier be
sonders eingeschränkte Bewegungs
freiheit und Kommunikationsarmut -
Isolation in Kleingruppen - , die das 
Haus so unattraktiv machen. Es ist 
nicht die kleinliche Hausordnung und 
nicht die restriktive Entscheidungs
praxis des Teilanstaltsleiters. Es ist 
nicht das archttel<tonisch bedingte 
"Sie h-ständi<5- beobac h t e t-fUh len" und 
auch nicht Cie Tatsache, daß sach
gerechte Vollzugsplltne wie Vollzugs
lockerungen hier ebenso Mangelware 
sind wie in den l.ibrigen Teilanstalten. 
Es ist Vielmehr das Zusammentreffen 
all dieser Umstände und der Vielen 
kleinen Argernisse . die sich täglich 
aneinanderreihen. 

Die Bauweise des gelb-grauen Stahl
betonmonstrums ist mehr oder weniger 
amerikanischen Sicherbei tstrakten 
nachempfunden: schrtiq nach außen 
stehende Fenster- und Stirnwände 
der Zellen geben dem Haus eine Art 
Sägezahnprofil und machen eine 
"Kontaktaufnahrne" mit den Nachbar
zellen recht schwieriq. Sieben 
S·.ockwer'<e bieten Platz fur 180 
Gefangene und die ihnen verordneten 
BedUrfnisse. Oer äußere Gesamtein
druck: zweckmäßige Monotonie im 
No-Future-Stil. 

Als ähnlich trostlos bewerten die 
Gefangenen das Innere des Hauses. 
Die Eingänge bestehen aus verglasten 
Sicherheitsschleusen, die oer Knopf
drucl< von der Zentrale zu bedienen 
sind und mehr Umstände bereiten als 
Sichert-tell bieten. Sogar verschiedene 
Beamte finden diese Einrichtung 
"ziemlich affig" oder "vollkommen 
blödsinni.g". Zwischen den beiden 
Schleusen lie~en die F.in~an~shalle 
und die Zentrale : ein verglaster Be
fehlsstana mit vielen elektronischen 
Schalttafeln, '<ontrolltlmpchen und 
Telefonen. 

Von der Einqan,qshnlle ~ehen die 
beiden Flligel des llnuses tJb, die im 

Erd~eschoß den Verwaltungstr.1kt 
( Hausbüro usw. ) und die Arztge
schäftsstelle sowie verschiedene 
Gruppen- und Funkt tonsräume bt'her
berqen; u. a . auch die viel zu kll'tn 
qcra tene Bibliothek. Au 1\erdcm bc fin
den sich im ErdQcschoß der Durch 

~an~ zum Besucherpavillion. o?inem 
angrenzenden Flachbau, der zum 
Unverst.indnis der Gefangenen nur an 
den \oJochenendcn genutzt wu·d. Dte 
oberen Stoc'<werke sind über ein 
l'reppenhaus giftgrüne Wände 
\;Or~en für eino:?n flotten Gang - oder 
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über den Lastenf.thrstuhl zu errei
chen. Hier befinden sich uusschlief\
lich die sogenannten \tlohngruppen -
~linitrakte zur sach~erechten VeNah
rung und Erforschun~ der GefnnRenen: 
fünf · Doppelstationen mit jeweils 30 
Haftplätzen in den ersten fünf 
Etagen und zwei einzelne Stationen 
mit jeweils 15 Haftp11itzen in den 
beiden oberen Eta~en. · 

Jede Station verfUgt Uber eine 
Dusche, einen Fernsehraum und eine 
Spülküche mit Kochgelegenheit. Heiß
wasserboiler und Gemeinschaftskühl
schrank mit kleinen Schließfächern. 
Außerdem befindet sich auf Jeder 
Etage ein Tischtennisraum von knapp 
ausreichender Größe. Die immer sau
beren neonbeleuchteten Flure haben 
etwas steriles an sich; die Bauweise 
der Türen erinnert ein bißchen an 
Kühlhaus-Design. Verglaste Beamten
räume an den Stirnseiten der Flure 
gewährleisten jederzeit die gegen
seitige Kontrolle zwischen Gefan
genen und Bediensteten .. . 

Die Zellen, so meinen Jedenfalls voll
zugsfremde Besucher der Teilanstalt 
V. "sind Ja sehr schon" . ~lit einer 
Grundfläche von ca. neun ~drat
metern entsprechen sie den geforder
ten ~lindestnormen fUr Ge fängnisneu
bauten. Allerdings haben sie auf
grund der schrägen Fenster- und 
Stirnseiten sowie der abgetrennten 
:-.:aßzelle am Emgang - ebenfalls mit 
schrägen Känden - eine etwas skurile 
Form. Ein großes Dreh- und ein Kipp
fenster mit einer Fläche von mehr 
als einem Quadratmeter gewährleisten 
eine ausreichende Frischluftzufuhr 
und den Einfall von Tageslicht, 
natürlich gesiebt. Ein blauer Fenster
vorhang gehört zum Standard und 
bietet ausreichenden Schutz gegen 
das nächtliche Scheinwerferlicht. 

Das Mobiliar ist einfach und gut 
durchsuchbar. Es besteht aus Bett, 
Tisch, Stuhl, Schrank, einem Regal, 
zwei kleineren Borden und einer 
Pinnwand. Die Anordnung ist durch 
die Architektur und durch die Bohr
l&her für die Regal- und Pinn.",•and
befestigung praktisch vorgeschrieben. 
Wände aus Stahlbeton, vorschrifts
mäßig gelb gestrichen, verhindem 
das Einschlagen von ~!igeln aller Art: 
die Hausordnung schränkt die Gestal
tungs!OOglichkeiten weiter ein. 

Außerdem befinden sich in jeder 
Zelle eine Doppelsteckdose und eine 
Keonleuchte, die 1m übrigen ein 
geradezu furchterliches Licht ver
breitet. Und nicht zu vergessen: der 
direkte Draht zur Zentrale in der 
Wand: die multifunktional!' Notruf
und Ge~ensprechanlnqe fUr alle Fälle . 
Ursprünglich war hier auch der An
schluß an t?ine Gemelnschu ftsrund
funkanlage vor~csehcn en tspre-
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chende Schalter sind vorh,mden 
doch es blieb bei der Von.ehung. 

"Auch sehr schick" fand neulich eine 
Besucherin die vom Wohnberetch nb
getrennte Naßzelle. KernstUck ist 
das leicht kontrollierbare Toiletten
becken mit wandverkleideter \\'asser
l<astenspülung. Das Waschbecken mll 
\~armwasseranschluß verfügt über 
eine "tischbatterie mit Schwenkann. 
Ein großer Kristallglasspiegel gehört 
zum Standard. ebenso die Steckdose. 
die 1\!eonleuchte mit separatem Licht
schalter und der Luxus-Tret-MUll
eimer mit feuerverzinktem Einsatz. 

Alles sehr schön - besonders zum 
Vorzeigen, z . B. bei GruppenfUhrun
gen. Doch was sich hinter dieser 
Fassade abspielt, bleibt auf den 
ersten und zweiten Blick unsichtb<.lr. 

Es kommt darauf 
an, den Staat zu 
vermenschlichen 
und nicht den 
Meilschen zu 
verstaatlichen 
P~SI~ Ul 

Es ist nur spürbar und auch nur für 
cjie Betroffenen. Und die stellen täg
lich fest, daß das Dasein in dieser 
Teilanstalt psychisch anstrengender 
ist, teilweise sogar destruktiver als 
im konventionellen Regelvollzuq. Mit 
am häufigsten wird über die Isolation 
auf den Stationen geklagt, und daß 
eine hausübergreifende Kornmunikation 
praktisch nur während der Frei
stunde möglich ist. Nach der Haus
ordnung dürfen die StationstUren zum 
Treppenhaus nur während der Ver
sorgungszeiten geöffnet sein: und das 
Betreten "fremder Stationen'' ist 
unter Androhung einer Hausstrafe 
verboten. Besonders diejenigen. die 
aus den Verwahrhäusern 11 und 111 
kommen, finden diese Abschottung 
unerträglich. Konnten sie zuvor 
während der abendlichen Freizeit 
noch zwischen 90 und 100 Frelzeit
partnem wählen, ist die Zahl in der 
Teilanstalt V (und VI) auf maximal 29 
bzw. lL reduziert. 

Das allein wäre nicht einm•ll das 
Schlimmste, würde die Anstalt nichl 
konsequent darauf achten, die 
.flltersstruk tur auf den einzelnen St.l
tionen so breit wie mö~lich Z\1 

fächern und die unterschiedlichsten 

haraktere und Tätergruppen mit den 
verschiedensten Strafzeitrahmen bum 
"durchein<mder zu wtirfeln" . \1it dieser 
Bele~un~spraxis wird der Zersplitte
rung in Klem- und Kleiostcliquen bis 
hm zur Einzelisolation Vorschub ge
leistet und in Kauf genom."1en, daß 
steh funktionierende i•lchngrJppen mit 
Gemeinschaftssinn nicht bilden 
konnen. Gegenseitiges bespi~zeln und 
intrigieren werden vennehn auf den 
Tagesplan gerufen und ermöglichen 
der Anstalt eine bessere Kontrollier
und Lenkbarkeit. 

Der allgemeine Personalmangel im 
Berliner Vollzug ist auch in der Teil
anstalt V spürbar. Von den beiden 
Beamtenräumen auf den Doppelstatio
nen ist jeweils nur einer "in Betneb", 
und der ist nicht immer besetzt, bzw. 
es ist kein Beamter auf der Station. 
Das ist aus verschiedenen Gründen 
sehr ärgerlich. Zum Beispiel können 
vereinbarte Telefonate nicht immer 
eingehalten werden - die Anzahl der 
möglichen Telefonate, zweimal pro 
\.,.oche, ist ohnehin zt.. gering. Der 
Teilanstaltsleiter begründet diese 
Beschränkung mit der geringen Kapa
zität der verfügbaren Amts:eitungen. 

Ein weiteres Argemis sind die an
dauernden Durchsagen über die 
mu 1 t ifunk tiona le Gegensprechanlage: 
"ArbeitsausrJcken Arztvisite 
die KaUakroren zur Diätküche 
Einschluß ... Besuch H.ir Herrn X 
der Aufschluß kann erfolqen 
Bibelgruppe ... usw., U5"' · A;cl) h1er 
treten ständig Verzögerungen im 
Ablauf ein - vom pünktlichen Ein
schluß mal abgesehen - . wenn kein 
Beamter auf der Station ist. 

Ein Dauerbrenner unter den Arger
nissen ist das Thema Fernsehen. Die 
heutige Programmauswahl macht einen 
Elnigungsprozeß über die \Yahl des 
abendlichen Programms in den 
Gemeinschaftsfernsehräumen fast un
möglich. Gefangene mit dem Anspruch 
auf kulturelle, wirtschaftliche und 
politische Sendungen haben grund
sätzlich das :-Jachsehen. Da der Teil
anstaltsleiter überhaupt nichts von 
der Vergabe von Einzelfernseh
genehmigungen hält !die in der Regel 
nur auf~rund einer ärztlichen Ver
schreibung ~ewährt "'ird , hat er fUr 
die bildun~so.rientierten C:efa."lgenen 
einen speziellen Fernsehraum ein
'!erichtet. Allerdimts ist er nur fUr 
dieJenigen "'irkhch -interessant, die m 
der vierten Etage untergebracht sind, 
weil dort dieser Fernsehraum liegt . 
Für alle übrigen ist dieser Raum un
at traktiv. Der Stationsbeamte muß 
~cbeten werden. den Transport wr 
vierten Etage zu arrangieren. Wenn 
gerade ein Mitgefangener im Beam
tenraum sitzt und t elefoniert oder 
k('in Beamter auf der Stativn ist, 
muß der Transport warten. Diese 
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Umstände sind nervenaufreibend, so 
dafl praktisch kaum ein Gefangener 
von diesem Bildun~sfernsehraum Ge
brauch maci-Jt. Hier. sollte endlich die 
Senatsven.•altung fl.ir Justiz em
greifen und eme Anordnun~ treffen. 
Emze I f ernsehgenehmigungen ~rund
sätzlich zu erteilen - es entspräche 
nur dem Geist und fortschritt unserer 
Zeit. 

Ansonsten ist das Stationsleben mehr 
oder wem~er von Lange.",•eile ge
prä~t . Gemeinsame Aktivitäten finden 
auf emer Wohngruppe praktisch nicht 
statt. Hier sollten Veranstaltun~en 
sowie attraktiVe Gruppen- und Frei
zeitan~tebote Abhtlfe schafien. Es 
gibt zwar eine Töpfer-, eine Bastei-, 
eine Aquarium- und verschiedene 
Gesprächsgruppen, aber die werden 
von den Gefangenen überwiegend als 
uninteressant angesehen. Daß sie 
trotzdem von zum Teil gelangweilten 
Gefangenen besucht werden, hat 
folgenden Grund: Der Teilanstalts
leiter bewertet die Teilnahme als 
"~litarbeit an der Erreichung des 
Vollzugszie ls". Deswegen ist die Teil
nahme eine Grundvoraussetzung fUr 
die eventuelle Gewährung von Voll
zugslockerungen. Einzi~er Lichtblick 
ist der Kraftsportraum, der trotz 
seiner verbesserungswürdi~en Aus
stattung regelmäßig von vielen 
Gefangenen besucht wird. 

Es qehört zu den erklärten Zielen 
des ·Teilanstaltsleiters, das Entstehen 
subkultureUer EinflUsse innerhalb der 
Subkultur zu verhindern ... Jedenfalls 
gebraucht er dieses Argument recht 
häufig, um Ablehnungen oder Teile 
der Hausordnung zu begründen. Ein 
Beispiel ist die immer verschlossen zu 
haltende Eingangsschleuse auch 
während der Freistunde. So müssen 
die Zentralbeamten ständig die 
Knöpfe bedienen, wenn Gefangene auf 
den Freistundenhof oder ins Haus 
zurückwollen. Das gibt es in keiner 
anderen Teilanstalt. 

Eme ganz wesentliche Frage ist bts 
jetzt noch offengeblteben: \'lo bleibt 
die Behandlung oder zumindest die 
Orientierun~ in Richtung Behandlung 
im "behandlungsonentierten Wohn
gruppenvollzug"? \~erden hier beson
dere, soziale Hilfen zur späteren 
\•!iedereingliederun~ gewährt, wie 
verbesserte Möglichkeiten zur Auf
rechterhaltung und Festigung der 
Kontakte zur Außenwelt, insbeson
dere durch Besuche und Vollzugs-
1oc'<erun~ten? Gibt es eme angemes
sene Ausstnttung mit qualifizierten 
Gruppenle1tem, und werden hier c;ach
gerechte und verbmdlichc Vollzu~s-
plänc erstellt' Kaum. 

Das Gruppenleiterproblem in der Teil
anstalt V ist zwar nicht so .'lravtc
rend wie in den Verwahrhäuscm II 

und 111. wo ein Gruppenleiter für bis 
zu 60 Gefangene zustllndig ist. Aller
dings ist ein Gruppenleiter fUr 30 
Gefangene genauso unbefriedigend. 
Zumal diese Berufs~ruppc nicht nur 
Anspruch aul Urlaub hat. sondern 
Ruch einen recht hohen Kranken
stand. So sind Doppelbelastungen der 
anwesenden Gruppenleiter schon fast 
zur Normalität geworden - im Resul
tat ist das keine effektive Gefan
genenarbeit, sondern mehr em ~ot
prograrrun für die Verwaltungs-:L i.• .. • t. 

Die Besuchsmöglichkeiten in der Teil
anstalt V gehen über den fur Tegeler 
Verhältnisse üblichen R,1hmen :-.icht 
hinaus. sieht man von den drei Jähr
lichen ~feetings (Gruppensprechstun
den) von jeweils drei Stunden Dauer 
einmal ab. Drei solcher Meetings im 
Jahr sind den Gefangenen natUrlieh 
viel zu wenig, zumal Außenkontakte 
gar nicht genug gefördert werden 
können. Entsprechende Forderungen 
der Insassenvertretung hat jedoch 
der Teilanstaltsleiter zurückgewiesen. 

Der Teilanstaltsleiter hat ohnehin 
immer etwas andere Ansichten. So 
sieht er die Meetings auch in einem 
ganz anderen Licht: \1eetin~s dienen 
in erster Linie. das "soztale Umfeld" 
des Gefangenen kennenzulemen. Sie 
werden von Gruppenleitern beauf
sichtigt, die sich unaufgefordert an 
die Besuchertische setzen und in die 
Gespräche einschalten. Es tst nur 
verwunderlich. daß, trotz einer der
artigen Erforschung des privaten 
Umfeldes des Gefangenen, in dieser 
Teilanstalt nicht die Möglichkeit be
steht, schneller und häufiger als all
gemein üblich zu einer günstigen 
Sozialprognose zu kommen und Haft
urlaub zu gewähren. Ebenso scheint 
es nicht oder nur selten möglich, 
sachgerechte Vollzugspläne zu er
stellen. Als sachgerecht bewerten die 
Gefan~enen Strafabstellungen, wie sie 
vom § 57 StGB vor~esehen sind. zu
mindest aber verbindliche Fristen der 
Urlaubsgewährung und der Verlegung 
in den offenen Vollzug - ein absolu
tes Muß bei jeder Behandlun~. . 
ln der Regel beinhaltet jede Gefan
genenpersonalakte ein Vollzugsplan
formular, in dem an einer bestimmten 
Stelle ein Kreuzehen gemacht 1st. Da 
steht dann sinngemäß: Prüfung der 
Urlaubsfähigkeit zwe1 Jahre vor dem 
F.ndstrafzeitpunkt. Ansonsten werden 
nur fortlaufend ir~endwelche unver
bindlichen l<urzeintro~un~en vorge
nommen - bis zum entsprechenden 
Zeitpunkt "gepruft" wmf. natürlich 
nur auf Antra~ des Gefctn~encn . Und 
nicht selten eq~ibt die Prlifun~. daß 

dem Antra~ nicht entsprochen 
werden kann. Die Gruppenleiter 
können an der gängigen Praxis wr 
"Vollzugsplangestaltung" nichts 
andern. Sie haben zu wenige Kompe
tenzen und verweisen auf den Teil
anstnltsleiler, "der das alles sowieso 
genehmigen muß", der aber selten 
fur verbindliche Vollzugspläne zu be
geistern ist. l)arum ist der Teil
anstaltsieHer auch zentraler Punkt 
aller Kritik - ein Kapitel für sich. 
Er ist fur viele Insassen der 
' 'Buhmann" des Hauses. aber das Vl!r
hält sich bei den anderen Teil
anstaltsleltern kaum anders. Sch1ieß
lich tragen sie die Verantwortung 
und mussen auch unbequeme Ent
scheidungen treffen und vertreten. 
Damit ist Jedoch Macht verbunden. 
Ein anderes Wort dafür: Ermessens
spielraum. Und hier gibt es Unter
schiede . 

Der Teilanstaltsleiter V kennt nach 
Meinung vieler Gefangener keinen Er
messensspielraum. Er sei durch und 
durch ein Technokrat und hätte ftir 
alles und jedes ein Schema oder em 
Buch, in dem er nachsehen kann, was 
rtchti~ und was falsch ist. Ei.gene 
Entscheidunqen scheinen ihm nicht zu 
liegen, Flexibilität und Toleranz 
fremd zu sein. Die Insassen wUrden 
ihn am liebsten meiden, aber meistens 
geht das mcht. Irgendwann ist Jeder 
mit seinem "Latein" beim Gruppen
leiter am Ende, spätestens wenn es 
um l<onkrete Fragen zur Vollzugs
planung und Urlaubsgewährung geht . 
In solchen Angelegenheiten ist nur 
der Teilanstaltsleiter kompetent 
oder sollte es Jedenfalls sein. 

Zur Klärun15 dieser und anderer 
Fragen gewährt der Teilanstaltsleiter 
sogenannte "bürgernahe Sprechstun
den" . Hier zeigt sich eine seiner 
Stärken: die Rhet orik. lch selbst 
habe schon an solchen Sprechstunden 
teilgenommen - danach war mir ~anz 
schwindelig. Er redet viel. ohne 
wirklich etwas zu sagen. Er läflt sich 
nicht festlegen und meidet nach 
~löglich~~eit die Worte ja und nein . 
Und schließ1ich fällt auf. daß seine 
Antworten oft gar nicht so sehr die 
Fra~en betreffen. Auf diese 1--:etse 
vergeht die Zeit. und am Ende der 
Sprechstunde hat man den Eindntck 
gewonnen, daß alle Klarheiten rest
los beseitigt sind. 

Oie Insassenvertreter der Teilanstalt 
V sehen das ganz ähnlich. Der Teil
ansta 1t sleiter sei zwar dia lo~tberei t. 
man k6nne aber nicht behaupten. daß 
er auf die vorgetragenen Wunsche 
und Anderungsvorschläge eingehe. 
Unter dtesen Umständen, meinen viele 
Gcf,mgene. wird eine Reform tm 
Strafvollw~ - wie sie der rot-~rtme 
Senat heabslchtigt - an der Teil
anstnlt V vorbeigehen. -awo-
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Kennen Sie die Bonbonzwangskon
sum\ifährung, kurz BZK\V? Nein? 

Stellen Sie sich vor, Sie leben in 
einem kleinen I nselstaa t. Dort gibt 
es nur einen einzigen Kaufladen, der 
ausschließlich per Preisliste, im Ver
sandhandel liefert. Außerdem dürfen 
Sie nur für einen - genau ausgewie
senen - Betrag der Inselwährung be
stellen. Der Einkaufsbetrag \ifird 
automatisch von Ihrem Z\vangsver
walteten Konto abgebucht. 

Stellen Sie sich weiter vor, in 
Ihrer Bestellung haben Sie den 
Betrag um 0,02 BZKW überzogen, weil 
Sie mehr als den errechneten Betrag 
auf dem Zwangskonto haben. Nach 
einer Woche kommt endlich die sehn
liehst erwartete Lieferung. Freudig 
packen Sie aus - und sind erstaunt 
über eine kleine Tüte mit Bonbon und 
Kaugummi. Obwohl Sie Kaugummi nicht 
mögen, denken Sie freundlich von 
dem Kaufmann über das vermeint
liche Präsent. Dann gucken Sie sich 
die Rechnung an und finden dort 
tatsächlich - verwundert, weil nicht 
bestellt - fünf Streifen \'lrigley Kau
gummi, 0,50 BZKW; drei Stück Kau
gummi, 0,30 BZKW; sieben Bonbons, 
0.07 BZKW. 

Dafür stellen Sie aber fest, daß 
ein Feuerzeug, welches Sie bestell
ten, nicht geliefert wurde. Weiter 
merken Sie, daß eine kluge Hand 
Ihren Bestellschein dahingehend 
geändert hat, daß sie das Feuer
zeug gestrichen und dafür in freier 
Machtentfaltung für Sie acht Kau
gummis und sieben Bonbons be_~tellt 
hat - wodurch die 0 ,02 BZK\'1 Ober
bestellung wieder ausgeglichen sind. 

Berlin, den 14.11.89 

Jürgen Kettnaker 
Werner Baum 
Insassenvertreter der 
JVA Tegel 
Seidelstraße 39 
1000 Berlin 27 

An den Bundespräsidenten 
der BRD Weizäcker 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! 

Aufgrund der nationalen ekla
tanten Ereignisse, die schon histo
rischen Charakter haben, haben wir 
beschlossen, uns mit diesem Aufruf 
an Sie zu wenden. 

Auch wir Strafgefangene sind 
deutsche Staatsbürger und in unse
r em Land mehr oder weniger tief 
verwurzelt. Viele von uns haben Ver
wa ndte im Osten Deutschlands und 
mit Tränen in den Augen die ergrei-
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Bonbonzwangs
konsumwährung 

Der gesamte Rechnungsbetrag ist von 
Ihrem zwangsverwalteten Konto ab
gebucht. 

Natürlich sitzen Sie jetzt in 
Ihrem trauten Heim, auf der ein
samen Insel. Ihre Zigaretten können 
Sie in Ermangelung eines Feuerzeuges 
nicht rauchen, aber dafür Bonbon 
lutschen und Kaugummi kauen. 

Eine Umfrage bei Ihren Nach
barn ergibt, das manch einer eben
falls das Restgeld als Bonbonzwangs
konsumwährung erhalten hat; sogar 
einer, der fast keine Zähne mehr 
hat. Sie denken, so etwas kann es 
gar nicht geben? Irrtum! Der Insel
staat heißt ]VA Tegel, die BZKW in 
Wirklichkeit Deutsche Mark und die 
Inselbewohner sind zum Glück nicht 
Sie, sondern Strafgefangene in Berlin 
(West, wohlgemerkt) . 

Ja, und warum das Restgeld nicht 
dem Konto gutgeschrieben wird oder 
werden kann, um vielleicht im näch
sten Einkauf oder für ein Telefon
gespräch mit den Lieben draußen 
verwendet zu werden, weiß eventuell 
Hermes, der Gott der Kaufleute! Aber 
ganz sicher weiß er auch nicht, 
warum ein Strafgefangener - dessen 
Stundenverdienst nach Pfennigen ge
rechnet - Dinge kaufen muß, die er 

nicht bestellt hat und auch -nicht 
mag. 

Übrigens zur Zeit steht der Wech
selkurs der imagmaren BZKW bei 
Restgeldverrechnung so: 1 Kaugummi 
= 10 Bonbon = je 1 Pfennig. 

-aha-

Insassenvertretung · 
Haus 111 

fenden Szenen im Fernsehen ver
folgt . Auch wir wollen an den über
wältigenden Er eignissen teilhaben. 
Viele unserer Mitgefangenen hier in 
der ]VA Tegel kommen aus der DDR. 
Seit 28 Jahren warten wir Deutsche 
auf dieses Ereignis, gerade \ifir 
Deutsche in Berlin West \ifie Ost. Nun 
folgt das erste \'/eihnachtsfest mit 
unseren Freunden und Venvandten aus 
der DDR. 

Die Mauer ist gefallen, und wir 
hoffen, daß mehr Mauern, wenn auch 
symbolisch, fallen . Nämlich die 
Gefängnismauern. 15 Millior.en Deut
sche. die eingesperrt 28 Jahre 
warteten, haben ihre Freiheit er-

kämpft und die Demokratie gefor
dert. 

\\lir bitten um unsere Freiheit. 

Wir bitten um eine generelle 
Amnestie zu diesem historischen Zeit
punkt. der uns dafür angebracht er
scheint. Wir sprechen für die gefan
genen Männer und Frauen aus Berlin 
West und der BRD sowie, mit gleich
laufendem Schreiben an Egon Krenz, 
für alle Gefangenen der DDR. 

Wir bitten um Generalamnestie! 

Hochachtungsvon 
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Portonachgebühr 

Es versteht sich von selbst. daß 
die Deutsche Bundespost bei nicht 
ausreichend frankierten Briefen eine 
~achgebühr erheben muß. Allerdings 
läßt die Handhabung solcher Post
sendungen in der JVA Tegel sehr zu 
wünschen -übrig. Es müßte dringend 
etwas daran geändert werden. Wir 
wollen hier nur kurz ein Beispiel 
geben. um die Praxis besser ver
ständlich zu machen. 

Korrunt in der JVA Tegel ein Brief 
an. auf den eine Nachgebühr zu ent
richten ist, wird erst mal ein Formu
lar fUr den inhaftierten Empfänger 
ausgestellt. Auf dem Formular hat er 
zu erklären, ob er die Sendung an
nimmt. Der Brief geht jedoch zu
nächst zum Postamt zurück. J-l.at er 
den Zettel unterschrieben, sich zur 
Annahme ber:-eiterklärt, geht dieser 
zum Briefamt und von dort zur Zahl
stelle, damit die Nachgebühr vom 
Konto des Gefangenen abgebucht 
weroen kann. Was aber geschieht, 
wenn nicht genügend Geld auf dem 
Eigen- oder Hausgeldkonto vorhanden 
ist? 

ln unserem Fall hatte die Ver
lobte des Empfängers nur ihren 
Namen als Absender vermerkt, da sie 
sich an ihrem Urlaubsort aufhielt. Die 
Zahlstelle verweigerte einfach die 
Annahme; dem Gefangenen \o~Urde das 
aber nicht mitgeteilt. Erst als er 
nach drei Tagen den Brief immer 
noch nicht hatte. fragte er beim 

Briefamt nach. Er erfuhr - nach
dem man sich erkundigte was 
sich zugetragen hatte. Das Brietamt 
versuchte noch, den Brief beim 
Postamt zu bekorrunen. Den hatte man 
dort allet'"dings schon nach Marburg 
geschickt, wo solche Sendungen ver
nichtet werden, wenn der Absender 
nicht zu ermitteln ist. Eine Nach
frage in Marburg ergab nur noch, 
daß der Brief schon vernichtet 
woroen sei. Für den Gefangenen nicht 
gerade schön, denn in diesem Brief 
waren Fotos aus dem Urlaub seiner 
Verlobten. 

Da muß man sich doch wirklich 
fragen, mit welchem Recht die Zahl
stelle die Annahme solcher Briefe 
ven"eigert. nur weil ein paar Pfen
nige auf dem Konto fehlen? Sollten 
derartige Sendungen nicht generell 
angenommen werden? 

Die Nachgebühr kann doch spä ler 
immer noch abgebucht werden - so 
ist jedenfalls die Praxis in Noro
rhein-Westfalen. ln der ]VA DUssel
dorf z. B. bekommt man sein Por:-to 
bzw. die bestellten Briefmarken sogar 
im voraus. Das Geld dafür wird erst 
später abgebucht. in Tegel hingegen 
muß alles im voraus bezahlt werden, 
egal was es auch ist. Die Justizver
waltung sollte hier schnellstens etwas 
ändern, denn für viele Gefangene ist 
der Briefverkehr der einzige Kontakt 
nach draußen! 

-spe-

Am Sonnabend, dem 2. Dezember 
1989, soll im Kultursaal der ]VA 
Tegel eine Veranstaltung mit buntem 
Programm stattfinden: 

1. Musik mi.t der Band "Tote nosen" 

2. Kabarett mit der Gruppe "2/3" 

3. Akrobatik mit den Künstlern von 
"Los Espressos" 

!.. Die Theatergruppe von Haus lV 

Diese Meldung erreichte uns erst 
nach Redaktionsschluß. Zeitlich war 
es uns leider nicht mehr moglich, 
dafür eine offizielle Bestätigung von 
seiten der Anstalt einzuholen. Darum 
können wir auch nicht die Verbind
lichkeit dieser Information gewähr
leisten. Bleibt zu hoffen. daß die 
Anstalt rechtzeitig Näheres zu dieser 
Veranstaltung bekannt macht. 

-red.-
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--- ---- --- --- NÄHE zu GEFANGENEN -~ JVA Tegel mit dem monatlichen • 
-- -- -- -- - · Gefangeneneinkauf beliefert, =-

I - - - - sind keine ist hier regelmäßig Stein des -
~-- ~-;- --~-~~-· ~~:erzi~~~~;~n zu geben ..=:: Anstoßes. Es würde eine ge- • .." 

• •• 
1
- - samte Lichtblick-Ausgabe • 

• DIE "MISERE" DER KUCHE .,;:- (z. B. Zahnschmerztabletten). Es füllen, wollte man alle uns zu- -
I 
-:.. Der Lichtblick-Artikel in der 

• Juli-Ausgabe dieses Jahres 
• "Die Misere der Zuckersüßen" 

~ ..., hat eungen Staub aufgewir
- belt. ln diesem Bericht schil-

• derte ein Diabetiker seine Er-

I 
oc 

• fahrungen und Probleme mit 
dieser Krankheit in Haft, spe
ziell in der JVA Tegel. -• 

I 
~"' 

• Es gab daraufhin viele Reak
tionen von Zustimmung über 
Empörung und Mißverständnisse 
bis hin zu Gegendarstellungen. 

l 

-• 
-• • 
~ 

• Die Meinungen gingen weit 
auseinander. trafen sich je
doch auch an vielen Punkten 
wieder. Alles in allem kam je
denfalls etwas in Bewegung; 
was schließlich auch Sinn und 
Zweck des Artikels gewesen -• 

• ist. 

- Unte!1TI Strich kam etwas Po-
• satves dabei ·heraus, das hier 

• ..:: 

• nicht unen,•ähnt bleiben sollte. 
Die Diabetikerkost (K V) hat 

- sich seit dieser Zeit verbes-
• • sert und ist abwechslungsrei-
1 • eher geworden. Zwar nicht die 
~ Kaltverpflegung, doch das 
-; warme Mittagessen. Wir wollen 

• nicht unterstellen, daß der 
fl.rtlkel erst etwas bewirkt hat, 

- doch seinen Teil dazu bei
• getragen hat er bestimmt. 

- könnten mehr Tabletten ver- - B h rcl b ':.. 
- abreicht werden als ärztlich ' getr-agenen esc \o/e en e- • • 
• - - rücksichtigen. Doch ein star-
-:. verordnet. Der Bedienstete _ , kes Stück was erwähnt -:_ 
·-;. macht sich strafbar." - · werden muß _ ist der Artikel ';. 
- Diese Überschrift und dieser "'!"111 mit der Nummer T-22. • ; 
';... Satz ist nicht etwa Bestand- -;.: Dabei handelt es sich um eine 
.::" teil der Hausordnung eines -~ AGFA C 90 Musikkassette mit 

- Arbeitslagers im Ostblock noch der Bezeichnun~ C-D X n S, die 
::-' • ist das ein Teil von Verhal- - • auch noch als C 60 Kassette 
·-:. tensregeln für Gefängnisbeamte - zu bekommen ist. Einzig wei
,_ einer mittelamerikanischen - teres Kassettenangebot unse-r: Bananenrepublik, nein. Dieser ~ ....,. res Lieferanten ist noch eine 
~ Satz steht - wie aus gewöhn- -::' AGFA-Ferro-Kassette. auch je-

- lieh gut unterrichteter Quelle weils als c 90 oder c 60 zu 
-:. zu erfahren war - im Proto- - haben. 

~ ~11 2~~~~19~us~n°~:~en;~u:~ -:: AGFA ist Hifi-PUt'isten ein 
.::' stalt VI der Justizvollzugs- - Fremdwort, doch angesichts 

- anstalt Tegel stattgefunden der Zwangssituation des Mono-=- hat. Verantwortlich zeichnet ,.:: pols der Firma Rühl leider un-
-:. der Vollzugsdienstleiter. - umgänglich - und die C- DX li S 
- - der minimalste Standard. Er-

- Diese Anordnung des Vollzugs- freuliches konnte man jetzt in 
- dienstleiters, bindend für - der Hili- Fachzeitschrift "Hili-
-:. jeden Gruppenbetreue[', wirkt - Vision" nachlesen. In ihrer 
- sich schon dahingehend aus, - September-Ausgabe erreichte 
..::" daß von Schmerzen geplagten ~ ..,. die Kassette in einer Wertung 
' Insassen dieser Teilanstalt -:= vieler namhafter Hersteller den 
-:::. selbst harmlose Kopfschmerz- - dritten Platz in der .Spitzen-
·-:. tabletten (Aspirin) verweigert klasse. Eine relativ gute Wer-
- wurden. Wer schon einmal hef- ... tung entgegen der hier von 
- tige Zahnschmerzen hatte, und -:;: vielen vertretenen Meinung. 

----------------------------------------. ... --..:' wer hatte die noch nicht, wird -
- über diese "t\nordnung" fas- in dieser Wertung ist auch in ':.. 

:-• sungslos sein. :..:;. - -- Inwieweit ein Vollzugsdienst-
e • Ein Lob also an die Küche - -:. leiter neuerdings die ärzt- -
- machr weiter so - Schritte :-- liehe Versorgung übernimmt - · 

• nach vorne auch ohne - bzw. darüber bestimmt, welche -

einer Spalte der "ungefähre • • 
Marktpreis" jeder bewerteten • 
Kassette angegeben. Für die =
C-DX 11 S ist er mit DM !.,- .=: 
beziffert. Die Firma Rühl 
nimmt den Gefangenen, die -• kritisierende Artikel. -blk- .=' und wie viele Medikamente der -

_-;,::- -~- -~ ":..._,: ~a~~:~e d~~n<>;~~l=~~et e:nd :..: 

sich ohnehin mit durchschnitt -------- --=- --- --=- den Anstaltsleiter geklärt -

lich DM 100.- monatlichem 
Einkauf stark ausgebeutet 
fühlen, für diese Kassette D~l ----- --=- --=- --:. werden. - kali- -s- .,._ ---fh • - ,... 

8,50 ab. Ober das Doppelte --- ># _ .... ---~ -- _ ....., _..... - ·;;- ... 1lllll/llil- - · -- -- -- -- -- -- -- - des ungefähren Marktpreises. 
Mit uns kann man's ja machen. --- --------- -- -- -- -- -- -- - Kann man das1 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst 

r 

Mündliche Anfrage (Wegen Ablaufs der Fragestunde in der 
16. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 26. Cktober 1989 
nicht behandelt) Nr. 8 des Abgeordneten Dr. Ekkehard 
Wruck (CDU) Uber "Strafvollzug als Sicherheitsrisiko": 

Ist für den Senat die geplante Auflösung der Sicherheits
gruppe in den Strafvollzugsanst.dten ein sinnvoller Bei
trag zur Erhöhung der Sicherheit - und zwar sowohl 
innerhalb der Anstalten z. B. zum Schutz vor Drogenkon
sum und Rauschgifthandel als auch zum Schutz der 
Öffentlichkelt vor Ausbruchen - oder ein erster ein
sch.,.,·enkender Schritt auf dte weitergehende Forderung der 
AL, die Strafvollzugsanstalten gänzlich aufzulösen? 

Antwort des Senats vom 31.1 0.198Q (eingegangen beim 
Abgeordnclenh.nJ<: 8.1 1.): 

Zunachst hilben wir klarzustellen, düß lediglich im Bereich 
der justi".vollzugsanstalt TCR<'I seit 1980 eine Sicherungs-

~ruppe bestandE-n hat. in keiner anderen Berliner justtz
vollzugsai'stalt hat jemals eine ähnliche Gruppe bestam.en. 

Am 20. Oktober 1989 ist di.e Justizvollzugsanstalt Tegel 
von der Senatsverwaltunq an~ewiesen worden, die dortige 
Sicherungsgruppe aufzulösen und die zuletzt 8 ~iitglieder 
der Gruppe mit anderen Aufgaben zu betrauen. Die bis
herigen Aufgaben der Sicherungsgruppe - vor allem die 
Bekämpfung des Drogenhandels und sonstiger Straftaten in 
den Tellanstalten sowie di.e Aufrechterhaltung der Außen
sicherheit der Anstalt - werden künftig in den jeweiligen 
Bereichen von allen ~litarbeitern der Anstalt wahrgenom
men werden. Dies wird nicht zu einer Verminderung der 
Sicherheit der Anstalt fUhren, sondern eher die Sicher
heit stärken. 

Zur Erläuterung möchten wir Sie auf die folgende . Erfah
rung aufmerksam machen, die jene Entscheidung recht
fertigt: 

Die Spezialisierung bestimmter Bediensteter oder Mitarbei
tergruppen ausschließlich auf Sicherheitsbelange ist zu
meist von einem doppelt negativen Effekt gekennzeichnet. 
Die mit Sicherheitsfragen Betrauten befinden sich in aller 
Regel in der Gefahr, daß ihre Maßstäbe sich verschieben 
und die Sicherheit zum Selbstzweck wird. Die übrigen 
Bediensteten neigen bei der Existenz einer solchen Spe
zialisierung dazu. sich für die Sicherheitsbelange Uber
haupt nicht mehr verantwortlich zu rt.ihlen. Diesen Trend 
galt es umzukehren. 

\'l'enn wir auch mit Befriedigung feststellen können, daß 
seit Beginn der Amtszeit des jetzigen Senats keine nen
nenswerten Auseinandersetzungen mehr um den Arbeitsstil 
der Sicherungsgruppe zu verzeichnen waren, so sind uns 
doch aus der davorliegenden Zeit Vorfälle bekannt , die 
zu einer Belastung des Verh!Htnisses zwischen den Be
diensteten der Teilanstalten und der Sicherungsgruppe 
sowie den Inhaftierten gefUhrt haben. 

Diese Erfahrungen und Oberlegungen waren ausschlagge
':>end für die Auflösung der Sicherungsgruppe und nicht 
etwa die in Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Dr. \'/ruck, 
enthaltenen Vennutungen. Es ist abwegig zu glauben, dte 
Auflösung der Sicherungsgruppe und die damit verbundene 
Verlagerung ihrer Aufgaben auf andere Bedienstete sei 
"ein erster einschwenkender Schritt auf die weitergehende 
Forderung der AL, die Strafanstalten gänzlich aufzulösen". 
Die Maßnahme ist lediglich ein Schritt innerhalb einer 
Vollzugspolitik, die es sich zum Ziel gemacht hat, nicht 
den Sicherheitsaspekt einseitig überzubetonen. sondern 
auf das angemessene und in den meisten übrigen Bundes
Hindern geltende Nonnalmaß zunickzuführen. Nichts ist so 
erfolgversprechend für die Sicherheit der Bevöll<erun~ wie 
ein wtrklich erfolgreicher Behandlungsvollzug, der nicht 
die Sicherheit, sondern entsprechend dem Strafvollzugs
gesetz das Ziel der Resozialisierung in den Vordergrund 
stelll . 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Scnatorin rür Justiz 
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Mündliche Anfrage (Wegen Ablaufs der Fragestunde in der 
16. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 26. Oktober 1989 
nicht behandelt) Nr. 12 des Abgeordneten Albert Eckert 
(AL) Uber "Suizidvertri.nderung in den Haftanstalten": 

1. Welche Konsequenzen - auch disziplinarrechtlicher Art 
- wird der Senat daraus ziehen, daß sich in der Nacht 
vom 11. zum 12. Oktober 1989 ein drogenabhängiger U
Häftling in \loabit das Leben nahm. weil er ohne medi
zinische Betreuung gegen seinen ausdrücklichen Willen 
in einer Untersuchungshaftzelle mit deutlicher Entzugs
symptomatik allein gelassen wurde_? 

2. Wie gedenkt der Senat in Zu~unft generell mit drogen
abhängigen Untersuchungshäftlingen umzugehen, die 
wegen vorhandener oder zu erwartender Entzugser
scheinungen und Suizidgefahr grundsätzlich nicht in 
Ei.nzelhaftzellen, sondern im Vollzugskrankenhaus, zu
mindest aber in Gemeinschaftszellen aufzunehmen sind? 

Antwort des Senats vom 31.10.1989 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 3.11.) : 

Zu 1.: Der Tod des von lhnen erwähnten Untersuchungs
gefangenen in der Nacht vom 11. zum 12. Oktober 1989 
ist ein tragisches Ereignis. das vom Senat und auch von 
den Bediensteten der Moabiter Haftanstalt zutiefst be
dauert wird. Welche ~fotive den Gefangenen letztlich dazu 
bewogen haben, seinem Leben von sich aus ein Ende zu 
setzen, ist nicht bekannt, weil der Gefangene keinen Ab
schiedsbrief oder eine sonstige Notiz hinterlassen hat. 
Darum vennag der Senat die in Ihrer Frage, Herr Ab
geordneter Eckert, enthaltene Behauptung zumindest der
zeit nicht zu bestätigen, daß der Gefangene sich deshalb 
das Leben genommen habe, weil er ohne medizinische 
Betreuung gegen seinen ausdrücklichen Willen in einem 
normalen Haftraum mit einer Entzugssymptomatik allein 
gelassen worden sei. Den zeitlichen Ablauf der Ereignisse 
vor dem Suizid haben wir Ihnen, Herr Abgeordneter 
Eckert, am 19. Oktober 1989 im Rechtsausschuß im ein
zelnen dargelegt. Wir nehmen an, daß wir diese Ausfüh
rungen hier nicht zu wiederholen brauchen. Neue Erkennt
nisse haben die zwischenzeitlich fortgeführten Verwal
tungsermittlungen noch nicht erbracht. 

Fest steht jedoch nach den derzeitigen Erkenntnissen, daß 
die Angaben des Gefangenen über seinen Gesundheitszu
stand nach vorangegangener Einnahme von Heroin zwar im 
richterlichen Protokoll festgehalten, der Vollzugsanstalt 
und insbesondere dem Vollzugskrankenhaus nicht über
mit telt worden sind. Gleichwohl ist der Gefangene nach 
seiner richterlichen Vernehmung am 10. Oktober 1989 
gegen 22.30 Uhr auf richterliche Anordnung mit Hinweis 
auf "akute Kreislaufbeschwerden" dem diensthabenden 
Arzt im Vollzugskrankenhaus Moabit vorgeführt worden. 
Dieser hat eine ausführliche Untersuchung durchgeruhrt 
und aus medizinischen Gründen eine stationäre Aufnahme 
im Vollzugskrankenhaus nicht filr angezeigt gehalten. 

\varum der Gefangene nach dieser ärztlichen Vorstellung in 
den Polizeigewahrsam zurückgebracht worden ist, um am 
nächsten Morgen sodann in die JVA Moabit zur Aufnahme 
überstellt zu werden, ist bislang nicht geklärt. Zwar ist 
mit dem Gefangenen am Morgen des 11 . Oktober 1989 nach 
seiner Einlieferunrs in die JVA Moabn die übliche Auf
nahmeverhandlung durchgeführt worden, bei der er unter
schriftlich bestätigt hat, er fOhle sich nicht krank. Das 
für diesen Tag ebenfalls vorgeschriebene Zugangsge
spräch mit dem zuständigen Gruppenleiter hat jedoch nicht 
stattgefunden, ein Umstand, der in der Tat außerordent
lich bedauerlich und befremdlich erscheint. \'lorauf diese 
Unterlassun~ zurückzuführen ist, kann bislang nicht ab
schließend beantwortet werden. 
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\vie bei allen Todesfällen in Haftanstalten üblich, ist 
sofort die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ein
geschaltet '"orden. Aufgrund dessen ist ein Ennittlungs
verfahren bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
Berlin anhängig, bei dem d1e Umstände des Todes des 
Gefangenen unter strafrechtlichen Gesichtspunkten gepn.ift 
werden. Im Hinblick auf diese laufenden Ern:ittlungen ver
mag der Senat derzeit Konsequenzen disziplinarrechtlicher 
Art noch nicht zu ziehen. 

Die JVA Moabit ist sowohl in Dienstbesprechungen durch 
Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Justiz als auch 
schriftlich erneut darauf hingewiesen worden, daß nach 
der spätestens seit Frühjahr 1989 geltenden Verfügung 
unverzUglich nach Aufnahme des Gefangenen in die An
stalt Zugangsgespräche durch den zuständigen Gruppen
leiter zu führen sind. 

Zu 2.: Die in ihrer frage zum Ausdruck kommende Auf
fassung, daß drogenabhängige Untersuchungsgefangene 
entweder infolge von Entzugserscheinungen oder wegen 
bestehender Suizidgefahr grundsätzlich im Vollzugskran
kenhaus unterzubringen seien, teilen wir in dieser Form 
nicht. Die Entscheidung über die Aufnahme eines Patienten 
in ein Krankenhaus ist eine ärztliche Entscheidung, die 
mter medizinischen Gesichtspunkten zu treffen ist. Diese 

medizinische Entscheidung hat der jeweilige Arzt in 
eigener Verantwortung zu treffen. Er wird sie im Einzel
fall von der Art und Schwere der Symptome von Entzugs
erscheinungen sowie von der Art und der Dosis der von 
ihm selbst angegebenen Drogeneinnahme abhängig machen. 
Bei Patienten, bei denen reiner Opiatkonsum festgestellt 
wird, die also ausschließlich heroinabhängig sind, sind 
nach aller Erfahrung die Entzugserscheinungen medizinisch 
ungefährlich und stets objektiv folgenlos, wenn auch sub
jektiv belastend und beschwerlich. Eine stationäre 
Aufnahme wird deshalb von Ärzten auch außerhalb des 
Vollzuges in diesen Fällen durchweg nicht für erforderlich 
gehalten. 

Anders ist es in den Fällen, in denen aufgrund auf
tretender Entzugssymptomatik oder anderer Umstände eine 
Suizidgefahr erkennbar wird. Derartige Hinweise lagen im 
übrigen im vorliegenden Fall in keiner Weise vor. Ferner 
ist eine stationäre Aufnahme immer dann angezeigt, wenn 
Hinweise auf andere Fonnen des Drogenmißbrauchs, ins
besondere mit Barbituraten oder ähnlichen Arzneimitteln 
allein oder neben Heroin vorliegen. Nach Auffassung des 
Senats liegt das Problem insgesamt nicht so sehr in der 
häufig nicht erfolgten Unterbringung im Vollzugskranken-. 
haus, als vielmehr in der für neuaufgenommene Gefangene 
belastenden Aufnahmesituation, die die Suizidanfälligkeil 
nach bisherigen Erfahrungen deutlich erhöht. Der Senat 
hat deshalb von Anfang an sein besonderes Augenmerk auf 
die Verbesserung des Aufnahmeverfahrens in der ]VA 
Moabit gelegt. Zwei bereits im Juni 1989 eingesetzte 
Arbeitsgruppen von Mitarbeitern der JV 1\ Moabit haben 
eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Situa
tion ausgearbeitet, deren Umsetzung eingeleitet ist. Dazu 
gehören die Schaffung von Gemeinschaftshafträumen im 
Aufnahmebereich, die bereits eingerichtet wurden. Ferner 
hat der Senat mehrere neue Stellen für Gruppenleiter für 
den Haushalt 1990 angemeldet. um die Beratungsgespräche 
in der Aufnahmesituation deutlich intensivieren zu können. 
Außerdem ist beabsichtigt, besonders engagierte und be
fähigte Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes zu
künftig der Aufnahmestation in der Teilanstalt 1 der 
Moabiter Anstalt fest zuzuordnen. Auch weiterhin wird der 
Senat alle Anstrengungen unternehmen, um das Suizid
Risiko deutlich zu vermindern. 

Prof. Dr. ]utta Limbach 
Senatorin für Justiz 



fiAFTftECHT 
StPO § 119 Abs. 3 u. 4 (Telefonate von V-Gefangenen) 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen einem Unter
suchungsgefangenen die Führung von Telefonaten - hier: 
Ferngesprächen - aus der Vollzugsanstalt gestattet werden 
kann. 

OLG Düsseldorf, Beschluß vom 19.1.1989 - 4 \Ys 13/89 -

Aus den Gründen: 

Der Angekl. hat beantragt. ihm das Führen von Telefon
gesprächen aus der ]VA mit einem Herrn K in Salzburg, 
der Zentralsparkasse \\Iien sowie seinem in \t/ien wohnenden 
Bekannten A K zu gestatten. Im einzelnen trägt er hierzu 
vor: 

Herr K sei Bürge für einen ihm von einer Salzburger Bank 
gewährten Kredit und müsse infolge seiner Inhaftierung 
derzeit die monatlichen Darlehensraten zahlen, so daß ein 
persönliches Gespräch bezüglich der weiteren Darlehens
abwicklung mit ihm dringend erforderlich sei; ein Telefonat 
mit der Zentralsparkasse \'Iien - seiner Hausbank - sei 
notwendig, weil Oberweisungen von seinem Konto getätigt 
werden mUßten. die angesichts mit der Sparkasse verein
barter Losungswörter ohne seine persönliche Intervention 
nicht ausgeführt würden; mit A K müsse er wegen der 
Versicherung und des Verkaufs seines PKW telefonieren, 
der in einer Garage Ks auf dessen GrundstUck in Spanien 
abgestellt sei. Durch die angefochtene Verfügung hat der 
Vors. die Erteilung der beantragten Telefonerlaubnis mit 
der Begründung abgelehnt, die zu besprechenden Angele
genheiten könnten auch schriftlich erledigt werden. 

Die gemäß § 304 Abs. 1 StPO zulässige Beschwerde des 
Angekl. hat nur zum Teil Erfo1g. 

:-Jach § 119 Abs. 3 u. L StPO dürfen einem U--Cefangenen 
nur solche Beschränkungen auferlegt bzw. auf seine 
Kosten mögliche Bequemlichkeiten versagt werden, die dem 
Zweck der Untersuchungshaft oder der Ordnung der Voll
zugsanstalt zuwiderlaufen. 

Telefonate - vor allem Ferngespräche - mit Per sonen 
außerhalb der JV A stellen wegen des damit verbundenen 
organisatorischen Aufwandes, insbes. der er forderlichen 
GesprächsUberwachung, einen erheblichen Eingriff in den 
üblichen, auf die personelle sowie räumliche Ausstattung 
der Anstalt zugeschnittenen Ablauf des Vollzugsdienstes 
dar und lassen sich daher in der Regel mit der Or-dnung 
der Anstalt nicht v"ereinbaren. Sie können daher nur im 
Einzelfall gestattet werden, wenn ein besonders berech
tigtes Interesse des U--Cefangenen besteht (vgl. dazu u. a . 
OLG Frankfurt StV 1982, /.76 und 1986, 398; Wendisch- LR, 
2L. A., § 119 Rdnr. 68 und l04) . 

Bei Anwendung dieser Grundsätze ist dem Angekl. das 
erbetene Telefongespräc h mit dem als BUrgen aus seinen 
Darlehensverbindlichkeiten in Anspruch genommenen Herrn 
K in Salzbl.lrg auf seine Kosten zu gestatten. 

Es handelt sich hierbei um die - mit möglicherweise weit
reichenden finanziellen Konsequenzen verbundene - Wahr
nehmung wichtiger geschäftlicher Interessen, die nur im 
Wege einer persönlichen Verhandlung und nicht durch den 
Austausch von Briefen - deren Beförderung angesichts der 
Haftsituation zudem noch längere Zeit dauert als sonst 
üblich - in erfolgversprechender \veise möglich erscheint. 
Es leuchtet ein, daß die im Zusammenhang mit der Dar
lehensabwicklung zu klärenden Fragen sinnvoll nur in 
unmittelbarer Rede und Gegenrede der Beteiligten abge
handelt werden können. 

Hinsichtlich der weiteren Telefongespräche hat der Angekl. 
dagegen nicht hinreichend dargetan, daß sich die betref
fenden Angelegenheiten nicht auch auf schriftlichem Wege 
erledigen lassen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine Bank Überweisun
gen von einem mit Losungswörtern gesicherten Konto auf 
einen schriftlichen. vom Kontoinhaber unterzeichneten 
Auftrag - u. U. mit beigefugter Haftbescheinigung - nicht 
ausführen. auf ein bloßes Telefongespräch mit einem fUr 
sie nicht ohne weiteres zu identüizierenden Anrufer hin 
dagegen tätig werden sollte. 

Ebensowenig ist erkennbar, aus welchem Grund der Angekl. 
Herrn K Anweisungen betreffend die Versicherung und den 
Verkauf seines PKW nicht auch brieflich erteilen kann. 
Hinzu kommt, daß insoweit eine besonders sorgfältige 
Gesprächsüberwachung erforderlich \ll'äre. Es erscheint 
nämlich verdächtig, daß der Angekl. zunächst anstelle von 
K eine nicht existierende Person als seinen Bekannten in 
Spanien und als Auftraggeber des in den Niederlanden 
von ihm angeblich auszuführenden Reparaturauftrages 
benannt hat, und zwar nach seinen Angaben, weil er K 
nicht habe "in die Sache hineinziehen wollen" . 

Mitgeteilt von RiOLG Eberhard Polenz, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 6, Seite 
254, Juni 1989 

§ 70 Abs. 1 StVollzG ( Basteimaterialien als Gegenstände 
der Freizeitbeschäftigung) 

1. Zu den Gegenständen der Freizeitbeschäfigung gehört 
a uch das Baste1material für eine von der Justizvoll
zugsanstalt genehmigte Beschäftigung. 

2. Die Frage des Bezugs des Bastelmaterials ist im 
StVollzG nicht geregelt. Eine Verwaltungsvorschrift, 
wonach Rastelmaterial für Gefangene in einer Anstalt 
der höchsten Sicherheitsstufe nur durch die Vollzugs
behörde bestellt werden darf, ist rechtmäßig. 

OLG NUrnberg, Beschluß vom 28.6. 1988 - Ws 689/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für St rafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang , Heft 2, Seite 122, April 1989 

StGB § Si Abs. 2 Nr . 1 (Erstverl>Ußerregelu;ngl 

Vorverbüßung von Ersatzfreiheitsstrafe hindert nicht die 
Anwendung der Et'StverbUßerregelung. 

OLG Zweibrücken, Beschluß vom 16.6.1987 - 1 \Vs 268/87 

Mitgetetlt vom 1. Strafsenat des OLG Zweibrücken. 

Entnommen aus Strafverteidiger. 9 . Jahrgang, Heft 1, 
SeiLe 23. Januar 1989 
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BtMG § 29 Abs. l (Handeltteiben mit Btm) 

Die Weitergabe von Betäubungsmitteln zum Einkaufspreis 
ohne Gevi.nn oder anderen persönlichen Vorteil stellt kein 
unerlaubtes Handeltreiben mit Btrn dar, da es an der 
Eigennützigkeit fehlt. 

OCiH, Beschluß vom 23.11 .1988 - 3 StR 503/88 (LG 
~lönchengladbach l 

Aus den Gründen: 

Nach st. Rspr. des B:;H fällt unter den Begriff des Handel
treibens jede eigennützige auf Umsatz gerichte te Tätig
keit . selbst wenn es sich nur um eine gelegentliche, ein
malige oder auch nur vermittelnde Tätigkeit handelt (OCiHSt 
25. 290. 291 ; 28, 308, 309: 29, 239, 240; 31, lLS, 11.7/ 
148; OCiHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 1-1., 7). 
Eigennützig ist ein solches Vorgehen nur. wenn das Han
deln des Täters vom Streben nach Gewinn geleitet .... -rrd. 
oder wenn er sich irgendeinen anderen persönlichen Vor
teil davon verspricht (B:;HSt 28, 308. 309: B:;HR BtMG § 
29 Abs. 1 Nr. 1 Handeltreiben 2: § 29 Abs. L Handel
treiben 1). Die Urteilsgründe belegen ein solch eigen
nütziges Vorgehen des Angekl. nicht. Beim erst~n Vorfall 
hat er das Rauschgift seinem frUheren Mitangekl. ohne 
Gegenleistung überlassen, beim zweiten liegt zwar eine 
Entgeltlichkeit vor, es b leibt aber die Möglichkeit offen, 
daß er das Heroin nur zum Einkaufspreis ohne Gewinn 
weitergegeben; und daß er auch sonst keinen persönlichen 
Vortell erwartet hat. Dies stünde einem eigennützigen 
Handeln entgegen lvgl. B:;H, Urt. v . 17.3.1981 - 5 StR 56/ 
81 I= 1981 , 238P . ln Betracht käme eine Bestrafung des 
Angekl. wegen unerlaubter Veräußerung und wegen uner
laubter Abgabe von Btm gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG. 

Der Verkauf von Btm zum Selbstkostenpreis stellt sich als 
Veräußerung dar, da die Abgabe auf Grund einer rechts
geschä ftlichen Übertragung erfolgt (vgl. dazu Pelchen in 
Erbs/Kohlhaas, Strafrecht liche Nebengeset ze, § 29 Bt MG 
Anm. 2 e ; Endriß/Malek, Be t äubungsmittelstrafrecht Rdnr. 
206. 207; widersprüchlich Körner, BtMG 2. A. § 29 BtMG 
Rdnr. 335 einerse its, Rdnr. 31.5 andererseits) . Erforderlich 
ist dazu neben der Vereinbarung eines Entgelts die 
tatsächliche Übergabe des Besi.t zes am Rauschgifr. nicht 
aber die Aushändigung des vereinbarten Kaufpreises (vgl. 
a:;H, Urt . v . tß.6.197L - 1 StR 119n4l. 

Soweit der Angekl. Heroin seinem Mitangekl. unentgeltlich 
gegeben hat, ist dies als Abgabe i. S. v. § 29 Abs. 1 Nr. 
1 BtMG einzuordnen, denn er hat, ohne die Voraussetzungen 
einer Veräußerung zu erfüllen, Btm durch Gewahrsamsüber
tragung einem anderen t a tsächlich Uberlassen, so daß 
dieser sie nach Belieben verbrauchen oder weitergeben 
konnte (vgl. B:iHSt l , 130; ~H StV 1981, 127; MDR 1982, 
152: vgl. auch Endrißß;lalek a . a . 0. Rdnr. 211 m. w. N. ). 

E:nnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 5, Seite 
201, }.Iai 1989 

StPO § 112 Abs. 2 Nr. 1 CHaftgrund der Flucht bei Rück
kehr eines Ausländers in sein Heimatland) 

Ein Ausländer ist nicht flüchtig i . S. d. § 112 Abs. 2 Nr. 
1 StPO, wenn er sich in sein Heimatland zurückbegibt, 
ohne daß dies mit seiner Strafta t in Zusammenhang st eht . 
Dies ist beispielsweise der Fall, we nn der Beschuldigte 
seiner ausländerrechtliehen Verpflichtung e ntspricht, sic h 
nicht weiterhin ohne die erforderliche Aufe nthaltserlaub
nis im Geltungsbereich des Ausländergese tzes aufzuhalten. 
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LG Berlin , Beschluß vom 13 .3 .1989 - (528) 2 Ald js 11.69/ 
87 Ls Ns ( 1/88) 

Aus de n Gründen: 

Die StA legt dem Angekl. mit ihrer Anklageschrift v . 
26.10.1987 zur Last, als Ausländer in den Geltungsbereich 
des Ausl(; eingereist zu sein. ohne die erforderliche 
AufenthaLtserlaubnis zu besitzen, und sich damit zugleich 
- und zwar im Zeitraum vom 9 .11.1985 bis zum 12.10.1987 
- im Geltungsbereich des AuslG unerlaubt aufgehalten zu 
haben, Vergehen, strafbar gemäß § L7 Abs. l Nr. l und 2, 
2 AuslG, 52 StGB. Das SchöG hat den geständigen Angekl. 
wegen dieses Vorwurfs in der Hauptverhandlung vom 
10. 11.1987 zu einer Bewährungsstrafe von L M. verurteilt 
und zugleich den gegen den Angekl. am 4.11.1987 
erlassenen Haftbefehl aufgehoben. Die StA hat gegen das 
Urteil Berufung eingelegt, die sie anschließend auf den 
Rechtsfolgenanspruch beschränkt hat; sie erstrebt die 
Verurteilung des Angekl. zu einer höheren Freiheitsstrafe, 
die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Der 
Angekl. hat sich gegen die Verurteilung mit einem - m
zwischen als Berufung zu behandelnden - "Rechtsmittel" 
gewandt, das er bislang nicht näher ausge führt hat . 

Mit Beschl. v . 2.8.1988 hat die Kammer das Verfahren auf 
Antrag der StA gemäß § 205 Satz 1 StPO vorläufig ein
gestellt, da die DurchfUhrung einer Berufungshauptver
handlung für längere Zeit der Abwesenheit des Angekl. 
entgegensteht. 

Die StA beantragt nunmehr gegen den Angekl. erneut 
einen Haftbefehl zu erlassen, da dieser flüchtig sei bzw. 
Fluchtgefahr bestehe. § 112 Abs. 2 ~r. 1 und 2 StPO: 

Dieser Antrag war abzulehnen. 

11. l) Zwar ist der Angekl. derzeit für die Kammer nicht 
erreichbar. So hat sein Verteidiger vorgetragen, der 
Angekl. habe ihm gegenUber angegeben, er sei am 20.11 . 
1987 über die DDR in die TUrkei zurückgekehrt. ( ... ) 

2) Dennoch kann ein Haftbefehl gegen den Angekl. nicht 
ergehen. Ein Ausländer ist nicht flüchtig i. S. d . § 112 
Abs. 2 Nr. 1 StPO, wenn er sich in sein Heimatland zu
rückbegibt, ohne daß dies mit einer Straftat in Zusammen
hang steht (vgl. Kleinknecht/Mever, StPO. 38. A., § 112 
Rdnr. 13 m. w. N. ). So liegt es hier. 

Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt dafür, daß der 
Angekl. etwa nicht in die Türkei zurückgekehrt sei. 
\oJiederum hierdurch hat er seiner ausländerrechtliehen 
Verpflichtung entsprochen, sich nicht weiterhin ohne die 
erforderliche - nach wie vor nicht erteilte - Aufenthalts
erlaubnis im Geltungsbereich des Ausländergesetzes aufzu
halten. 

Der Beschl. des OLG StuttgarL v. 26.5.1983 (Die Justiz 
1983, 311), auf den die StA sich beruft . bietet der 
Kammer keine Veranlassung zu einer abweichenden Beurtei
lung der Rechtslage; denn diese Entscheidung befaßt sich 
nicht mit der für das vorliegende Verfahren maßgeblichen 
Fallgestaltung, daß sich der Ausländer ohne Aufenthalts
erlaubnis und damit in strafbarer Weise im Geltungsbereich 
des Ausländergesetzes aufgehalten hat. Außerdem ist der 
von dem OLG Stuttgart entschiedene Fall durch verschie
dene Besonderheiten gekennzeichnet, die der von der 
Kammer zu beurteilende Sachverhalt nicht aufweist. So 
war der dortige Angeklagte trotz jeweils ordnungsgemäßer 
Ladung m zwei Hauptverhandlungsterminen ferngeblieben 
und hatte desweiteren dem Vors. des mit der Sache 
befußten Gerichts telefonisch mitgeteilt, er "''erde sich 
jedenfalls vorläufig dem Verfahren nicht stellen. 

Unter dem Gesichtspunkt der Fluchtgefahr ( § 112 Abs. 2 
Nr. 2 StPO} gilt nichts anderes. 

~1ilgeleilt von RA Johannes Eisenberg, Berlin 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 6, Seite 
253. Juni 1989 



BtMG § 36 (Anrechnungsfähigkeit des Aulenthalts in einer 
Therapieeintich tun~ J 

1. Die staatliche Anerke nnung einer Therapieeinrichtung 
ist nicht allein ausreichend rür die Anrechnungsfähig
keit des Aufenthalts in ihr nach § 36 Abs. 1 S. l BtMG. 

2. Vor einer Entscheidung über die Anrechnungsfähigkeit 
ist nach § 36 Abs. 5 S. 2 BtMG auch die Therapieein
richtung zu hören. 

3. Anrechnungsfähig sind Aufeothaltszei ten in einer Thera
pieeinrichtung nur dann, wenn die Patienten dort in 
der freien Gestaltung ihrer LebensfUhrung erheblichen 
Beschränkungen unterworfen sind, daß die Beschränkun
gen Zwangscharakter haben oder dem Freiheitsentzug in 
einer geschlossenen llaft aostalt oder Pflegeanstalt ent
sprechen. Ausreichend sind Beschränkungen in stationä
ren Therapieprogranmen wie Ausgangsverbote, Brief
zensur, Postsperre, Telefonverbot, Besuchsverbot, 
Medikamentenverbot, Urinkontrollen, Sozialtraining und 
Arbeitspflicht. Nicht erforderlich ist, daß die Patienten 
allen diesen genannten Einschränkungen unterliegen. 

t.. Wenn einzelne Beschränkungen im Verlauf der Therapie 
entfallen oder gemildert werden, liegt dies jedem denk
baren Therapiekonzept auf diesem Gebiet geradezu zu
grunde ("Sozialtraini.ng") und ist nicht zu beanstanden. 

LG Berlin. Beschluß vom 30.1.1989 - 522 Qs 80/88 

Aus den Gründen: 

Das SchöG hat die Verurteilte am 27.1.1988 wegen 
gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls m fünf 
Fällen, davon in einem Fall wegen Versuchs, zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von 14 M. verurteilt. Mit dem inso
weit nicht angefochtenen Beschl. v . 1.12.1988 stimmte das 
AG der Zurückstellung der Strafvollstreckung aus diesem 
Un.. gern. § 35 Abs. 1 BtMG zu. Zugleich erklärte es auf 
entsprechenden Antrag der StA, den Aufenthalt der Ver
urteilten in der therapeutischen \'lohngemeinschaft für 
Frauen Violetta Clean (seit dem 18.10.1988) als nicht 
anrechnungsfähig i. S. d. § 36 Abs. I BtMG und führte 
zur Begründung aus, die freie Gestaltung der Lebens
führung der Verurteilten unterliege nicht erheblichen 
Beschränkungen. \ltie dies die zuletzt genannte Vorschrift 
voraussetze. Die dagegen gerichtete, gemäß § 36 Abs. 5 
S. 3 BtMG zulässige. sofortige Beschwerde der Verurt. hat 
Erfolg. 

Das AG hat zu Unrecht angenommen, die aus § 36 Abs. 1 
S. 1 BtMG zu entnehmenden Voraussetzungen ltir die 
Anrechnungsfähigkeit des Aufenthaltes der Verurteilten 
in der therapeutischen Wohngemeinschaft lägen nicht vor. 

"Violetta Clean" ist, wie sich aus der Bekanntmachung des 
Senators für" Jugend und Familie v. 23.9.1988 (Amtsbl. für 
Berlin Teil 1 v. 7.10.1988, S. 157 f. ergibt. eine staat
lich anerkannte Therapieeinrichtung zur Behandlung 
Drogenabhängiger. Die staatliche Anet:kennung einer 
Therapieeinrichtung i.st zwar - entgegen der Auffassung 
des Verteidigers der Verurt. - nicht allein ausreichend für 
die Anrechnungsfähigkelt des Aufenthaltes in ihr nach § 
36 Abs. l S. 1 BtMG. Mit dem AG ist, schon aufqrund des 
Wortlautes des § 36 Abs. 1 S. 1 BtMG, davon auszugehen. 
daß nur Behandlungen in solchen staa thch anerkannten 
Emrtchtungen anrechenbar sind, in denen die Patienten in 
der freien Gestaltung ihrer Lebensführung erheblichen 
Beschränkungen unten'lorfen sind (so auch - statt aller -
etwa: Körner, BtMG, 2. A., Rdnr. 5 zu § 36 BtMGL Solche 
liegen vor, wenn in stationären - nichl ambulanten -
Therapieprogrammen Beschränkungen wie Ausgangsverbote. 
Briefzensur, Postsperre, TelefonverLot, Besuchsverbot, 
~!edikamentenverbot . Urinkontrolle, So?.ialtraining und 
Arbenspfltcht o . ä . bestehen, denen sich die Patienten 
(fretwillig) unterwerfen (vgl. Körner, ebenda) . Allerdings 
müssen nicht sämtliche genannten Beschränkungen gleich
zeitig nebeneinander bestehen (vgl. Eberth/Müller, Betäu-
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bungsmittelrecht, Rd.nr. 11 zu § 36 BL\IG) . Ntcht erforder
lich ist, daß die Beschränkungen Zwangscharakter haben 
oder dem Freiheitsentzug m einer geschlossenen Haft
oder Pflegeanstalt entsprechen (vgl. Körner, ebenda: 
Hügel/Junge, Deutsches Betäubungsmittelrecht, 6. A. , Anm. 
1. 3. zu § 36 Bt.MGl , denn sie haben keinen Strof- oder 
Sicherungscharakter, sondern ergeben sich aus dem thera
peutischen Zweck der Einnchtung (vgl. Eberrh.r.-.1Llller, 
ebenda) . Legt man diese Maßstäbe, die in der Lit. ersicht
lich weithin Zustirrunung gefunden haben, und die sich 
auch die Kammer zu eigen macht, an die Beschränkungen 
an, denen die Verurteilte in der Therapieeinrichtung 
"Violetta Clean" unterliegt, so ergibt sich, daß auch sie 
erheblichen Einschränkungen in der- freien Gestaltung ihrer 
Lebensführung unterworfen ist. Es handelt sich nach 
Angaben der von der Kammer - erstmals - gemäß § 36 
Abs. 5 S. 2 BtMG gehörten Einrichtung, die mit denen der 
Verurteilten übereinstimmen, um eine stationäre Therapie. 
Den Patienten werden Urinkontrollen abverlangt; Drogen
konsum führt zur Entlassung. jegliche Außenkontakte 
müssen besprochen werden und unterliegen gemeinsamer 
Entscheidung. Die selbständige. unbegleitete Erledigung 
von Gängen, Besorgungen etc. tst erst nach 1ängerem 
Aufenthalt zulässig. Es besteht absolutes Kontaktverbot 
zu Drogenabhangigen. Die Teilnahme an den Gruppen
sitzungen und -programmen ist obligatorisch. Es besteht 
Arbeitspflicht usw. 

Damit obliegen den Patienten von "Violetta Clean'' eine 
Vielzahl. wenn auch nicht alle, der denkbaren - oben ge
nannten - Einschränkungen, die zum Teil in massiver \'ieise 
in ihre freie Lebensgestaltung eingreifen. 

Soweit die Beschrankungen nicht denen anderer (mög
licherweise "etablierter") Ther,lpieeinrtchtungen entspre
chen, kann daraus kein negativer Schluß gezogen werden. 
weil es keinen verbindlichen Katalog von Beschränkungen 
gibt, welcher sich auch mit der freien Konkurrenz ver
schiedenartiger Therapiekonzepte nicht vereinbaren ließe. 
\'lenn einzelne Beschränkungen im Verlauf der Therapie 
entfallen oder gemildert ";erden, liegt dies jedem denk
baren Ther,1piek<mzept auf diesem Gebiet geradezu zu
grunde ("Sozialtraining!") und ist nicht zu beanstdnden. 

Das vom AG insbesondere bemän~elte Fehlen einer ''Kon
taktsperre'' tm Sinne eines absoluten Abschlusses von der 
Außenwelt wird vom Bt~IG nicht verlangt und steht i..lber
dies dem - wie oben bereits da~estellt - unzulässigen 
Verlangen nuch einem Freiheitsentzug wie in emer ge
schiossenen Haftanstalt gleich. 

Mitgeteilt von RA Dr. \latthias Zieger. Berlin. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 6 , Seite 
258, Juni. 1989 
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StGB ~ 57 Abs. 2 Nr . 1 (Erstverbüßerregelung) 

Zur Ermittlung der Strafobergrenze von 2 Jahren ist bei 
mehreren nacheinander zu vollstreckenden Freiheitsstrafen 
jede Strafe für sich zu betrachten; eine Zusammenrech
nung ist ausgeschlossen (gegen OLG Karlsruhe Justiz 1987, 
319). 

OLG Zweibri.icken, Beschluß vom 2~ .2.1988 - 1 Ws 63- 64/88 

Aus den Gründen: 
Der Verurt. befand sich seit dem 26.8.1985 in Haft. Er 
hatte zunächst eine Jugendstrafe von 2 ]. aus dem Urteil 
des Jug-SchöG v. 11.1.198~ zu verbüßen . Daran sollten 
sich Freiheitsstrafen von 1 J. und 8 M. aus dem Urt. des 
SchöG G. v. 13.9.1985 und von 1 J. aus dem Urteil des 
AG A v . 19.3.1985 anschließen ; die zuletzt genannte 
Freiheitsstrafe ist das Urt. des AG K. v. 24 .9.1987, durch 
das eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 J. und L. M. gebildet 
worden ist, einbezogen worden. Am 7.5.1986 ist der Bf. 
von einem Urlaub nicht zurückgekehrt. Vielmehr hat er 
sich nach Spanien abgesetzt. Dort wurde er in Ausliefe
rungshart genommen und am 17.7.1987 an die Bundesrep. 
ausgeliefert. lnfolge der Anrechnung der spanischen 
Auslieferungshaft im Verhältnis 1 zu 2 galten die Jugend
strafe und ein Teil der Gesamtfreiheitsstrafe von lJ . und 
8 M. als verbüßt. Am 24.1.1988 war jeweils die Hälfte der 
beiden Gesamtfreiheitsstrafen von 1 J . und 8 M. und von 
1 J. und 4 M. vollstreckt. Vor dem 26.8.1985 hatte der 
Verurteilte noch keine Freiheitsstrafe verbüßt . Sämtliche 
den Verurteilunge n .zugrundeliegenden Straftaten hatte er 
vor diesem Zeitpunkt begangen. Durch Beschl. v . 18.1.1988 
hat die StVK Z. jeweils die zweite Hälfte der beiden 
Gesamtfreiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt . Dagegen 
haben sowohl die StA A. als auch die StA K. sofortige 
Beschwerde eingelegt. ( ... ) Die StA K. bezieht sich auf 
den Beschl. des OLG Karlsruhe v. 14.11.1986 - 1 Ws 218/ 
86 - (=Die Justiz 1987, 319), wonach bei der Berechnung 
der Strafobergrenze von 2 Jahren mehrere nacheinander 
zu vollstr eckende Freiheitsstrafen zusammenzurechnen 
seien. 

Die Beschwerden haben keinen Er folg. 

1. Entgegen der Auffassung des OLG Karlsruhe ist die 
Grenze von 2 Jahren Freiheitsstrafe, bei deren Überschrei
tung die Erstverbüßerregelung ausscheidet ( § 57 Abs. 2 
Nr. 1 StGB), für jede Freiheitsstrafe gesondert festzu
stellen, auch wenn gegen den Verurteilten mehrere Frei
heitsstrafen nacheinander vollstreckt werden. Diese Auf
fassung, die den bisherigen Entscheidungen des Senats zur 
Erstverbüßerregelung zugrundeliegt (vgl. StV 1986, 489 = 
OLGSt § 57 StGB Nr. 9; StV 1986, 5~0; ]R 1987, 517), 
\vi.rd, soweit ersichtlich, im Schrifttum einhellig vertreten 
(vgl. Maatz, MDR 1985, 800 und StV 1987, 71; 
Dreher!fröndle, StGB, 43. A. § 57 Rdnr. 9 c; SK Horn, 
StGB § 57 Rdnr. 16), soweit dazu überhaupt Stellung ge
nommen wird. Naturgemäß stellt sich die Frage nicht bei 
der Annahme, daß die Erstverbüßerregelung immer nur bei 
der ersten von mehreren nacheinander vollstreckten 
Strafen anwendbar sei.) 

Die Auffassung des OLG Karlsruhe \oliderspricht nicht dem 
im Rahmen des § 57 StGB zuletzt einmütig anerkannten 
Grundsatz der vollstreckungsrechtlichen Selbständigkeit 
mehrerer Freiheitsstrafen. Dieser Grundsatz hat mit der 
Aufnahme der "Unterbrechungslösung" in die StPO ( § 454 b 
StPO} gesetzliche Anerkennung erfahren. Vollstreckungs
rechtliche Vorschriften, nach denen mehrere Freiheits
strafen zusammengerechnet werden, existieren nicht. Auch 
bei § 56 Abs. 2 StGB ist unbestritten, daß mehrere Frei
heitsstrafen, die in demselben Urteil verhängt werden, zur 
Bewährung ausgesetzt werden können, auch wenn ihre 
Summe 2 Jahre übersteigt. Für den vergleichbaren Fall der 
Zurückstellung der Vollstreckung nach § 35 BtMG hat der 
OCJH entschieden, daß die Zweijahresfrist sich auf jede 
einzelne Freiheitsstrafe bezieht (NStZ 1985, 126 1~ StV 
1985, 3781) . 

36 'der lichtblick ' 

Die Entscheidung des OLG Karlsruhe (a . a . 0 .) kann auch 
in der Begründung nicht überzeugen. Das Argument, ohne 
Zusammenrechnung werde der Täter, gegen den eine 
Gesamtstrafe nicht verhängt worden sei, unangemessen be
vorzugt, schlägt bei § 57 Abs. 2 Nr. 1 StGB ebensowenig 
durch wie bei § 56 StGB ( vgl. EGH a. a . 0 . ). Ob eine 
Gesamtstrafe zu bilden ist oder nicht, hängt auch nicht 
"von Zufälligkeiten" ab, sondern von klaren gesetzlichen 
Regelungen; liegen die Voraussetzungen für die Gesamt
strafe vor, so ist sie auch noch nachträglich im Beschluß
verfahren ( § ~60 StGB} zu bilden. Mit der Obergrenze von 
2 Jahren wollte der Gesetzgeber die schwere Kriminalität 
vom Erstverbüßerprivileg ausschließen. Das spricht keines
wegs für eine Zusammenrechnung. Denn der Umstand, daß 
gegen denselben Verurteilten mehrere Strafen unter 2 
Jahren verhängt worden sind, deren Summe 2 Jahre über
steigt, besagt keineswegs, daß der Verurteilte damit dem 
Bereich der Schwerkriminellen zuzurechnen ist. Das \vi.rd 
in Fällen deutlich, in denen, aus welchen Gründen auch 
immer, nur eine der mehreren Freiheitsstrafen zu voll
strecken ist. Daß in solchen Fällen schlechterdings nicht 
zusammengerechnet werden kann, liegt auf der Hand und 
bedarf keiner weiteren Begründung. Unzuträglichkeiten, 
die durch Vergleiche mit Gesamtstrafen scheinbar 
aufgedeckt werden, sind die Folge der starren Zeitgrenze 
und der Regeln über die Gesamtstrafenbildung. Daß der 
Gesetzgeber unterschiedliche Ergebnisse, die daraus folgen, 
nicht hat in Kauf nehmen wollen, ist nicht ersichtlich. 

Die Rspr. des Senats zur Anwendbarkeit der Erstverbüßer
regelung bei der Mehrfachvollstreckung auch auf nicht an 
erster Stelle vollstrecl<te Strafen (a. a . 0 . ), die übrigens 
auch vom OLG Karlsruhe (a. a . 0. ) befürwortet \vi.rd, ist 
dadurch nicht in Frage gestellt. Es trifft nicht zu, daß 
der Senat damit den Grundsatz der vollstreckungsrecht
lichen Selbständigkeit der einzelnen Strafen aufgegeben 
hat (so aber Greger NStZ 1986, 573, Dreher!fröndle a . a . 
0. und Bietz, ]R 1987, 518} . Vielmehr geht es dabei ledig
lich um die Frage, wie die gesetzliche Formulierung "erst
mals eine Freiheitsstrafe verbüßt" auszulegen ist . Der 
Senat hat in seinen genannten Beschlüssen dargelegt und 
hält daran fest, daß nach dem gesetzlichen Grund für die 
Erstverbüßerregelung dami t nur der erstmalige Vollzug von 
Freiheitsstrafe gemeint sein kann. Das bedeutet aber nur 
die Ablehnung einer formal-vollstreckungsrechtlichen Aus
legung jener Formulierung, keineswegs indessen die Auf
gabe der sonst erforderlichen getrennten Betrachtung 
jeder selbständigen Strafe. 

Mitge teilt vom 1. Strafsenat des OLG Z\.,reibrücl<en 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 1, Seite 
23, Januar 1989 



§ 109 StVollzG, § 184 GVG, Art. 6 Abs. 3 MRK (Antrag in 
deutscher Sprache als Zulässigkeitsvoraussetzung) 

1. Ern An trag a u f gerichtliche Entscheidung, der nicht in 
deutscher Sprache abgefaßt ist, ist unzulässig. Dies 
gilt auch dann, wenn der Antragsteller Ausländer ist, 
der der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 
ist . 

2. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt , daß ein 
ordnungsgemäß vorgebrachter Sachvortrag eines Antrag
stellers bei Erlaß einer ihm ungünstigen Entscheidung 
zu berücksichtigen ist. An dieser Voraussetzung fehlt 
es, wenn die flir den Sachvortrag maßgebenden Verfah
rensvorschriften nicht eingehalten sind - der Antrag
steller etwa seinen Antrag entgegen § 184 GVG nicht 
in deutscher Sprache gestellt hat . 

3. Es besteht kein allgemeiner Anspruch des der deutschen 
Sprache nicht mächtigen Antragstellers, daß seine Ein
gaben von einem Dolmetscher in die deutsche Sprache 
übersetzt werden. Ein solcher Anspruch ergibt sich ins
besondere nicht aus Art. 6 Abs. 3 MRK (der für Ange
klagte gilt) . 

OLG Nürnberg, Beschluß vom 22.9.1988 - Ws 115, 116 und 
117/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 38. Jahrgang, Heft 3, Seite 187, Juni 1989 

StPO § 456 a Abs. 1 (Absehen von der weiteren Strafvoll
streckung) 

Stellt ein Verurteilter einen Antrag auf Absehen von der 
Strafvollstreckung, hat er ein Recht auf eine ennessens
fehlerfreie Entscheidung. 

HansOLG Bremen. Beschluß vom 2.3.1988 - VAs 2/87 

Sachverhalt: 

Der Ast ., ein jugoslawi.scher Staatsangehöriger, verbüßt 
z . Z. eine Freiheitsstrafe von 10 ] . weg en versuchten 
Mordes an seiner gesc hiedenen Ehefrau. Aufgrund einer 
rechtskräftigen Ver fügung wurde er gern. § 10 Abs. 1 Nr . 2 
AuslG aus dem Gebiet der Bundesrepublik ausge\-ri.esen. Der 
Ast. beantragte, gern. § L.56 a Abs. 1 StPO von der wei
teren Strafvollstreckung abzusehen. Gegen die ablehnenden 
Bescheide, zuletzt der GStA, stellt der Ast. einen Antrag 
gern. § 23 EGGVG. Der Antrag erwies sich als begründet . 

Aus den Gründen: 

Aus § !.56 a StPO folgt kein Anspruch auf ein Absehen 
von der Strafvollstreckung, sondern ein Recht auf eine 
ermessensfehlerfrei e Entscheidung der Volls tr eckungs
behörde. Die gerichtliche Nachprüfung der vollstreckungs
rechtlichen Entscheidung beschränkt sich daher auf die 
Prüfung, ob bei der Entscheidung derVollstreckungsbehörde. 
\-ri.e sie durch den Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft 
Gestalt angenommen hat, ein Ermessensfehler vorliegt ( § 
28 Abs. 3 EGGVG). Um die gerichtliche Nachprüfung der 
Ausübung des Ermessens zu ermöglichen, müssen die 
Gründe einer ablehnenden Entscheidung die dabei erwo
genen Ermessensgesichtspunkte (hier zu vgl. Groß in StV 
1987, 36) mitteilen (vgl. OLG Celle NStZ 1981, L.OS; Wen
disch in LR 2L.. A. 1987 § L.S6 a Rdnr. 14; Kleinknecht/ 
Meyer a . a . 0 . § L56 a Rdnr. 5) . 

Dies ist vorliegend nicht geschehen. Die ablehnende Ent
scheidung läßt keine Abwägung zwischen den Belangen des 
Ast. und den Gründen, die gegen ein Absehen von der 
weiteren Strafvollstreckung sprechen, erkennen, sondern 
stellt allein auf die Sch\~ere der Straftat ab, wonach erst 
in der Nähe des Zweidritte1-Zeitpunktes ein Absehen von 
weiterer Strafvollstreckung in Betracht komme. 

Wenn der Schuldschwere unter dem Gesichtspunkt des 
Strafzwecks der Generalprävention im Einzelfall auch eine 
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ausschlaggebende Bedeutung zukommen kann ( vgl. OLG 
Hamm NStZ 1983. 52L), so \-ri.rd hierdurch eine Darlegung 
der en~ogenen Ermessensgesichtspunkte nicht entbehrlich 
(OLG Celle a . a . 0. ). Dies gilt um so mehr, als der 
frühere Abs. 2 des § 17 StrVollstrO in der Strafvoll
streckungsordnung in der Fassung der Bekanntmachung v . 
20.8.1987 (Amtsbl. der Freien Hansestadt Bremen vom 18. 
12.1987) entfallen ist (hierzu vgl. Groß in StV 1987, 36, 
39) . 

Die Entscheidungen der StA unterlagen daher der Auf
hebung. Da dem Senat eine eigene Ermessensentscheidung 
verwehrt ist und somit keine Spruchreife vorliegt, war 
zugleich die Verpflichtung auszusprechen, den Ast. unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu 
bescheiden (§ 28 Abs. 2 EGGVG). 

Mitgeteilt von RA Wolfgang Ewer, Kiel. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgan~, Heft l, Seite 
27, Januar 1989 

------------------------
BtMG §' 29 Abs. 2 Züf. 4 (nicht geringe Menge Methaqua-
lon ) 

Die Grenze zur nicht geringen Menge Methaqualon liegt 
bei ca. 60 Gramm reinem Methaqualon. 

LG Frankfurt, Urteil v. 8.12.1987 - 2/29 KLs 90 ]s 11004/ 
86 

Aus den Gründen: 

.. . Die Grenze zur nicht geringen Menge hat die Kammer 
bei ca. 60 g reinem Methaqualon angenommen. Dabei ist 
sie davon ausgegangen, daß ein durchschnittlicher Metha
qualon- Konsument bis zu 10 Mandrax-Tabletten am Tag 
konsumiert. Bei einem durchschnittlichen Methaqualon
Gehalt von 200 mg pro Table tte sind dies ca 2 g Metha
qualen täglich. Umgerechnet auf den Monatsbedar f kon
sumier t demnach ein durchschnittlicher Abhängiger ca . 60 
g reines Methaqualon im Monat. 

Mitgeteilt von StA Dr. Harald Hans Körner, Frankfurt/M. 

Anm. d" Red: Vgl. dazu aber LG Frankfurt/M. StV 1988, 110 

Entnommen aus Strafverteidiger , 8. Jahrgang, Heft 8 , Seite 
3L.4, August 1988 

-------------------------
StGB § 57 Abs. 2 Nr. 2 (Halbstrafaussetzung) 

Besondere Umstände im Sinne von § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
können auch dann vorliegen, wenn die bewerteten Tat
sachen zwar einzeln 1lir sich nur durchschnittliche Milde
rungsgründe darstellen, durch ihr Zusammentreffen aber 
ein solches Gewicht erlangen, daß ihnen in ihrer Gesamt
heit die Bedeutung besonderer Umstände zuerkannt werden 
muß. 

OLG Düsseldorf. Beschluß vom 13.4.1988 - 3 Ws 252/88 -

Mitgeteilt von RiOLG Karl Josef Flücken. Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft l. Seite 
23, Januar 1989 
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JusHz•Beamter muB in der Zelle leben, 
weil er in Berlin keine Wohnung findet 

Am 28. September dieses Jahres 
konnte man in fast allen Berliner 
Tageszeitungen eine herzergreifende 
Geschichte lesen. Unter Überschriften 
'Nie "Vollzugsbeamte wohnen im 
Gefängnis", ''Justizbeamter muß in 
der Zelle leben, weil er in Berlin 
keine Wohnung findet" oder "lm 
Kittchen sind noch Zimmer frei" 
konnte man von jungen Vollzugs
beamten - im Gefangenenjargon auch 
"Frischlinge" genannt - lesen, die 
wegen der großen Wohnungsnot in 
Berlin in einer Gefängniszelle wohn
ten. Daß diese Situation für die 
Beamten nicht schön ist, kann man 
einerseits verstehen. Aber so haben 
sie wenigstens mal erfahren, wie die 
Menschen leben müssen, die sie zu 
"betreuen" haben. 

Leider wurde in keinem dieser 
Berichte davon gesprochen, daß viele 
Hunderte von Menschen in Berlin in
haftiert sind und zu einem nicht 
unerheblichen Teil viele Jahre in 
solchen Zellen leben müssen. Auch 
wurde nicht l;>erichtet, daß ein 
Strafgefangener, der im offenen Voll
zug und als Freigänger zugelassen 
ist, für dieselben 8,5 Quadratmeter 
schon 1987 DM 330,- auf den Tisch 
legen mußte und nicht wie diese 
Beamten nur DM 60,-. Meistens sind 
im offenen Vollzug Zellen, die zwar 
etwas größer sind, mit mehreren 
Leuten belegt, die aber alle den 
selben Preis zu zahlen haben. 

So berichtete das Volksblatt 
Berlin schon am 8.3.1987 von einem 
Freigänger aus Plötzensee, der sich 
mit einem Mithäftling eine 16 Ql!.la
dratmeter große Zelle teilte. Jeder 
von ihnen mußte dafür DM 330,
zahlen . Also für 16 m2 DM 660,-. Das 
macht umgerechnet einen Mietpreis 
von DM L.l ,25 pro Quadratmeter. Das 
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allerdings schon vor über Z\-leiein
halb Jahren. In welchem Vergleich 
steht das erst zu heute? Bestimmt 
nicht \-lie bei diesen jungen Vollzugs
beamten, die für den Quadratmeter 
nur DM 7,06 zahlen! 

Da muß man sich wirklich fragen, 
mit welchem Recht die Justizverwal
tung von einem Freigänger soviel 
Geld für einen Schlafplatz verlangt . 
Mehr ist es ja nicht, da man den 
ganzen Tag auf der Arbeit ist. 

\!Jenn das ein Vermieter in der 
freien Wirtschaft machen würde, 
müßte er sehr \-lahrscheinlich mit 
einem Verfahren wegen Mietwucher 
rechnen, einen so kleinen Raum mit 
mehreren Leuten zu belegen - für 
diesen Preis. Einem Strafgefangenen 
wird der Neubeginn in keiner \\leise 
erleichtert ganz im Gegenteil. 
Jahrelang wird er im Vollzug regel
recht ausgebeutet, kann nichts 
sparen, und wenn er dann endlich in 
den offenen Vollzug kommt und die 
Möglichkeit zum Neubeginn hätte, 
wird ihm das durch solche Praktiken 
\-liederum erschwert. 

Die freie Presse sollte sich wirk
lich in Zukunft angewöhnen, nicht 
nur einseitig über derartige Sachen 
zu schreiben, sondern gleichzeitig 
auch die andere Seite zu berück
sichtigen. Über die Situation der 
Strafgefangenen, ihre Lebensweise 
wird viel zuwenig berichtet. Darum 
sind auch große Teile der Bevölkerung 
der Meinung, daß es denen im Knast 
gut geht und die alles haben. Leider 
ist das nicht so, und es wird viel zu 
schnell vergessen, daß es auch 
Menschen sind, mit Bedürfnissen und 
Gefühlen, wie jeder ander-e draußen 
auch. 

- spe-

Michael Gehrmann und zwei 
Kollegen zahlen zwar nur 

60 Mark im Monat für ilire 
Behausungen, aber bald 

mUssen sie auch hier raus 
Von l olo Merten 

Berlln, 28. September mer 
Der 26\.ährige Michael Gehr· 

mann .,1 tzt.. aeh Ober einem 
halben Jahr hinter den Gl11ern 
einer Gefängnis·Zelle- obwohl 
er nichts verbrochen hat. 

Gehrmonn, der im Mörz noch 
Berlln kom und hier d ie Justiz· 
vollzugsschule besucht. f indet 
keine Wohnung und hot sein 
Notquartier im •• Kittchen" (Lieh· 
terfelde, Söhtstroße) aufge
schlagen. 

Gefirmann: Ich komme aus 
Braunschwelg. Die Ausbildung 
macht mlr Spaß, das Leben in 
der Zelle nicht. 

Seine Zelle.- dossind 8,5 Qua
dratmeter im zweiten Stock: 
kohle weiße Wönde, ein vergit· 
tertes Kloppfenster, eine schwe· 
re Eisentür. 

ln der Zelle stehen ein Bett. 
ein Schrank, ein Ti~ch und ein 
Stuhl. 

Abends. wenn Gehrmann die 
schwere Elsentür seiner Zelle 
hinter sich zuziehti liest er: 

Ab 22 Uhr darf eh keinen Be· 
such mehr empfangen, nicht mal 
meine Frau. Sie cfarf hier auch 
nicht übernachten. 

Gehrmanns 26jöhrige Ehefrau 
Annnegret wohnt noch in Braun· 
schwelg : 

Als sie mich zum erstenmal be· 
suchte, bekam sie einen Schock. 
Sie sagte, doß sie es in dieser 
Zel le nlcht einen Tog lang ous· 
holten könnte. 

lnageaamt leben drei Beamte 
ln der atlllgelegten Vollzugaan· 
atalt. Gemelnaam benutzen ale 
die KOche Im ersten Stock und 
die Duachräume, die ouf derael · 
ben Etage liegen. 

Gehrmonn: Für Zelle. Dusche, 
Küche und saubere Bettwäsche 
zahle ich 60 Mork im Monot. 

Bla apOtertena Ende Novem· 
ber m011en die Beamten eine 
Wohnung gefunden haben -
dann wird die Vollzug4anata lt 
wieder ln Betrieb genommen. 

(B.Z. vom 28.9.1989) 



Preisausschreiben für Inhaftierte 

Die Deutsche Al OS-Hilfe e. V. veranstaltet ein Pr'!!::~usschreiben für Gefangene. 
Prämiert werden die besten Entwürfe für ein Plakat, das zu Verständnis und 

Solidarität für Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug auffordert. 

Eine unabhängige Jury wird Mitte Dezember die Preise vergeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß ist der 2. Dezember 1989 (Poststempel entscheidet). * 
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Die Einsender erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Entwürfe durch 
die Deutsche Al OS-Hilfe einverstanden. Die prämierten Entwürfe 

gehen in das Eigentum der D.A.H. über und 
dürfen von ihr veröffentlicht werden. 

Folgende Preise sind ausgesetzt: 

1 x 1. Preis von DM 1 500 
3 x 2. Preis von DM 500 
4 x 3. Preis von DM 250 

Teilnehmen kann jeder, der in Strafhaft ist oder war. 
Die Entwürfe sollen mindestens das Format DIN A 4 haben 

und können farbig oder schwarzweiß sein. 
Die Entscheidung der Jury ist bindend. 

Mitglieder der Jury prämieren die acht besten Entwürfe. 

Die Zeichnungen sind an folgende Anschrift zu senden: 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Referat Drogen & Strafvollzug 

Nestorstraße 8-9 
1000 Berlin 31 

Das Preisausschreiben und der Druck der Plakate w~rden aus Mitteln 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert. 

*Der Einsendeschluß ist bis zum 10. Dezember 1989 verlängert worden. 
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Der Boden stirbt 
Das Wasser stirbt 

Die Luft stirbt 
Der Wald stirbt

Die Tiere sterben 
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